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Lesehilfe 

Die Broschüre stellt kurz und knapp die aus Sicht der ArbeitnehmerInnen wichtigsten Inhalte der Europäischen 

Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) dar. In jedem Kapitel fi ndet sich ein Verweis auf den dazugehörigen 

Artikel bzw. die Erwägungsgründe der Europäischen Datenschutzgrundverordnung. Erwägungsgründe erklären 

und erläutern, was die europäischen EntscheidungsträgerInnen – also EU-Kommission, EU-Parlament und EU-Rat 

– sich zu den einzelnen Bestimmungen gedacht haben. Diese Erwägungsgründe sind bei der Auslegung des 

Verordnungstextes miteinzubeziehen.

In den zahlreichen Seminaren, Workshops und Referaten, die bereits zur DSGVO gehalten wurden, sind immer 

wieder ähnliche Fragen diskutiert wurden. Die wichtigsten davon, werden als „Frequently Asked Questions“ 

(FAQ) im jeweils thematisch passenden Kapitel beantwortet.

Im Anhang fi ndet sich der Text der DSGVO. Erwägungsgründe sowie das Kapitel zu Zusammenarbeit und 

Kohärenz der nationalen Datenschutzbehörden sind dem Platzmangel zum Opfer gefallen.

Für eine umfassende Beratung (z.B. zum Abschluss von Betriebsvereinbarungen, Schutz der Privatsphäre am 

Arbeitsplatz, etc.) stehen euch die GPA-djp und ihre (Rechts-)Expertinnen und Experten wie immer zur Verfügung.

Das Datenschutzrecht
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Einleitung 

Mit 25. Mai 2018 erhielt die EU ein neues Datenschutzregime: die Verordnung 2016/679 des Europäischen Parla-

ments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezo-

gener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/Erwägungsgrund (kurz: Europäische 

Datenschutz-Grundverordnung, DSGVO). 

Die DSGVO wurde seit 2010 zwischen Europäischer Kommission, EU-Parlament und Rat ausgehandelt. Die DSGVO 

muss den Spagat zwischen dem Schutz natürlicher Personen und dem freien digitalen Markt innerhalb der EU schaffen. 

Es sollen sowohl die Interessen der einzelnen BürgerInnen als auch die Interessen der datenverarbeitenden Unternehmen 

unter einen Hut gebracht werden. Abgesehen von diesem weiten inhaltlichen Spektrum, versucht die Verordnung auch 

einheitliche und grundrechtskonforme Regelungen für ganz Europa festzulegen und dabei möglichst konkret zu sein. 

Es darf also nicht verwundern, dass die DSGVO etwas theoretisch geblieben ist und erst mit gelebter Praxis gefüllt 

werden muss. Wer, wenn nicht Betriebsrätinnen und Betriebsräte könnten das gemeinsam mit den Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmern auf der betrieblichen Ebene in Angriff nehmen?

Einige Elemente in der DSGVO sind tatsächlich neu. Einige sind adaptiert und aktualisiert worden. Und Einiges ist 

beim Alten geblieben. Für den Schutz der personenbezogenen Daten im Betrieb ergeben sich jedenfalls veränderte 

Voraussetzungen. 

Diese anderen Voraussetzungen aus Sicht der ArbeitnehmerInnen kennenzulernen, dabei soll diese Broschüre 

helfen. Unterscheiden zu können, worin die Vor- und Nachteile, die Verbesserungen und Benachteiligungen durch 

die DSGVO liegen, dabei soll diese Broschüre Unterstützung bieten. Die Hintergründe am Zustandekommen des 

geänderten rechtlichen Rahmens und wie man ihm auch als Betriebsrätin oder Betriebsrat gerecht werden kann, sind 

weitere Inhalte dieser Broschüre.

Die tägliche Beratungsarbeit der Abteilung Arbeit & Technik der GPA-djp zeigt, dass der Schutz der Privatsphäre ein 

immer wichtigeres Gut der ArbeitnehmerInnen ist. Betriebsrätinnen und Betriebsräte sind zunehmend darum bemüht, 

dieses Gut auch effektiv am Arbeitsplatz zu schützen.

Weg von dem/der gläsernen ArbeitnehmerIn hin zum selbstbestimmten Datensubjekt.

Personenbezogene Daten im Unternehmen – worum geht’s?

Vergleiche Artikel 4, Ziffer 1 und Artikel 9, Erwägungsgrund 26, 27, 30, 31

Alles, was eindeutig einer Person zugeordnet wird – oder werden kann – ist ein personenbezogenes Datum (also 

„Klassiker“ wie Name, Adresse, Telefonnummer, Geburtsdatum, etc.). In der DSGVO wurde die Defi nition breiter 

gefasst und an die digitale Realität angepasst, sodass nun explizit Kennnummern (z.B. Personalnummer), Online-

Kennungen (z.B. IP-Adresse) und Standortdaten (z.B. GPS) dazuzählen.

aus ArbeitnehmerInnen-Sicht
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FAQ: Gilt die DSGVO auch bei Akten in Papierform oder Blättern im Hängeordner?

JA, auch die „nichtautomatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten in einem Dateisystem“ (z.B. ein Personal-

verwaltungsakt) unterliegt der DSGVO Vergleiche Artikel 2 Absatz 1). Auch analoge Daten unterliegen der 

DSGVO. Der Ordner mit der Aufschrift „Diverses“, in dem seit Jahren unsortiert Telefonnotizen landen, der 

Ordner „Privat“ oder die lose Sammlung von Visitenkarten zählen allerdings nicht dazu, weil sie nicht systematisch 

geordnet sind.

Was früher als „sensible Daten“ bezeichnet wurde, fi rmiert nun unter dem Namen „besondere Kategorien personen-

bezogener Daten“. 

Vergleiche Artikel 9, Erwägungsgrund 51 – 56

Besondere Kategorien sind personenbezogene Daten zu:

 Gewerkschaftszugehörigkeit und politischer Meinung, 

 biometrische und genetische Daten,

  Daten über die ethnische oder rassische Herkunft, 

 Gesundheitsdaten, 

  Daten zum Sexualleben und

 religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen.

Diese besonderen Kategorien personenbezogener Daten unterliegen einem besonderen Schutz und dürfen nicht 

verwendet werden – außer 

  die betroffenen Personen haben ausdrücklich und freiwillig zugestimmt, 

  es ist gesetzlich genau geregelt (z.B. im Arbeits- oder Sozialversicherungsrecht),

  es geschieht für die öffentliche Gesundheit bzw. für die Gesundheitsvorsorge, 

bei der Verwaltung von Gesundheitssystemen,

  es ist arbeitsmedizinisch erforderlich für die Beurteilung der Arbeitsfähigkeit,

  es ist lebenswichtig.

(Es gibt noch einige weitere Ausnahmen, die allerdings für den Beschäftigtendatenschutz weniger Relevanz besitzen.)
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aus ArbeitnehmerInnen-Sicht

Handelnde Personen in der DSGVO – ein kleines „Who is who”

Vergleiche Artikel 4, Ziffer 1-9

Einige Begriffe haben sich in der Verordnung geändert. Einige sind gleichgeblieben. Zu Letzteren zählen die Betroffenen, 

also diejenigen, deren personenbezogene Daten verarbeitet werden und geschützt werden sollen, also aus der Perspektive 

der ArbeitnehmerInnen: sie selbst.

Diejenigen, die die Datenverarbeitungen durchführen, die also personenbezogene Daten erheben, auswerten, spei-

chern etc. heißen nun „Verantwortliche“. In der Richtlinie von 1995 waren sie die „Auftraggeber“. Ihnen fällt die 

Aufgabe zu, die Vorgaben der DSGVO zu erfüllen. Die Defi nition ist etwas eindeutiger geworden.

Sub-Unternehmen, die personenbezogene Daten für andere Unternehmen verarbeiten, wurden in der alten Richtlinie 

„Dienstleister“ genannt, nun heißen sie „Auftragsverarbeiter“.

Die Datenschutzbehörde (vormals in Österreich: Datenschutzkommission) ist nun für den gesamten EU-Raum hinsichtlich 

ihrer Aufgaben und Befugnisse einheitlich geregelt. In der DSGVO fi ndet man sie unter der Bezeichnung „unab-

hängige Aufsichtsbehörde“. Die Behörde hat mit 25. Mai 2018 unter anderem auch die Aufgabe, Geldbußen bei 

Verletzung der DSGVO zu verhängen (vgl. Kapitel 3.13).

Die ArbeitnehmerInnenvertretung, Gewerkschaften und Betriebsräte sind in der DSGVO nicht namentlich erwähnt. 

Ihre Rechte fi nden sich – nach wie vor – im Arbeitsverfassungsgesetz wieder. Einzige Ausnahme bildet der Beschäf-

tigtendatenschutz in Artikel 88 und Erwägungsgrund 155, wo festgehalten ist, dass in Kollektivvereinbarungen 

– also auch Betriebsvereinbarungen – spezifi sche Regelungen getroffen werden können; und Kollektiv- und Betriebs-

vereinbarungen werden von den überbetrieblichen und betrieblichen Sozialpartnern getroffen (vgl. Kapitel 4).

Who is Who im Beschäftigtendatenschutz

DSG 2000 (vorher) DSGVO (nachher) ArbVG (bleibt)

Betroffene Betroffene Arbeitnehmer

Auftraggeber Verantwortliche z.B. Betriebsinhaber

Dienstleister Auftragsverarbeiter

Betriebsrat
• Veto
• Mitbestimmung 
• Kontrolle
• Information
• Beratung

Datenschutzbehörde Unabhängige Aufsichtsbehörde
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Das Datenschutzrecht

1. Allgemeine Grundlagen – was bei jeder Datenverwendung berücksichtigt werden muss

1.1. Grundrecht auf Datenschutz
In der DSGVO ist – wie auch in Artikel 8 der Europäischen Grundrechtecharta (GRC) – festgelegt, dass jedermann 

das Recht auf den Schutz seiner/ihrer personenbezogenen Daten hat. Neben den Grundrechten auf freie Meinungs-

äußerung sowie auf die Achtung des Privat- und Familienlebens existiert also auch das Grundrecht, die eigenen 

Daten vor dem Zugriff staatlicher, aber auch privater Stellen zu schützen. EU-BürgerInnen können sich darauf 

berufen, dass sie ihre Daten nicht jedermann zugänglich machen müssen. In Deutschland hat sich dafür der aus dem 

so genannten „Volkszählungsurteil“ des Bundesverfassungsgerichts von 1983 stammende Begriff „informationelle 

Selbstbestimmung“ durchgesetzt. Es sollen also die Menschen selbst bestimmen, welche Informationen über ihre 

Person wem, wie, wo, wann zugänglich gemacht werden. Zugleich soll die DSGVO aber auch sicherstellen, dass 

der freie Datentransfer innerhalb der Union nicht beeinträchtigt wird.

1.2. Marktortprinzip

Vergleiche Artikel 3, Erwägungsgrund 22 – 25

Die DSGVO hat eine – an das Wettbewerbsrecht angelehnte – neue Errungenschaft: das Marktortprinzip. Dieses 

besagt, dass jede Geschäftstätigkeit auf dem Territorium der EU der DSGVO unterliegt. Das bedeutet, dass auch 

nicht in der EU ansässige Firmen (z.B. AnbieterInnen von digitalen Dienstleistungen, HerstellerInnen von Apps, 

Plattformen zur digitalen Arbeitsvermittlung, etc.) sich an die DSGVO halten müssen. Es besteht also eine Ortsunab-

hängigkeit bezüglich der Niederlassung oder des Hauptsitzes des Verantwortlichen.

Unternehmen müssen die DSGVO unabhängig davon einhalten, welche Art von Dienstleistungen oder Produkten 

konkret angeboten wird. Es ist egal, ob Unternehmen eine Ware oder Dienstleistung gegen Geld oder Bitcoins 

verkaufen oder „gratis“ zur Verfügung stellen und es ist egal, ob sie ihre Produkte Erwachsenen oder Kindern 

anbieten (die Betroffenen müssen sich nur innerhalb der EU aufhalten). Auch wenn „nur“ das Verhalten von Personen 

in der Union beobachtet wird (z.B. Verkehrsstau auf der Autobahn), ist die DSGVO zu befolgen.

Außerdem – und auch das ist neu – muss das Nicht-EU Unternehmen, das in der EU Geschäfte betreibt, eine/n 

VertreterIn in der EU benennen. Diese VertreterInnen sind die AnsprechpartnerInnen für die nationalen Datenschutz-

behörden und EU-BürgerInnen bei sämtlichen Fragen rund um die Verwendung personenbezogener Daten durch 

das jeweilige Unternehmen.

Vergleiche Artikel 27, Erwägungsgrund 80
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FAQ: Müssen sich Betriebe, die gar nicht aus der EU sind, an die DSGVO halten?

JA, wenn sie hier Waren oder Dienstleistungen anbieten. Selbst wenn sie „nur“ Daten sammeln oder „nur“ das 

Verhalten von Menschen in der EU beobachten, müssen sie die Grundprinzipien einhalten und die Grundrechte 

der Menschen wahren, egal ob sie im EU-Raum über eine reale Niederlassung verfügen oder nicht (siehe 

Artikel 3, Erwägungsgrund 22-25). Dieses neue Prinzip ist auch unter dem Titel „Marktortprinzip“ bekannt.

Bei jeder Datenverwendung muss sich der/die Verantwortliche an die Grundsätze der DSGVO halten. Eine Nicht-

Einhaltung stellt einen Verstoß gegen die DSGVO dar.

Grundprinzipien in der DSGVO

DATEN-
SCHUTZ

Rechen-
schafts-
pfl icht

Integrität

Richtigkeit Datenmi-
nimierung

Recht-
mäßigkeit

Trans-
parenz

Zweck-
bindung
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1.3. Zweckbindung

Vergleiche Artikel 5, Erwägungsgrund 39

Das für die Datenverwendung im Arbeitsverhältnis wohl wichtigste Grundprinzip ist die Zweckbindung. Jede Daten-

verwendung muss einen rechtmäßigen Zweck verfolgen. Es muss also klar sein, wozu die personenbezogenen Daten 

verwendet werden. Verlangt das ein Gesetz? Sind die personenbezogenen Daten für die Erfüllung eines Vertrags mit 

einem Fördergeber notwendig? Kurz und gut, die Frage nach dem „Wozu?“ muss beantwortet werden. Ein solcher 

Zweck muss „festgelegt, eindeutig und rechtmäßig“ sein.

1.4. Datenminimierung und Speicherbegrenzung
Personenbezogene Daten sollen so sparsam wie möglich verwendet werden. Eine fi xe Aufbewahrungspfl icht gibt 

es laut DSGVO nicht und sie wäre auch wenig hilfreich, da die DSGVO unterschiedlichste Datenkategorien und 

Datenverwendungen regelt – also „technikneutral“ ist – und man nicht alle über einen Kamm scheren kann.

Um festzustellen, wie lange Daten gespeichert werden dürfen, ist es erforderlich, den Zweck für die Datenverwendung 

zu kennen. Falls es rechtliche Vorgaben für die Datenspeicherung gibt, sind diese einzuhalten und stellen somit 

den Zweck dar (z.B. um dem Finanzamt eine Steuerüberprüfung zu ermöglichen, müssen dafür relevante Daten 

sieben Jahre aufbewahrt werden (§ 132 Absatz 1 Bundesabgabenordnung); Akten zu Krankengeschichten müssen 

zehn Jahre aufbewahrt werden (§ 51 Absatz 3 Ärztegesetz); Gewährleistungsfristen erfordern, dass Rechnungen 

aufgehoben werden; etc.). Das Prinzip der Datenminimierung hängt also eng mit jenem der Zweckbindung sowie 

der Rechtmäßigkeit zusammen.

In der DSGVO ist der Grundsatz der Datenminimierung insofern gestärkt, als bei der Auskunft an die Betroffenen 

(vgl. Kapitel 2) und im Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten (vgl. Kapitel 3.1) auch die vorgesehene Speicher-

dauer angegeben werden muss.

1.5. Richtigkeit
Die verwendeten personenbezogenen Daten müssen richtig und aktuell sein. Natürlich hängt die Richtigkeit und 

Aktualität vorwiegend davon ab, für welchen Zweck die Daten verwendet werden (z.B. wird ein Bildband zum 100. 

Jubiläum eines Unternehmens zwangsläufi g „unaktuelle“ personenbezogene Daten umfassen dürfen).

1.6. Transparenz 
Ein weiterer Grundsatz lautet, dass die betroffenen Personen immer nachvollziehen können müssen, was warum 

mit ihren personenbezogenen Daten geschieht. Dieser Grundsatz fi ndet sich in den ausführlichen Auskunfts- und 

Informationspfl ichten wieder, die die DSGVO enthält (vgl. Artikel 12 ff).

Grundlagen_Broschüre_A4_4c_DSGVO_2019_ped_.indd   10Grundlagen_Broschüre_A4_4c_DSGVO_2019_ped_.indd   10 17.04.2019   08:45:3417.04.2019   08:45:34



11

aus ArbeitnehmerInnen-Sicht

1.7. Rechenschaftspfl icht
Dieser Grundsatz ist neu in die DSGVO aufgenommen worden, in der EU-Datenschutz-Richtlinie von 1995 war er in 

dieser Ausdrücklichkeit nicht enthalten. „Rechenschaftspfl icht“ bedeutet, dass Verantwortliche nachweisen müssen, 

dass bei Datenverwendungen die Grundsätze eingehalten wurden. Hier wird der Verantwortliche im wahrsten Sinn 

des Wortes in die Pfl icht genommen.

1.8. Rechtmäßigkeit

Vergleiche Artikel 6, Erwägungsgrund 39 - 45

Datenverwendungen brauchen immer eine rechtliche Grundlage. Die DSGVO zählt auf, was als eine solche recht-

liche Grundlage gilt:

   die Einwilligung einer betroffenen Person,

   die Erfüllung eines Vertrages,

   eine rechtliche Verpfl ichtung (z.B. die Pfl icht zur Aufzeichnung der Arbeitszeit gemäß Arbeitszeitgesetz),

   lebenswichtige Interessen erfordern die Datenverarbeitung,

   das öffentliche Interesse erfordert die Datenverwendung,

…und es kann auch „die Verarbeitung zur Wahrung berechtigter Interessen der Verantwortlichen oder eines Dritten“ 

eine legale Grundlage zur Datenverarbeitung darstellen. Diese schwammige Formulierung wird in der betrieblichen 

Praxis wohl eine deutliche Ausformulierung brauchen. Der Verantwortliche wird erklären müssen, was denn seine 

berechtigten Interessen sind, um die Datenverarbeitung durchzuführen, und diese müssen dann mit den Interessen 

der Beschäftigten abgewogen werden.

2. Betroffenenrechte – was steht dem und der Einzelnen zu?

Vergleiche Artikel 12 – 20, Erwägungsgrund 60 – 64

Nach wie vor existiert für die Betroffenen das Lösch- und Berichtigungsrecht. Sollten personenbezogene Daten nicht 

mehr erforderlich sein, müssen sie gelöscht werden. Sollten personenbezogene Daten unrichtig sein, müssen sie 

richtiggestellt werden (siehe Artikel 16 – 18).

Um die Rechte der Betroffenen zu stärken, wurde Einiges erneuert. So gibt es nun beispielsweise das Recht auf 

Datenportabilität, also die Möglichkeit die eigenen personenbezogenen Daten von einem Verantwortlichen zum 

nächsten in digitaler Form „mitzunehmen“ (siehe Artikel 20). 

Auch ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung wurde neu geschaffen. Sollte es zu Streitigkeiten darüber 

kommen, ob personenbezogene Daten richtig verwendet wurden, ob sie noch benötigt werden oder nicht, dann 

kann statt einer Löschung auch nur eine „Einschränkung“ verlangt werden (siehe Artikel 18).
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Der/Die Verantwortliche hat die Pfl icht, die Betroffenen über eine Datenverwendung ausführlich zu informieren. Die 

Information muss verständlich, präzise und leicht zugänglich vermittelt werden. Die Information kann elektronisch, 

schriftlich oder, auf ausdrücklichen Wunsch der Betroffenen, auch mündlich gegeben werden (Artikel 12 Absatz 1).

Die neu hinzugefügte Antwortfrist beträgt einen Monat (Artikel 12 Absatz 3). 

Folgende Inhalte müssen bei der Information der Betroffenen enthalten sein (Artikel 13):

   Name und Kontaktdaten der Verantwortlichen sowie eines allfällig vorhandenen Datenschutzbeauftragten

Wer ist zuständig? An wen kann ich mich wenden?

   Zweck der Datenverarbeitung

Wozu werden die personenbezogenen Daten der Beschäftigten überhaupt verarbeitet?

   Gegebenenfalls EmpfängerInnen oder Empfängerkreise

An wen werden personenbezogene Daten der Beschäftigten weitergeleitet? An die Konzernmutter/ eine/n 

Sub-AuftragnehmerIn?

   Speicherdauer

Wie lange werden die Daten aufgehoben?

   Rechtliche Grundlagen

Was berechtigt den Verantwortlichen die personenbezogenen Daten zu verarbeiten? Gesetz/ Einwilligung/ 

Vertrag/ lebenswichtige oder öffentliche Interessen?

   Hinweis auf die Betroffenenrechte, also auf das Recht auf Auskunft, Berichtigung oder Einschränkung der Verar-

beitung (vgl. Artikel 18), Löschung, Datenübertragbarkeit (Artikel 13 Absatz 2 lit b) sowie das Recht eine einmal 

gegebene Einwilligung zu widerrufen und Beschwerde bei einer Behörde einzulegen (vgl. Artikel 15 Absatz 1 lit f). 

Welche Rechte habe ich?

   Sollten die personenbezogenen Daten für profi ling oder eine „automatisierte Einzelentscheidung“ verwendet 

werden (zum Profi ling siehe Exkurs am Ende von Kapitel 2), muss über die involvierte Logik, über die Tragweite 

und über die angestrebten Auswirkungen informiert werden. 

Werden meine Daten ausschließlich automationsunterstützt verarbeitet? (Berechnet z.B. ein Programm, ob ich 

mich für einen bestimmten Arbeitsplatz eigne?) Wenn ja, was sind die erhofften oder geplanten Auswirkungen? 

Welche Tragweite kann das für mich haben? Was ist die dahinterliegende Logik? Welche Analysen werden 

gemacht? Kann ich durch die automatisierte Einzelentscheidung einen Anspruch verlieren (z.B. die Möglichkeit 

auf ein Bewerbungsgespräch)?

Wenn die Daten nicht bei den Betroffenen selbst erhoben wurden (also z.B. von Dritten zugekauft), muss zusätzlich 

auch darüber informiert werden, welche Kategorien personenbezogener Daten verwendet werden und woher die 

Daten kommen (Woher hat der/die ArbeitgeberIn die personenbezogenen Daten der Beschäftigten? Wurden even-

tuell Soziale Netzwerke durchforstet?).
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Außerdem haben alle Betroffenen ein Auskunftsrecht. Gegenüber der Informationspfl icht, die ja den Verantwortlichen 

zukommt, ist das Auskunftsrecht von den Betroffenen aktiv einzufordern. Jede/r ArbeitnehmerIn und auch der 

Betriebsrat/die Betriebsrätin sind Betroffene. Das Auskunftsrecht wurde nun ausführlicher festgelegt und beinhaltet 

die oben angeführten Punkte.

Der Betriebsrat kann sich diese Aufl istung zu Nutze machen, indem er bei der Geschäftsführung nachfragt, wie 

Datenverwendungen konkret gehandhabt werden. Bevor der Verantwortliche jedem und jeder einzelnen Beschäftigten 

die Informationen (bei der ersten Datenerfassung) und Auskünfte (auf Anfrage der Betroffenen) erteilt, ist es vielleicht 

durchaus im Sinne des/der BetriebsinhaberIn diese Fragen in einem Schwung zu beantworten. Eine Auskunft muss 

nämlich ohnehin erteilt werden und auch eine Betriebsvereinbarung muss in den meisten Fällen abgeschlossen 

werden1 (siehe auch Kapitel 5). 

Der Betriebsrat kann aber gleichzeitig unter Umständen selbst Verantwortlicher sein (siehe Kapitel 5). Dann muss er 

selbst auch den betroffenen ArbeitnehmerInnen Auskunft erteilen und die Punkte beantworten können.

Exkurs Profi ling

Artikel 22, Erwägungsgrund 71 – 72

Unter „profi ling“ versteht man die Auswertung von personenbezogenen Daten, um die Persönlichkeit zu analysieren 

und zu prognostizieren (z.B. die Arbeitsleistung, die wirtschaftliche Lage, die Zuverlässigkeit, persönliche Vorlieben 

oder Interessen; vgl. Artikel 4, Ziffer 4). Wenn solche Analysen ausschließlich von Maschinen vorgenommen werden, 

auf Algorithmen basieren, dann handelt es sich laut DSGVO um eine so genannte „automatisierte Entscheidung 

im Einzelfall“. Und wenn eine solche Auswertung dann als Grundlage für „erheblich beeinträchtigende Entschei-

dungen“ verwendet werden, so ist das verboten. 

Das ist nicht neu, bekommt aber in der DSGVO eine neue Gewichtung, indem erstens die Formulierung klarer gefasst 

wurde, zweitens der „automatisierten Einzelentscheidung“ ein eigener Artikel gewidmet wurde und drittens ein 

Verstoß mit höheren Sanktionen belegt wurde.

Sollte also z.B. die Entscheidung für oder gegen eine medizinisch lebensrettende Maßnahme alleine auf einer 

Computerberechnung beruhen, ist das unzulässig. Was genau „erheblich beeinträchtigend“ ist, wird wohl erst vor 

Gerichten und Behörden ausgestritten werden müssen. Ist die Ablehnung eines Bewerbers/einer Bewerberin eine 

„erhebliche Entscheidung“? Ist die Auszahlung einer Prämie aufgrund von rein technisch erhobenen Kategorien eine 

„erhebliche Entscheidung“? 

1 Vgl. Fritsch/Haslinger/Müller: Leitfaden Betriebsvereinbarung. ÖGB-Verlag 2019

aus ArbeitnehmerInnen-Sicht
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3. Wesentliche Inhalte – nützliches Wissen für Betriebsrat und Betroffene

3.1. Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten 

Vergleiche Artikel 30, Erwägungsgrund 82

Bislang wurden Datenverarbeitungen in Österreich in einem zentralen Melderegister verwaltet. Name der Verant-

wortlichen, verwendete Datenarten, allfällige Empfängerkreise und Verwendungszweck mussten bekannt gemacht 

werden. Dieses „Publizitätsprinzip“ ist in der DSGVO insofern abgeschwächt worden, als eine solche Übersicht nur 

mehr innerbetrieblich zu führen ist, und das nicht in allen Betrieben.

Verantwortliche Unternehmen, die weniger als 250 MitarbeiterInnen beschäftigen, müssen kein Verarbeitungsver-

zeichnis führen. Sollten sie aber besondere Kategorien von Daten (siehe Einleitungskapitel „Personenbezogene 

Daten“) verarbeiten, müssen sie dennoch ein Verzeichnis führen. Sollten sie Daten über strafrechtliche Verurteilungen 

verarbeiten, müssen sie dennoch ein Verzeichnis führen. Sollte die Datenschutz-Folgenabschätzung (siehe Kapitel 

3.2) zu einem positiven Ergebnis kommen oder erfolgt die Datenverwendung regelmäßig (im Verordnungstext steht: 

„nicht nur gelegentlich“), ist ebenfalls ein Verzeichnis zu führen.

Die Pfl icht ein Verarbeitungsverzeichnis zu führen ist also sowohl quantitativ als auch qualitativ eingeschränkt und 

begünstigt sogenannte Klein- und Mittelbetriebe (Ob man bei 249 ArbeitnehmerInnen noch von einem Mittelbetrieb 

sprechen kann, darf hinterfragt werden). Typische Datenverwendungen im Arbeitsverhältnis (z.B. Zeiterfassung, 

Lohn- und Gehaltsverrechnung, etc.) erfolgen allerdings nicht nur „gelegentlich”, sodass wohl ein Verarbeitungsver-

zeichnis in aller Regel zu führen sein wird.

Das Verzeichnis ist auf Verlangen der Aufsichtsbehörde vorzuzeigen.

Auch AuftragsdatenverarbeiterInnen, also allfällig beauftragte Sub-Unternehmen, müssen Verarbeitungsverzeich-

nisse führen.

FAQ: Muss der Betriebsrat für sich selbst auch ein Verzeichnis 
der Verarbeitungstätigkeiten führen?

JA, wenn im Betriebsrat eigene Datenverwendungen durchgeführt werden, muss auch ein Betriebsrat der Daten-

schutzbehörde auf Verlangen ein Verarbeitungsverzeichnis vorweisen können. Wenn der Betriebsrat also z.B. 

in eigenen Systemen die Apothekenbestellung verwaltet, wenn er Daten über Angehörige speichert, um Gebur-

tenbeihilfen auszuzahlen (z.B. Excel-Listen) usw., dann muss im BR-Büro ein Verarbeitungsverzeichnis vorliegen, 

in dem diese Verwendungen angeführt sind.
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3.2. Datenschutz-Folgenabschätzung (DSFA)

Vergleiche Artikel 35f. und Erwägungsgrund 89 - 96

Die Folgenabschätzung ist angelehnt an das, was bislang unter dem Titel „Vorab-Kontrolle“ lief. DSFA heißt: 

bestimmte Datenverwendungen müssen genauer kontrolliert werden. In der bisherigen Gesetzgebung musste das 

vor Einsetzen der Datenverwendung seitens der Behörde kontrolliert werden; seit 25. Mai 2018 müssen die Risiken 

innerhalb des Betriebes abgeschätzt werden.

Bei welchen Datenverarbeitungen muss eine Folgenabschätzung durchgeführt werden?

   bei großem Risiko für die Grundfreiheiten der Betroffenen (z.B. Eingriffe in die Privatsphäre 

durch permanentes GPS-Tracking der ArbeitnehmerInnen);

   bei der systematischen und umfassenden Bewertung persönlicher Aspekte von Personen (z.B. profi ling), auto-

matisierte (Leistungs-)Bewertung, die dann für schwerwiegende Entscheidungen genutzt werden (Was genau 

„umfassend“ bedeutet, wird vermutlich noch durch die praktische Auslegung des Gesetzes zu defi nieren sein.);

   bei der umfangreichen Verwendung besonderer Datenkategorien (besondere Datenkategorien sind Gewerk-

schaftszugehörigkeit, politische Meinung, biometrische und genetische Daten sowie Daten über die ethnische 

oder rassische Herkunft, Gesundheitsdaten oder Daten zum Sexualleben; was genau „umfangreich“ bedeutet, 

wird wohl noch durch die praktische Auslegung des Gesetzes zu defi nieren sein.);

   bei der systematischen und umfassenden Überwachung öffentlicher Bereiche 

(z.B. Videokameras im öffentlichen Raum).

Die Datenschutzbehörde hat eine Liste erstellt, in der genauer defi niert ist, welche Systeme jedenfalls eine Folgen-

abschätzung brauchen (die sogenannte „Blacklist“) und welche nicht (die sogenannte „Whitelist“).

Seit 25. Mai 2018 gibt es eine Liste jener Datenverarbeitungen, die in Österreich auch ohne Folgenabschätzung 

betrieben werden dürfen unter dem etwas sperrigen Namen „Datenschutz-Folgenabschätzung-Ausnahmen-Verordnung“ 

(DSFA-AV). (Im Großen und Ganzen enthält diese Liste jene Verarbeitungen, die früher „Standardanwendungen“ 

genannt wurden.) Dazu zählen typische betriebliche Datenverarbeitungen wie die Buchführung, Rechnungswesen, 

Personalverwaltung, Zugriffsverwaltung für EDV-Systeme, Zutrittskontrollsysteme, die Videoüberwachung öffentlich 

zugänglicher Bereiche oder das Organisieren von Veranstaltungen.

Diese Anwendungen bedürfen keiner DSFA, was aber nicht zu verwechseln ist mit der Verpfl ichtung für diese 

Anwendungen – soweit personenbezogene Daten der Beschäftigten darin verwendet werden oder Kontrollen der 

Beschäftigten damit ermöglicht werden – eine Betriebsvereinbarung abzuschließen.

Nun hat die österreichische Datenschutzbehörde erkannt, dass die Betriebsvereinbarung hier eine Rolle spielt 

und schreibt in ihrer Verordnung zur DSFA: „Im Zusammenhang mit Beschäftigungsverhältnissen gilt dies [also die 

Verpfl ichtung zur Folgenabschätzung] nicht, wenn eine Betriebsvereinbarung oder Zustimmung der Personalver-

tretung vorliegt.“ (§ 2 DSFA-V). Die BV wird also als Ersatz einer DSFA gesehen. Hier könnte ein Missverständnis 

aus ArbeitnehmerInnen-Sicht
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entstehen denn umgekehrt ist das keinesfalls möglich; eine Datenschutz-Folgenabschätzung nach der (nach DSFA-V 

und DSFA-AV) ist nicht der Ersatz für eine Betriebsvereinbarung nach dem Arbeitsverfassungsgesetz!! Die rechtlichen 

Folgen von dieser Bestimmung sind derzeit gänzlich ungeklärt.

Was allerdings klar ist: Die Rechte des Betriebsrates nach dem Arbeitsverfassungsgesetz sind Bestandteil der DSGVO, 

weil dieses der EU-Kommission als wesentlich für den Beschäftigtendatenschutz gemeldet wurde (auf EU-Deutsch: 

„notifi ziert“ gem Artikel 88 Abs 3 DSGVO).

TIPP: 
Vor diesem Hintergrund ist den BR unbedingt zu raten, keiner BV zuzustimmen, die eine DSFA ersetzen soll. 

Vorab muss immer vom Verantwortlichen geklärt werden, welche Risiken mit der eingesetzten Anwendung und 

Technologie verbunden sind und welche Maßnahmen zum Schutz der Beschäftigten ergriffen werden.

Ist ein/e Datenschutzbeauftragte/r im Betrieb vorhanden, muss er/sie bei der Datenschutz-Folgenabschätzung mit an 

Bord geholt werden. Vor allem müssen aber die Betroffenen oder ihre Interessenvertretung, also der Betriebsrat, nach 

ihrer Meinung gefragt werden (Artikel 35, Absatz 9 DSGVO).

Sollte ein Risiko festgestellt werden, muss auch die Behörde konsultiert werden, die dann ihrerseits binnen acht 

Wochen Empfehlungen zur Eindämmung des Risikos abgeben muss.

3.3. Mehr Möglichkeiten für Datentransfer in Drittstaaten (= Nicht-Mitgliedstaaten)
In allen EU-Mitgliedsländern muss die DSGVO eingehalten werden. Alle Mitgliedsländer haben dasselbe Daten-

schutzniveau. Somit bedarf es innerhalb der EU keiner weiteren besonderen Regelungen für Datentransfers.

Bei Nicht-EU-Ländern (Drittstaaten) bedarf es allerdings ergänzender Maßnahmen, damit personenbezogene Daten 

rechtmäßig durch die Welt „segeln“ können. Bislang wurde der Datentransfer hauptsächlich mittels der sogenannten 

„Standardvertragsklauseln“ geregelt. Für den US-amerikanischen Raum gilt seit August 2016 das sogenannte „Privacy 

Shield“, vormals „Safe Harbor Abkommen“. Die Standardvertragsklauseln gibt es auch weiterhin. Dazu gekommen 

sind jedoch jede Menge anderer Möglichkeiten, die es Unternehmen erleichtern sollen, ihren Datentransfer auf 

rechtlich fundierte Beine zu stellen.
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FAQ: Gibt es in der DSGVO ein Privileg für Konzerne, damit 
diese Datentransfers einfacher durchführen können?

JEIN, es wurden mit der DSGVO mehrere Möglichkeiten innerhalb des Konzerns geschaffen, die den internatio-

nalen Datentransfer erleichtern sollen (siehe nachfolgende Kapitel 3.3.1 bis 3.3.7). Es gibt aber keine generelle 

„Freigabe“ für Konzerne, damit diese die personenbezogenen Daten der ArbeitnehmerInnen ohne Schranken 

durch die „Weltgeschichte“ schicken dürfen.

3.3.1. Angemessenheitsbeschluss

Vergleiche Artikel 45

Drittstaaten müssen erst „beweisen“, dass personenbezogene Daten bei ihnen genauso gut geschützt sind wie in der 

EU. Dazu wird zwischen dem Drittstaat und der EU-Kommission verhandelt. Der Drittstaat muss seinen Datenschutz 

so anpassen, dass die grundlegenden „Spielregeln“ dieselben sind wie in der EU. Kriterien für dieses „angemessene 

Schutzniveau“ sind z.B. ob der Zugang zu Rechtsprechung möglich ist, ob Behörden für den Datenschutz bestehen 

und Ähnliches. Ist das Datenschutzniveau im Drittstaat dann von der EU-Kommission als angemessen bewertet, 

kommt der Drittstaat auf die „Liste“ und wird im Datentransfer einem EU-Mitgliedsland gleichgestellt. Derzeit enthält 

diese Liste: Andorra, Argentinien, Färöer-Inseln, Guernsey, Insel Man, Israel, Jersey, Kanada, Neuseeland, Schweiz, 

Uruguay. Jene US-amerikanischen Unternehmen, die sich dem EU-US-Privacy Shield unterwerfen, gelten ebenfalls 

als angemessen. Achtung: Mitunter ist das „angemessene Schutzniveau“ nur in manchen Branchen oder Regionen 

des Drittstaates vorhanden oder mit einem „Ablaufdatum“ versehen (so muss beispielsweise das Privacy Shield jedes 

Jahr vom Unternehmen erneuert werden).

3.3.2. Auftragsdatenverarbeitung 

Vergleiche Artikel 28f

Nach wie vor können Datenverarbeitungen natürlich auch bei einem/r Sub-UnternehmerIn in Auftrag gegeben 

werden. Wenn dieses Unternehmen nun in einem Nicht-EU-Land beheimatet ist, handelt es sich folglich um Daten-

übermittlung in einen Drittstaat. Ein solcher Datentransfer muss – wie alle anderen auch – mit den richtigen Verträgen 

abgesichert werden (in der alten Datenschutz-Richtlinie hießen diese „Dienstleisterverträge“). In einem solchen 

Vertrag muss festgelegt sein: Gegenstand und Dauer der Datenverarbeitung, Art und Zweck der Verarbeitung, die 

Kreise betroffener Personen und die Pfl ichten und Rechte des/der Verantwortlichen. Der/Die AuftragsverarbeiterIn 

muss außerdem technisch und administrativ (z.B. technisch durch eine Firewall und organisatorisch durch Zutrittsre-

gelungen) den Schutz der personenbezogenen Daten garantieren.

aus ArbeitnehmerInnen-Sicht
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3.3.3. Standard-Datenschutzklauseln

Vergleiche Artikel 46, Absatz 2 lit c

Aufgrund dieser von der EU-Kommission ausgearbeiteten Vertragsmuster wurden bislang die meisten Datentransfers 

rechtlich abgesichert. Die Standardvertragsklauseln sind einfache, im Netz abrufbare Muster-Verträge, die dann nur 

noch fertig ausgefüllt, ein wenig konkretisiert und unterschrieben werden müssen, und schon kann es losgehen mit 

der Datenübermittlung.

3.3.4.  Branchen- oder Konzernweite Verhaltensrichtlinien

Vergleiche Artikel 47

Interne Datenschutzvorschriften können für Konzerne (in der DSGVO heißt es „Unternehmensgruppe“) oder ganze 

Branchen (in der DSGVO heißt es „Gruppe von Unternehmen, die eine gemeinsame Wirtschaftstätigkeit ausüben“) 

ausverhandelt werden. Eine solche Gruppe von Unternehmen, die eine gemeinsame Wirtschaftstätigkeit ausübt (z.B. 

ein einzelner Pharmakonzern, aber auch mehrere zusammen), könnte sich also zusammenschließen, gemeinsame 

Regeln ausarbeiten und diese dann von der Datenschutzbehörde genehmigen lassen. In diesen Datenschutzvor-

schriften müssen die Zweckbindung, Speicherfristen, Technikgestaltung, Rechtsgrundlagen etc. geregelt werden. 

Diese Richtlinien – so sie von der Datenschutzbehörde genehmigt werden – sind dann eine rechtmäßige Grundlage 

für Datentransfers in Drittländer.

Jedenfalls ist es ratsam, wenn sich BR bei der Erstellung solcher Richtlinien einbringen. In der ersten Fassung der 

DSGVO war eine solche Mitbestimmung seitens der BR noch enthalten, diese ging im Laufe der Rechtssetzung aber 

leider verloren.

3.3.5. Datenschutzvorschriften für Konzerne

Vergleiche Artikel 46, Absatz 2 lit b und Artikel 47

Datenschutzvorschriften werden in der Regel unternehmensintern und einseitig von der Geschäftsführung festge-

legt. Die Datenschutzbehörde muss diese Vorschriften genehmigen und dann darf das Unternehmen den Daten-

transfer starten. Eigentlich sind diese – auch „Binding Corporate Rules“ genannten – Vorschriften von Vorteil für 

Unternehmen, weil diese dann nicht mit jedem/r einzelnen GeschäftspartnerIn eigene Verträge zum Datenschutz 

abschließen müssen. Diese Möglichkeit bestand bereits in der alten EU-Datenschutzrichtlinie von 1995, wurde aber 

kaum genutzt. Es bleibt abzuwarten, ob sich das ändern wird.
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3.3.6. Zertifi zierungen

Vergleiche Artikel 42

Neu ist ebenfalls, dass es Zertifi zierungen für Unternehmen geben soll, die den Datentransfer rechtlich möglich 

machen. Dazu wird die Datenschutzbehörde eigene Stellen ernennen (= akkreditieren), die dann die Unternehmen 

prüfen werden und ihnen gegebenenfalls diese Zertifi zierung verleihen. Man könnte salopp auch von einem „Daten-

schutz-TÜV-Pickerl“ sprechen.

3.3.7. Behördliche Dokumente und Verwaltungsvereinbarungen
Behörden und öffentliche Stellen können Dokumente erstellen, die dann als rechtsgültige Grundlage für Datentransfers 

dienen (vgl. Artikel 46 Absatz 2 lit a) oder auch „Verwaltungsvereinbarungen“ mit den jeweiligen EmpfängerInnen 

abschließen (Artikel 46 Absatz 3). Diese Verträge müssen von der Datenschutzbehörde genehmigt werden.

3.4. Betriebliche/r Datenschutzbeauftragte/r

Vergleiche Artikel 37 – 39 und Erwägungsgrund 97

Deutschland hatte als einziges EU-Mitglied (bereits vor Jahren) betriebliche Datenschutzbeauftragte per Gesetz 

eingeführt.2  In Österreich gab es immer wieder Versuche gleichzuziehen, die aber regelmäßig mit dem Argument, 

dass das für Betriebe ein zu großer bürokratischer Aufwand wäre, nicht gesetzlich umgesetzt wurden.3 Auch auf 

europäischer Ebene verlief die Etablierung des/der betrieblichen Datenschutzbeauftragten nicht ganz reibungslos.4 

Ein/e betriebliche/r Datenschutzbeauftragte/r muss unbedingt ernannt werden, wenn:

   es sich um eine Behörde handelt (mit Ausnahme von Gerichten)

   die Kerntätigkeit eine umfangreiche, regelmäßige und systematische Datenverarbeitung ist (z.B. Videoüberwa-

chung im öffentlichen Raum)

   die Kerntätigkeit die Datenverarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten umfasst (z.B. Spital)

Wie genau eine „Kerntätigkeit“ defi niert ist und was genau unter „umfangreich“ und „regelmäßig“ zu verstehen ist, 

wird die Auslegung des Europäischen Datenschutzausschusses bzw. eine allfällige Rechtsprechung zeigen müssen.

2 Nichtöffentliche Stellen (also Privatunternehmen) in Deutschland die „neun Personen ständig mit der automatisierten Verarbeitung 
personenbezogener Daten beschäftigen“ müssen einen betrieblichen Datenschutzbeauftragten ernennen (§ 4f. Absatz 1 BDSG).

3 Auf dem Blog der Abteilung Arbeit & Technik der GPA-djp wurde dazu berichtet. http://arbeitundtechnik.gpa-djp.at/

4 Eine genaue Chronologie dazu fi ndet sich in dem Artikel von Clara Fritsch: „Data Processing in Employment Relations; Focussing on 
the Data Protection Offi cer“ im Sammelband des Springer Verlags zu : „Reforming European Data Protection Law“ 2015

aus ArbeitnehmerInnen-Sicht
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Zu den Aufgaben eines/einer betrieblichen Datenschutzbeauftragten zählen die Kontrolle, ob die DSGVO einge-

halten wird, die Beratung des Managements, die Schulung und Information der Beschäftigten, KundInnen, Geschäfts-

partnerInnen, etc. Der/die betriebliche Datenschutzbeauftragte ist die Schnittstelle zur Aufsichtsbehörde. Der Name 

der/des Datenschutzbeauftragten muss auch der Behörde bekannt gegeben werden. Er/sie ist allerdings nicht die-

jenige Person, die für Verstöße haftet. Er/sie hat nämlich keine Durchsetzungsmacht, sollte der Verantwortliche seine/

ihre Empfehlungen nicht umsetzen wollen.

Der/die betriebliche Datenschutzbeauftragte – mitunter auch „Privacy Offi cer“ genannt – ist weisungsungebunden 

und hat einen gewissen Kündigungsschutz. Ein Konzern kann auch nur eine Person in der Hauptniederlassung 

ernennen – vorausgesetzt diese kann ihre Aufgaben auch tatsächlich in den Zweigstellen erfüllen.

FAQ: Haftet der/die betriebliche Datenschutzbeauftragte 
falls Bußgelder verhängt werden?

NEIN, der/die betriebliche Datenschutzbeauftragte kann nicht bestimmen, wie das Unternehmen mit personen-

bezogenen Daten umgeht, nur beraten, schulen, und Ähnliches. Daher haftet er/sie auch nicht – außer er/sie 

missachtet seine/ihre Befugnisse, überschreitet sie, verletzt selbst Datenschutzbestimmungen, oder verhält sich 

strafbar.

FAQ: Muss der BR dem/der betrieblichen Datenschutzbeauftragten 
die Datenverarbeitungen des Betriebsrates offenlegen?

NEIN, der Betriebsrat ist ein eigenständiges, weisungsungebundenes Gremium, das die Interessen der Arbeitneh-

merInnen vertritt. Daher ist ein/e von dem/der ArbeitgeberIn bestellte/r betriebliche/r Datenschutzbeauftragte/r 

nicht berechtigt, die Datenverarbeitungen des BR zu kontrollieren.

3.5. Beschäftigtendatenschutz 

Vergleiche Artikel 88 und Erwägungsgrund 155

Die DSGVO macht erstmals den Datenschutz am Arbeitsplatz zum Gegenstand einer eigenen Regelung. Zwar gab 

es seit 2000 immer wieder Stimmen in der EU, die für ArbeitnehmerInnen-Datenschutz plädierten (z.B. 2001 von der 

Artikel-29-Datenschutzgruppe5 oder 2015 vom Europarat6), doch erfolgreich war man damit leider nie.

5 http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/fi les/2001/wp48_de.pdf (16.04.2019)

6 https://www.apda.ad/system/fi les/cm-rec-2015-5-en.pdf (16.04.2019)

Das Datenschutzrecht
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Die DSGVO stellt nun klar, dass die Verarbeitung von Beschäftigtendaten nicht unter „ferner-liefen“ abzuhandeln ist, 

sondern eine spezielle Art der Datenverwendung ist.

Die DSGVO legt im Artikel 88 fest, dass die EU-Mitgliedstaaten auf nationaler Ebene eigene spezifi schere Rege-

lungen für den Beschäftigten-Datenschutz schaffen können (Es handelt sich um eine sogenannte „Öffnungsklausel“). 

Der österreichische Gesetzgeber hat dazu die wesentlichen Mitbestimmungs-, Beratungs- und Informationsrechte des 

BR an die EU-Kommission gemeldet. (Es handelt sich um eine sogenannte „Notifi zierung“.)

Die nach dem ArbVG geltenden Mitbestimmungsrechte des BR sind somit Bestandteil der DSGVO.

Die DSGVO eröffnet die Möglichkeit kollektive Vereinbarungen (also Kollektivverträge und Betriebsvereinbarungen) 

abzuschließen, die die Datenverarbeitung im Beschäftigungskontext regeln. In der DSGVO ist angeführt, welche 

Themen konkret in einer solchen kollektiven Vereinbarung geregelt werden können (z.B. im Zusammenhang mit 

Einstellung oder Beendigung des Arbeitsverhältnisses, zur Erfüllung des Arbeitsvertrags, zur Gesundheit und Sicher-

heit am Arbeitsplatz, bei der Planung und Organisation der Arbeit, etc.). Es steht also ein weites Spektrum zur 

Verfügung, innerhalb dessen sich der Betriebsrat betätigen kann (vgl. Kapitel 4).

Der Artikel zur Datenverarbeitung im Beschäftigungskontext hätte nach den Idealvorstellungen der ArbeitnehmerInnen-

Interessenvertretungen anders ausgesehen (z.B. Mitsprache des Betriebsrates bei der Bestellung des/der betrieb-

lichen Datenschutzbeauftragten, dezitiertes Verbot von heimlicher Überwachung der ArbeitnehmerInnen, Verbot 

von schwarzen Listen „unliebsamer“ ArbeitnehmerInnen). Der Artikel ist also sicher nicht der stärkste innerhalb der 

DSGVO; es ist aber immerhin ein minimaler Standard eingezogen, der dem Beschäftigtendatenschutz mehr Gewicht 

als bisher verschafft.

FAQ: Müssen alle bestehenden Betriebsvereinbarungen 
zu Datensystemen neu geschrieben werden?

NEIN, sie müssen an die DSGVO angepasst werden, wenn sie nicht den Regelungen der DSGVO entsprechen. 

Wenn beispielsweise in einer BV bereits von einem/r betrieblichen Datenschutzbeauftragte/n die Rede war, muss 

diese Regelung jetzt überprüft werden, ob nicht in der DSGVO vielleicht etwas Anderes festgelegt wurde. Auch 

allfällige Verweise auf den Gesetzestext des Österreichischen Datenschutzgesetzes (DSG 2000) müssen dem 

neuen Datenschutzanpassungsgesetz 2018 angepasst werden: So sind z.B. die Rechte des Betriebsrates ab Mai 

2018 in § 11 DSG geregelt, was zuvor in § 9 Z 11 DSG 2000 zu fi nden war. Die Verpfl ichtungen Betriebsverein-

barungen gemäß Arbeitsverfassungsgesetz §§ 96-97 abzuschließen, bleiben wie sie sind.

aus ArbeitnehmerInnen-Sicht
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3.6. Datenschutz durch Technik und datenschutzfreundliche Voreinstellungen

Vergleiche Artikel 25 und Erwägungsgrund 78

Generell ist die DSGVO technikneutral. Das heißt, dass alle Vorgaben einzuhalten sind, unabhängig davon, welche 

Technik zum Einsatz kommt. Egal ob Ortung oder Bewegungsprofi le, Text-Dokumente, Bilddaten oder Tonaufnahmen, 

Log-fi les oder Chats, sie alle unterliegen der DSGVO – außer sie erfolgen zu rein privaten Zwecken oder zur Aufde-

ckung von Straftaten (vgl. Artikel 2 Absatz 2). „Datenschutz durch datenschutzfreundliche Voreinstellungen“ ist nun 

ein neues Prinzip, das die im Datenschutz extrem wichtigen technischen Aspekte berücksichtigt.

Es bedeutet, dass die Technik von sich aus so gestaltet sein muss, dass die Privatsphäre der NutzerInnen möglichst 

wenig beeinträchtigt wird. Technische Produkte, Smartphones, Apps aber auch Spiele oder Software zur Personal-

verwaltung sollen also die Betroffenen möglichst gut schützen. Dieser Ansatz wird auch „Datenschutz durch Technik“ 

(oder englisch „Privacy by design“) genannt. Zumindest aber muss die Möglichkeit vorhanden sein, dass die Betrof-

fenen selbst diejenigen Einstellungen vornehmen können, die ihnen gefallen. Dieser Ansatz wird auch „Datenschutz 

durch datenschutzfreundliche Voreinstellungen“ (oder englisch „Privacy by default“) genannt.

3.7. Technische und organisatorische Maßnahmen (TOM)

Artikel 24 und 25, Erwägungsgrund 74 – 78 sowie Artikel 32, Erwägungsgrund 83

In der DSGVO wurde versucht technikneutral zu bleiben (also alle technischen Anwendungsmöglichkeiten einheitlich 

zu berücksichtigen) und gleichzeitig auch einen Technikansatz zur Datensicherheit einzubauen. Zur Konkretisierung, 

was unter den Grundprinzipien Rechenschaftspfl icht, Vertraulichkeit und Rechtmäßigkeit zu verstehen ist, wurde in 

der DSGVO festgelegt, dass technische und organisatorische Maßnahmen zu treffen sind.7 

Geeignete technische und organisatorische Maßnahmen müssen dem Stand der Technik entsprechen, es müssen aber 

auch die Kosten berücksichtigt werden. Die Verantwortlichen – also in unserem Fall die ArbeitgeberInnen – müssen 

die Risiken für Datenmissbrauch herausfi nden und dann Maßnahmen umsetzen, die diesen Risiken entgegenwirken. 

Konkret können das sein:

   eher kurze Speicherfristen festsetzen

   ausschließlich jene Daten verwenden, die für die jeweiligen Zwecke wirklich erforderlich sind

   Pseudonymisierung und Verschlüsselung einführen

   Systeme sicherer und belastbarer gestalten

   Daten nach einem Zwischenfall schnell wieder verfügbar machen

7 Näheres dazu fi ndet sich auch in dem Kapitel „Datenschutz durch Technik“ von Andreas Krisch in „Beschäftigtendatenschutz- Hand-
buch für die betriebliche Praxis“ des ÖGB-Verlags.
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   Systeme vor Zugriff von unberechtigten Personen schützen. 

   Regelmäßige Evaluierung, Datenschutz-Audit durchführen

   Datenschutz-Policy einführen und einhalten.

Der/Die Verantwortliche muss nachweisen können, dass er angemessene Schutzmaßnahmen getroffen hat. Dazu 

können Verantwortliche auch Verhaltensregeln von der Datenschutzbehörde genehmigen lassen (vgl. Artikel 40) 

oder sich einem von der DSB genehmigten Zertifi zierungsverfahren unterziehen (vgl. Artikel 42).

3.8. Höhere Strafen

Vergleiche Artikel 82ff. und Erwägungsgrund 146 – 151

Ein viel diskutiertes Thema der DSGVO sind die erhöhten Bußgelder. Nachdem diese nun auch in Prozent des welt-

weiten jährlichen Unternehmensumsatzes verhängt werden können (vergleichbar mit dem EU-Wettbewerbsrecht), sind 

weitaus höhere Summen zu erwarten als bisher bei Verstößen gegen Datenschutzrecht ausgesprochen wurden. (In 

Österreich wurde – meines Wissens – bislang kein einziger Verstoß mit einer Geldbuße sanktioniert.)

AuftragsverarbeiterInnen werden nun vermehrt in die Pfl icht genommen und können für materielle (z.B. Geschäfts-

entgang) und immaterielle Schäden (z.B. Diskriminierung, Identitätsdiebstahl, Rufschädigung, etc.) ebenso haftbar 

gemacht werden wie der/die Verantwortliche selbst.

Die Strafen können ein Höchstausmaß von 20 Millionen Euro oder vier Prozent des weltweiten Umsatzes betragen 

und müssen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein. Bei der Festlegung der Strafhöhe müssen folgende 

Aspekte berücksichtigt werden:

   Art, Schwere und Dauer des Verstoßes (hat man dem Datenmißbrauch mehrere Monate nichts entgegen-

gesetzt, wird das Bußgeld wohl höher angesetzt werden)

   frühere Verstöße (gab es bereits einschlägige frühere Verstöße, wird das Bußgeld wohl höher sein)

   fahrlässiges oder vorsätzliches Verhalten (wurde „nur“ fahrlässig jedoch ohne Vorsatz gehandelt, 

wird das Bußgeld wohl niedriger sein)

   Datenarten (bei besonderen Datenkategorien wird das Bußgeldes wohl höher sein)

   Anzahl der Betroffenen (bei einer großen Menge Betroffener wird das Bußgeldes wohl höher sein)

   Maßnahmen zur Abhilfe (wenn sofort Abhilfe-Maßnahmen getroffen wurden, wird das Bußgeld 

wohl niedriger sein)

   Zusammenarbeit mit der Behörde (wenn die Behörde sofort involviert wurde, wird das Bußgeld wohl niedriger sein)

   interne Richtlinien (wenn die internen Richtlinien generell eingehalten wurden, wird das Bußgeld wohl 

niedriger sein)

   Sicherheitsmaßnahmen (wenn angemessene technische Maßnehmen gem. Artikel 32 DSGVO implementiert 

wurden, wird das Bußgeld wohl niedriger sein).

aus ArbeitnehmerInnen-Sicht
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3.9. Einwilligung: jetzt mit „Beweislastumkehr“

Vergleiche Artikel 7, Erwägungsgrund 32 – 33 und 42 – 44

Zur Stärkung der individuellen Rechte wurde die Einwilligung der Betroffenen strenger defi niert. Sie muss freiwillig und 

eindeutig sein, für einen bestimmten Fall erfolgen (darf also keine Pauschal- oder Blanko-Unterschrift zu „irgendwie 

eh Allem“ sein) und die Betroffenen müssen über die Tragweite informiert sein. Sollten Unklarheiten auftreten, ob die 

Einwilligung tatsächlich erfolgt ist, muss der/die Verantwortliche nun beweisen können, dass er/sie eine Einwilligung zur 

Datenverwendung erhalten hat. Relevant für die betriebliche Praxis wird das bei Daten im Betriebsratsbüro sein, wo sich 

das BR-Gremium fragen muss, ob es für Verwendungen, die über die aus dem ArbVG resultierenden Rechte und Pfl ichten 

hinausgehen, Einwilligungen hat (z.B. Geburtstagslisten, Medikamentenbestellungen; siehe Kapitel 5).

3.10. Vertretung von Betroffenen: jetzt mit NPOs

Vergleiche Artikel 80 und Erwägungsgrund 142

Betroffene können sich mit ihren Anliegen und Beschwerden an Vereinigungen und Organisationen wenden, die den 

Datenschutz zu ihren Hauptanliegen zählen. Es müssen allerdings Vereine ohne Gewinnerzielungsabsicht sein (so 

genannte „Non-Profi t-Unternehmen“, NPOs) und diese können dann im Auftrag aller Betroffenen, die sich gemeldet 

haben, den Fall bei der Datenschutzbehörde (DSB) bzw. vor Gericht vorbringen. Es werden dabei immer nur indi-

viduelle Rechte von den NPOs vertreten und leider keine kollektiven. Man könnte bei dieser neuen Bestimmung von 

einer „Verbandsklage light“ sprechen.

Eigentlich hätte man sich seitens der Interessenvertretung der ArbeitnehmerInnen eine „richtige“ Verbandsklage 

gewünscht, bei der die Interessenvertretung von sich aus aktiv werden und Missstände anklagen kann (wie z.B. im 

Konsumentenschutzrecht). Österreich hat die Öffnungsklausel in der DSGVO für eine solche Klagsmöglichkeit für 

bestimmte NPOs oder Interessenvertretungen leider nicht genutzt.

3.11. One-stop-shop

Vergleiche Artikel 56, 60 – 67, 77 und Erwägungsgrund 130 – 141

Dieser Begriff soll verdeutlichen, dass die DSGVO eine über alle Mitgliedstaaten einheitliche Abwicklung in Daten-

schutzangelegenheiten ermöglicht. Die EU-BürgerInnen werden nicht mehr von einer Aufsichtsbehörde zur nächsten 

geschickt, sondern „ein Stop“ soll ausreichen. So muss beispielsweise eine Beschwerde wegen mangelnder Auskunft 

– auch wenn es eine Firma im Ausland betrifft – nur bei jener Behörde gestellt werden, wo der oder die Betroffene 

wohnt und die Behörden müssen sich in Folge EU-intern koordinieren.
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Das Prinzip des „One-stop-shop“ fi ndet sich beispielsweise bei der Ernennung des/der betrieblichen Datenschutz-

beauftragten wieder (vgl. Kapitel 3.4), wo es ausreicht, wenn eine Unternehmensgruppe eine/n betriebliche/n 

Datenschutzbeauftragte/n an einem Ort ernennt (vgl. Artikel 37 Absatz 2).

3.12. Benachrichtigung bei Datenschutz-Verletzung

Vergleiche Artikel 33f.

Sollte bei einer Datenverarbeitung ein Missgeschick passieren (z.B. Daten von Girokonten in falsche Hände geraten, 

PatientInnendaten auf dem Postweg verloren gehen8, oder Ähnliches), so muss dies der Datenschutzbehörde 

gemeldet werden. Sollte ein „hohes Risiko“ für die Betroffenen bestehen (also wenn z.B. persönliche Gesundheits-

daten öffentlich werden), müssen auch sie über die Datenschutzverletzung informiert werden. Wäre eine individuelle 

Benachrichtigung zu aufwendig, kann stattdessen auch eine öffentliche Bekanntmachung vorgenommen werden.

Bei der Meldung an die Behörde bzw. der Information an die Betroffenen muss angegeben werden, was passiert 

ist, um welche Datenarten es sich handelt, wie viele betroffen sind, Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen, 

was die Auswirkungen sein werden und welche Gegenmaßnahmen getroffen wurden.

Im Englischen wird eine solche Information „Data-Breach-Notifi cation“ genannt und ist in den USA bereits lange 

üblich. Auch die Europäische Datenschutz-Richtlinie von 1995 hatte eine derartige Bestimmung, die jedoch in der 

Praxis selten angewandt wurde. Das sollte sich nun ändern. Die Benachrichtigungspfl icht für Verantwortliche ist ein 

Beispiel dafür, dass Transparenz, Betroffenenrechte und informationelle Selbstbestimmung gestärkt werden sollen.

3.13. Die Datenschutz-Behörde (DSB)

Vergleiche Artikel 55 – 59, Erwägungsgrund 122 -128

Jedes EU-Mitgliedsland hat eine nationale Aufsichtsbehörde, die die Einhaltung des Datenschutzrechts kontrolliert. 

Bislang hatten diese Behörden EU-weit unterschiedliche Aufgaben und Funktionen. Die einen durften beispielsweise 

Strafen verhängen (z.B. deutsche Landesdatenschutzbeauftragte), andere nicht (z.B. Österreich). In der DSGVO sind 

die Datenschutzbehörden (DSB) nun einheitlich geregelt. (Allerdings sind nach wie vor nationale Sonderregelungen 

möglich (sogenannte „Öffnungsklausel“)).

Zu den Aufgaben der DSB zählen:

   Aufklärung und Sensibilisierung der Öffentlichkeit

   Beratung von Parlament und Regierung

   Beantwortung von Anfragen der Betroffenen

8 Die hier angeführten Beispiele sind nicht frei erfunden.

aus ArbeitnehmerInnen-Sicht
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   Beschwerden entgegennehmen und untersuchen 

   Datenschutzüberprüfungen durchführen

   Verantwortliche auf vermutliche Datenschutzverstöße hinweisen

   Verantwortliche wegen Datenschutzverstößen 

– verwarnen

– zurechtweisen

– Fristen zur Beseitigung des Verstoßes setzen

– Geldbußen verhängen

   Liste jener Datenverarbeitungen erstellen, für die eine Datenschutz-Folgenabschätzung 

erforderlich ist (vgl. Kapitel 3.2)

   Verhaltensregeln/ Binding Corporate Rules/ Zertifi zierungen (z.B. für Datenübermittlung in Drittländer) prüfen 

und genehmigen sowie Akkreditierungsstellen für die Zertifi zierung benennen (vgl. Kapitel 3.3)

   Verzeichnis von Verstößen gegen die DSGVO führen

   Tätigkeitsbericht erstellen.

Immer wieder wird in der DSGVO betont, dass die nationalen DSB untereinander zusammenarbeiten müssen, sei es bei 

der Information der Betroffenen, bei der Entscheidungsfi ndung im Zuge eines Verfahrens oder auch bei der Durchführung 

von Untersuchungen. Es wird also auf eine kohärente Auslegung der DSGVO sehr viel Wert gelegt und die DSB muss 

für diese Einheitlichkeit sorgen. Der Kohärenz ist ein eigenes Kapitel der DSGVO gewidmet, in dem sämtliche Fristen und 

Modalitäten für die Zusammenarbeit – besonders bei gemeinsamen Beschlüssen über Beschwerden – beschrieben sind.

Vergleiche Artikel 60 - 67 und Erwägungsgrund 130 - 140

4. Rechte des Betriebsrats

Die DSGVO beinhaltet erstmalig auch einen Artikel zum Beschäftigtendatenschutz (Artikel 88 DSGVO). Dies ist 

durchaus eine Errungenschaft im Sinne der ArbeitnehmerInnen, da dieser Bereich der Datenverarbeitung damit 

als ein besonderer bestätigt wird, der nicht wie alle anderen abgehandelt werden kann. Allerdings ist der Artikel 

„Datenverarbeitung im Beschäftigungskontext“ eher bescheiden geblieben. Er besagt, dass die Mitgliedsstaaten 

diese Datenverarbeitung national regeln können.

Es steht in der DSGVO: „Im Recht der Mitgliedstaaten oder in Kollektivvereinbarungen (einschließlich ’Betriebs-

vereinbarungen’) können spezifi sche Vorschriften für die Verarbeitung personenbezogener Beschäftigtendaten im 

Beschäftigungskontext vorgesehen werden (…)“ (Erwägungsgrund 155 DSGVO). Somit ist gesichert, dass die beste-

henden Regelungen aufrecht bleiben und auch in Zukunft in der Betriebsvereinbarung oder im Kollektivvertrag der 

Beschäftigtendatenschutz vereinbart werden muss und kann. Dies ist außerdem dadurch sichergestellt, dass das 

Arbeitsverfassungsgesetz als Teil der DSGVO an die EU-Kommission gemeldet wurde.9

9 https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-protection-eu/eu-countries-gdpr-specifi c-notifi cations_en (16.04.2019)
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Dem Betriebsrat steht ein ganzes „Werkzeuglager“ zur Verfügung, um den Beschäftigten – bildlich gesprochen 

– Schutzvorrichtungen zu bauen, also sie vor übermäßiger Kontrolle zu bewahren und ihre Grundrechte auf Privat-

sphäre, Meinungsfreiheit aber auch den Schutz personenbezogener Daten zu gewährleisten.

Die Werkzeuge der Betriebsratsarbeit sind:

   Allgemeines Überwachungsrecht (§ 89 ArbVG)

   Allgemeines Recht auf Anhörung und Intervention (§ 90 ArbVG)

   Informationspfl icht des/der BetriebsinhaberIn (§ 91 ArbVG insbes. Absatz 2)

   Allgemeines Beratungsrecht (§ 92 ArbVG)

   Mitwirkungsrechte

• Zustimmungspfl ichtige Maßnahmen, d.h. die Maßnahme ist ohne Zustimmung des BR verboten, so genannte 

„notwendige“ Betriebsvereinbarung (§ 96 ArbVG)

– Betriebliche Disziplinarordnung (wenn z.B. die Verhaltensrichtlinie mit Sanktionen zur Disziplinarordnung 

ausgebaut wird; § 96 Absatz 1 ArbVG)

– Personalfragebögen (wenn nicht nur allg. Angaben abgefragt werden; § 96 Absatz 2 ArbVG)

– Kontrollmaßnahme (wenn sie die Menschenwürde berührt; § 96 Absatz 3 ArbVG)

• durch die Schlichtungsstelle ersetzbare Zustimmung des Betriebsrates, d.h. auch diese Maßnahmen oder 

Systeme sind ohne eine Zustimmung seitens des BR/der Schlichtungsstelle verboten (§ 96a ArbVG)

– Systeme mit personenbezogenen AN-Daten (§ 96a Absatz 1 ArbVG)

– Beurteilungssysteme (§ 96a Absatz 2 ArbVG)

• durch die Schlichtungsstelle erzwingbare Betriebsvereinbarungen

– Ordnungsvorschriften (§ 97 Absatz 1 Z 1 ArbVG)

– Nutzung der Betriebsmittel (§ 97 Absatz 1 Z 6 ArbVG)

• „Freiwillige“ Betriebsvereinbarung, d.h. die Schlichtungsstelle kann hier kein „Machtwort“ sprechen 

(§ 97 Absatz 1 Z 7-26 ArbVG)

– Menschengerechte Arbeitsgestaltung (§ 97 Absatz 1 Z 9 ArbVG) 

– Leistungs- und erfolgsbezogene Prämien (§ 97 Absatz 1 Z 16 ArbVG)

– Maßnahmen zur Sicherung der Arbeitsmittel und Gegenstände, die dem/der ArbeitnehmerIn gehören 

(§ 97 Absatz 1 Z 17 ArbVG)

– Betriebliche Bildungsmaßnahmen (§ 97 Absatz 1 Z 19 ArbVG)

Hier erfolgt nun eine Kurzdarstellung:

Da wäre zuerst einmal das allgemeine Überwachungsrecht. Der Betriebsrat hat die Einhaltung jener Rechtsvorschriften 

zu überwachen, die die Beschäftigten betreffen. Dazu zählen zweifellos auch die DSGVO und das DSG. (§ 89 ArbVG)

Auch das sogenannte „allgemeine Interventionsrecht“ des Betriebsrates kann eingesetzt werden. Es gewährt dem 

Betriebsrat das Recht, Vorschläge zu machen, wie die Arbeitssituation der Beschäftigten verbessert werden kann. 

Diese Vorschläge des Betriebsrates muss sich der oder die BetriebsinhaberIn zumindest anhören. Der Betriebsrat kann 

demnach vorschlagen, wie man Datenschutzmaßnahmen im Betrieb gestalten sollte, welche AnsprechpartnerInnen zur 

Verfügung stehen sollten, wie in Verdachtsfällen auf missbräuchliche Datenverwendung vorzugehen sein sollte, etc. 

(§ 90 ArbVG)

aus ArbeitnehmerInnen-Sicht
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Es besteht weiters ein allgemeines Informationsrecht. Seit 1986 umfasst dieses Informationsrecht ausdrücklich, dass 

der/die BetriebsinhaberIn „Mitteilung zu machen (hat) welche Arten von personenbezogenen Arbeitnehmerdaten er 

automationsunterstützt aufzeichnet und welche Verarbeitungen und Übermittlungen er vorsieht.“ Die Defi nitionen sind 

hier denen des DSG angepasst. Es war dem Gesetzgeber offensichtlich klar, dass konkrete Angaben zu Datenverar-

beitungen selbst ohne explizites Nachfragen des Betriebsrates von dem/der ArbeitgeberIn gemacht werden müssen. 

Man spricht auch von einer „Bringschuld“ des/der ArbeitgeberIn. Dass diese Informationen in einer digitalisierten 

Arbeitswelt ganz wesentlich sein werden, war wohl weise Voraussicht des Gesetzgebers. (§ 91 ArbVG)

Das Beratungsrecht des Betriebsrates besteht ganz allgemein in sozialer, personeller, wirtschaftlicher und – hier 

wird es bezüglich ArbeitnehmerInnen-Datenschutz interessant – technischer Hinsicht. Also kann der Betriebsrat eine 

Beratung darüber verlangen, welche Technik zukünftig im Betrieb eingesetzt werden soll, welche Auswirkungen 

diese haben wird, wer davon betroffen sein wird, etc. (§ 92 ArbVG)

Das wohl stärkste „Arbeitsgerät“ im „Werkzeugkoffer“ ist auch in datenschutzrechtlichen Angelegenheiten das 

Vetorecht des Betriebsrates bei bestimmten Maßnahmen. Der Betriebsrat kann davon Gebrauch machen, wenn 

umfassende Personalfragebögen eingesetzt werden, die nichts mit der direkten Verwendung und Qualifi kation 

der Beschäftigten zu tun haben. Oder wenn die Unternehmensführung eine Kontrollmaßnahme anordnet, die die 

Menschenwürde berührt, dann ist dafür vorab zwingend die Zustimmung des Betriebsrates einzuholen. Jedenfalls 

sind zu derartigen Vorhaben immer Betriebsvereinbarungen abzuschließen. Ohne eine solche Zustimmung dürfen 

die Datenverarbeitungen nicht durchgeführt werden. (§ 96 Absatz 1 Z 2 und 3 ArbVG)

Die Mitbestimmungspfl icht des Betriebsrates kommt auch dann zum Tragen, wenn „Systeme zur automationsun-

terstützten Ermittlung, Verarbeitung und Übermittlung von personenbezogenen Daten des Arbeitnehmers…“ einge-

setzt werden – also in der heutigen Arbeitsrealität fast immer. Eingeschränkt ist die Mitbestimmungspfl icht, wenn 

ausschließlich gesetzliche Pfl ichten mit der Datenverwendung erfüllt werden. Auch bei Beurteilungssystemen, die 

mehr als die betriebliche Verwendung umfassen (z.B. Persönlichkeitsprofi le, psychologische Tests), muss das Mitbe-

stimmungsrecht des Betriebsrates berücksichtigt werden.

Derartige Systeme müssen mit einer Betriebsvereinbarung geregelt werden; ohne Regelung sind sie illegal. Sollte 

man innerbetrieblich bei diesen Verhandlungen über die Betriebsvereinbarung auf keinen grünen Zweig kommen, ist 

der Weg zur Schlichtungsstelle möglich. (§ 96a ArbVG)
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FAQ: Muss auch eine BV abgeschlossen werden, wenn die Datenverwendung zum 
Vorteil der ArbeitnehmerInnen erfolgt, z.B. damit Prämien ausgezahlt werden können?

JA, eine BV ist unabhängig davon abzuschließen, wer von der Datenverwendung profi tiert. Schließlich könnte 

sonst das Grundrecht auf Datenschutz gegen etwaige fi nanzielle „Vorteile“ abgewogen werden. Ferner ist die 

BV-Pfl icht davon abhängig, was ein System kann, die „objektive Eignung“ ist ausschlaggebend, und nicht ob 

jemand dadurch einen persönlichen Vorteil hat. Das Argument „Ohne die Datenerfassung können wir leider 

auch keine Weihnachtsgeschenke verteilen“ ist damit also vom Tisch. Außerdem wird es in der Praxis wohl 

schwierig zu beurteilen sein, für wen die personenbezogenen Daten wirklich von „Vorteil“ sind.

Außerdem sind im Zusammenhang mit dem Beschäftigtendatenschutz Betriebsvereinbarungen erzwingbar, die die 

„zweckentsprechende Benutzung von Betriebsmitteln“ (z.B. Laptop, Smartphone, etc.) regeln. Auch bei allgemeinen 

Ordnungsvorschriften (z.B. zu IT-Richtlinien oder Compliance-Regeln) kann der BR eine BV erzwingen. „Maßnahmen 

zur menschengerechten Arbeitsgestaltung“ (z.B. gegen Arbeitsverdichtung durch permanente Erreichbarkeit, für die 

Trennung von Arbeitszeit und Freizeit etc.) können mit BV geregelt werden. (§ 97 Absatz 1 Z 1 und 6 sowie 9)

Das Werkzeuglager der Betriebsratsarbeit:

Überwachung

§ 89 ArbVG

Veto

§ 96 ArbVG

Anhörung
und

Intervention

§ 90 ArbVG

Beratung
und

Information

§§ 91+ 92 ArbVG

Mitbestimmung

§§ 96a + 97 ArbVG
§ 97 Abs 1 Z 1-6a (erzwingbar) 

§ 97 Abs 1 Z 7-25(freiwillig)

aus ArbeitnehmerInnen-Sicht
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FAQ: Wie kann ich als Betriebsrat das alles überhaupt kontrollieren?

Für den Betriebsrat bietet die DSGVO zwar viele Ansatzpunkte, aber leider kaum konkrete Handlungsvorgaben. 

Die Rechte des Betriebsrates sind im Arbeitsverfassungsgesetz (ArbVG) festgelegt. Dort sind die betriebsrätlichen 

Rechte auf Beratung (§ 92 ArbVG), Information (§ 91 ArbVG) und Mitbestimmung (§ 96, 96a und 97 ArbVG) 

festgelegt. Die DSGVO regelt bloß im Artikel 88, dass es einen eigenen Beschäftigtendatenschutz geben kann, 

dass es dazu Kollektivvereinbarungen und Betriebsvereinbarungen geben kann und schlägt vor, in welchen 

Bereichen solche kollektiven Regelungen getroffen werden können (z.B. Überwachung, Gesundheit und Sicher-

heit am Arbeitsplatz, Einstellung, Planung und Organisation der Arbeit, etc.). Der BR legt am besten seine 

Kontrollrechte in der BV mittels technischer und organisatorischer Maßnahmen (TOM) fest (z.B. Übersicht über 

Auswertungen, Einsicht in die Arbeitszeiterfassung, regelmäßige Routinekontrollen, etc.).

Offen gestanden ist das mit der Kontrolle ein wenig wie bei der Straßenverkehrsordnung: Solange Pferdefuhrwerke die 

Straßen beherrschten, war es nicht erforderlich komplexe Regeln zu erlassen. Die Gefahrenlage war vergleichsweise 

gering. Mit zunehmender technischer Entwicklung, zunehmender Geschwindigkeit der Fahrzeuge, zunehmendem (Indi-

vidual-)Verkehr, und steigender Gefahr für StraßenbenutzerInnen mussten Gesetze her. Ampeln sollten helfen, den 

Verkehr zu regeln. Wenn dennoch alle bei Rot fahren und das niemand kümmert, dann ist das der Normalzustand. 

Wenn sich niemand damit beschäftigt, was mit den personenbezogenen Daten der Beschäftigten passiert, wie sie 

verwendet werden, was alles gesammelt wird, wie die rechtliche Regelung aussieht, dann wird das der Normalzustand  

sein und es wird keine gute Datenschutzkultur im Betrieb geben. 

Theoretisch gibt es recht gute rechtliche Regelungen wie man sich im Straßenverkehr – und im Beschäftigten-Daten-

schutz – verhalten sollte, diese müssen allerdings in die Praxis umgesetzt werden. Wenn der/die BetriebsrätIn seine/

ihre Rechte in Anspruch nimmt, Informationen einfordert, gegebenenfalls das Vetorecht nutzt, dann hat er/sie die 

Chance, die Privatsphäre der ArbeitnehmerInnen am Arbeitsplatz bestmöglich zu schützen.

5. Daten im Betriebsratsbüro 

Sollte der Betriebsrat selbst Datenverwendungen durchführen, also personenbezogene Daten der Beschäftigten 

verarbeiten, dann ist auch er „Verantwortlicher“ im Sinne der DSGVO. Sollte der Betriebsrat eigene Auswertungen, 

Speicherungen, Berechnungen machen, dann ist auch er „Verantwortlicher“ im Sinne der DSGVO. Wenn er aber 

nur „mitschaut“ (z.B. Einsichtsrechte in die Personalverwaltung) und wenn er ausschließlich gesetzlich vorgegebene 

Pfl ichten erfüllt (z.B. Kontrolle, ob ArbeitnehmerInnen richtig eingestuft wurden), dann ist er kein „Verantwortlicher“ 

im Sinne der DSGVO.
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Wenn es also im Betriebsratsbüro ganz eigene, von dem/der ArbeitgeberIn unabhängige Akten/ Excel-Listen/ 

Datenbanken oder Ähnliches gibt (z.B. Liste der Weihnachtsgutscheine, Aufzeichnungen über Geburten um Kinder-

zuschüsse auszuzahlen, systematische Aufzeichnungen zur Vergabe von Werkwohnungen, etc.), dann treffen auch 

den Betriebsrat datenschutzrechtliche Pfl ichten. Dazu würde dann zählen, dass ein Verarbeitungsverzeichnis ange-

legt werden muss (siehe Kapitel 3.1), dass Auskünfte an die Betroffenen erteilt werden müssen und dass allfällige

Folgenabschätzungen durchgeführt werden müssen.

Anders formuliert, der Betriebsrat muss sich fragen:

  Gehen meine Datenanwendungen über die gesetzlichen Pfl ichten hinaus?

  Habe ich eigene Datenverwendungen, die unabhängig vom Arbeitgeber/der Arbeitgeberin sind?

Werden diese Fragen mit „JA“ beantwortet, so müssen die Pfl ichten der Verantwortlichen in der DSGVO eingehalten werden.

FAQ: Muss sich auch der BR an die DSGVO halten?

JA, ganz besonders wenn er eigene Datenverwendungen durchführt, die nicht direkt aus den gesetzlichen 

Rechten und Pfl ichten des BR resultieren. Also die Arbeitszeitaufzeichnung, die Qualifi kation, die Einstufung, das 

Gehalt, etc. darf der BR für die Zwecke der ArbeitnehmerInnenvertretung verarbeiten. Auch der BR muss sich 

dabei an die Grundprinzipien des Datenschutzes halten, darf also die Daten nur für die Zwecke verwenden für 

die sie vorgesehen sind, muss die Daten sparsam verwenden, usw. Die Listen der TeilnehmerInnen an Betriebs-

ausfl ügen (wo eventuell auch Angehörige dabei sein können) und die Medikamentenbestellungen (die vielleicht 

namentlich an die Apotheke – also unbeteiligte Dritte – weitergeleitet werden), sind eigene Datenverarbeitungen 

und der BR ist dafür ein „Verantwortlicher“ im Sinne der DSGVO, muss sich also auch um die Einhaltung der 

DSGVO im eigenen Büro kümmern, indem er ein Verfahrensverzeichnis anlegt.

aus ArbeitnehmerInnen-Sicht
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6. Stichwortverzeichnis

Angemessenheitsbeschluss ....................................17

Aufsichtsbehörde, unabhängige 
(siehe DSB) .......................................... 7, 14, 20, 24

AuftragsverarbeiterIn ...................................7, 17, 23

Auskunftsrecht/ Recht auf Auskunft .................. 12, 13f

Beratungsrecht des BR ....................................27, 28

Berichtigung .................................................. 11, 12

Beschäftigtendatenschutz .................7, 16, 20, 26, 29

besondere Datenkategorien
(vormals „sensible Daten“) .................................6, 15

betriebliche/r Datenschutz-
beauftragte/r  ......................................... 16, 19f, 25

Betriebsrat (BR) .................... 7, 14, 16, 20, 24, 26-31

Betriebsvereinbarung (BV) ............... 7, 13, 15, 21, 26f

Betroffene/r ..................... 6-7, 10, 11f, 14f, 22, 24-25

Beweislastumkehr ................................................ 24

Binding Corporate Rules .................................18, 26

Data-breach-Notifi cation ...................................... 25

Datenminimierung (Grundprinzip) ......................9, 10

Datenschutz durch Technik ................................... 22

Datenschutzbehörde (DSB) .......... 7, 8, 14, 15, 18f, 25

Datenschutz-Folgenabschätzung .....................15f, 26

Datenportabilität ..................................................11

Einwilligung ............................................. 11, 12, 24

Grundrecht ............................................... 8f, 27, 29

informationelle Selbstbestimmung ...................... 8, 25

Informationspfl icht 
(des Verantwortlichen) ....................... 10, 12f, 25, 27

Informationsrecht des BR .................................21, 28

Klage ................................................................ 24

Kohärenzgebot ................................................... 26

Kontrollrecht des BR ...............................7, 27, 28, 30

Löschungsrecht/ Recht auf Löschung ................. 11, 12

Marktortprinzip ................................................. 8, 9

Mitbestimmungsrecht des BR ............................21, 28
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7. Zum Weiterlesen 

Den Gesetzestext der DSGVO sowie alle Erwägungsgründe fi ndet man unter diesem Link: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=DE

Susanne Haslinger (PRO-GE), Andreas Krisch (mksult GmbH und EDRI) und Thomas Riesenecker-Caba (FORBA) sind 

die HerausgeberIn von einem Werk, das die DSGVO aus Sicht der ArbeitnehmerInnen beleuchtet: „Beschäftigtenda-

tenschutz, Handbuch für die betriebliche Praxis“ und im November 2017 im ÖGB Verlag erschienen ist. Zahlreiche 

AutorInnen aus den Arbeiterkammern haben daran mitgearbeitet (z.B. Martina Chlestil, Nina Rotheneder, etc) und 

auch Clara Fritsch aus der GPA-djp hat einige Beiträge dazu geschrieben.

Der Forum-Verlag hat in Kooperation mit der Datenschutz-Agentur das „Praxishandbuch Datenschutz“ herausge-

geben, eine Lose-Blattsammlung, die sich mit vielen praktischen Vorlagen vor allem an Datenverantwortliche und 

Datenschutzbeauftragte richtet.

Clara Fritsch (GPA-djp), Susanne Haslinger (PRO-GE) und Martin Müller (ÖGB) haben sich ausführlich mit dem 

Thema Betriebsvereinbarung auseinandergesetzt und die überarbeitete Aufl age des: „Leitfaden Betriebsvereinbarung“ 

im ÖGB Verlag 2019 verfasst.

Die Datenschutzbehörde erreicht man unter diesem Link: 

https://www.dsb.gv.at/

Auf dem BLOG der Abteilung Arbeit & Technik der GPA-djp erscheinen in unregelmäßigen Abständen Beiträge 

rund um das Thema Datenschutz am Arbeitsplatz. Ein Abonnement ist durchaus lohnend für jene, die in Sachen 

Beschäftigtendatenschutz am Ball bleiben möchten. Neue rechtliche Grundlagen, Urteile, Praxisbeispiele, Veranstal-

tungstipps und Blicke über den österreichischen Tellerrand fi nden sich hier: 

http://arbeitundtechnik.gpa-djp.at

Für Betriebsvereinbarungen/ Checklisten/ Weiterbildungsveranstaltungen/ Unterstützung im Betrieb/ Sicherheits-

maßnahmen im BR-Büro/ etc. wendet euch bitte an den/ die betriebsbetreuende/n RegionalsekretärIn der GPA-djp.

aus ArbeitnehmerInnen-Sicht
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VERORDNUNG (EU) 2016/679 DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS UND DES RATES

vom 27. April 2016

zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr 
und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/Erwägungs-
grund (Datenschutz-Grundverordnung)

(Text von Bedeutung für den EWR)

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER 
EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 16, auf 

Vorschlag der Europäischen Kommission,

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts 

an die nationalen Parlamente, nach Stellungnahme des 

Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses, 

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen,

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren, 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

KAPITEL I

Allgemeine Bestimmungen

Artikel 1

Gegenstand und Ziele

[Erwägungsgründe 1-14]

(1) Diese Verordnung enthält Vorschriften zum Schutz 

natürlicher Personen bei der Verarbeitung personen-

bezogener Daten und zum freien Verkehr solcher 

Daten.

(2) Diese Verordnung schützt die Grundrechte und Grund-

freiheiten natürlicher Personen und insbesondere 

deren Recht auf Schutz personenbezogener Daten.

(3) Der freie Verkehr personenbezogener Daten in der 

Union darf aus Gründen des Schutzes natürlicher 

Personen bei der Verarbeitung personenbezogener 

Daten weder eingeschränkt noch verboten werden.

Artikel 2

Sachlicher Anwendungsbereich

[Erwägungsgründe 15-21]

(1) Diese Verordnung gilt für die ganz oder teilweise 

automatisierte Verarbeitung personenbezogener 

Daten sowie für die nichtautomatisierte Verar-

beitung personenbezogener Daten, die in einem 

Dateisystem gespeichert sind oder gespeichert 

werden sollen.

(2) Diese Verordnung fi ndet keine Anwendung auf die 

Verarbeitung personenbezogener Daten

a) im Rahmen einer Tätigkeit, die nicht in den 

Anwendungsbereich des Unionsrechts fällt,

b) durch die Mitgliedstaaten im Rahmen von Tätig-

keiten, die in den Anwendungsbereich von Titel 

V Kapitel 2 EUV fallen,

c) durch natürliche Personen zur Ausübung 

ausschließlich persönlicher oder familiärer 

Tätigkeiten,

d) durch die zuständigen Behörden zum Zwecke 

der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder 

Verfolgung von Straftaten oder der Strafvoll-

streckung, einschließlich des Schutzes vor und 

der Abwehr von Gefahren für die öffentliche 

Sicherheit.

(3) Für die Verarbeitung personenbezogener Daten 

durch die Organe, Einrichtungen, Ämter und Agen-

turen der Union gilt die Verordnung (Erwägungs-

grund) Nr. 45/2001. Die Verordnung (Erwägungs-

grund) Nr. 45/2001 und sonstige Rechtsakte der 

Union, die diese Verarbeitung personenbezogener 

Daten regeln, werden im Einklang mit Artikel 98 an 

die Grundsätze und Vorschriften der vorliegenden 

Verordnung angepasst.

(4) Die vorliegende Verordnung lässt die Anwendung 

der Richtlinie 2000/31/Erwägungsgrund und 

speziell die Vorschriften der Artikel 12 bis 15 dieser 

Richtlinie zur Verantwortlichkeit der Vermittler 

unberührt.

Artikel 3

Räumlicher Anwendungsbereich

[Erwägungsgründe 22-25]

(1) Diese Verordnung fi ndet Anwendung auf die Verar-

beitung personenbezogener Daten, soweit diese im 

Rahmen der Tätigkeiten einer Niederlassung eines 

Verantwortlichen oder eines Auftragsverarbeiters in 

der Union erfolgt, unabhängig davon, ob die Verar-

beitung in der Union stattfi ndet.

(2) Diese Verordnung fi ndet Anwendung auf die Verar-

beitung personenbezogener Daten von betroffenen 

Personen, die sich in der Union befi nden, durch 
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einen nicht in der Union niedergelassenen Verant-

wortlichen oder Auftragsverarbeiter, wenn die 

Datenverarbeitung im Zusammenhang damit steht

a) betroffenen Personen in der Union Waren 

oder Dienstleistungen anzubieten, unabhängig 

davon, ob von diesen betroffenen Personen eine 

Zahlung zu leisten ist;

b) das Verhalten betroffener Personen zu beob-

achten, soweit ihr Verhalten in der Union erfolgt.

(3) Diese Verordnung fi ndet Anwendung auf die Verar-

beitung personenbezogener Daten durch einen 

nicht in der Union niedergelassenen Verantwortli-

chen an einem Ort, der aufgrund Völkerrechts dem 

Recht eines Mitgliedstaats unterliegt.

Artikel 4

Begriffsbestimmungen

[Erwägungsgründe 26-37]

Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck:

1. „personenbezogene Daten“ alle Informationen, 

die sich auf eine identifi zierte oder identifi zier-

bare natürliche Person (im Folgenden „betroffene 

Person“) beziehen; als identifi zierbar wird eine 

natürliche Person angesehen, die direkt oder 

indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer 

Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, 

zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu 

einem oder mehreren besonderen Merkmalen, die 

Ausdruck der physischen, physiologischen, gene-

tischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen 

oder sozialen Identität dieser natürlichen Person 

sind, identifi ziert werden kann;

2. „Verarbeitung“ jeden mit oder ohne Hilfe auto-

matisierter Verfahren ausgeführten Vorgang oder 

jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang 

mit personenbezogenen Daten wie das Erheben, 

das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die 

Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, 

das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die 

Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder 

eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich 

oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das 

Löschen oder die Vernichtung;

3. „Einschränkung der Verarbeitung“ die Markierung 

gespeicherter personenbezogener Daten mit dem 

Ziel, ihre künftige Verarbeitung einzuschränken;

4. „Profi ling“ jede Art der automatisierten Verarbei-

tung personenbezogener Daten, die darin besteht, 

dass diese personenbezogenen Daten verwendet 

werden, um bestimmte persönliche Aspekte, die sich 

auf eine natürliche Person beziehen, zu bewerten, 

insbesondere um Aspekte bezüglich Arbeitsleis-

tung, wirtschaftliche Lage, Gesundheit, persönliche 

Vorlieben, Interessen, Zuverlässigkeit, Verhalten, 

Aufenthaltsort oder Ortswechsel dieser natürlichen 

Person zu analysieren oder vorherzusagen;

5. „Pseudonymisierung“ die Verarbeitung personen-

bezogener Daten in einer Weise, dass die perso-

nenbezogenen Daten ohne Hinzuziehung zusätz-

licher Informationen nicht mehr einer spezifi schen 

betroffenen Person zugeordnet werden können, 

sofern diese zusätzlichen Informationen gesondert 

aufbewahrt werden und technischen und organisato-

rischen Maßnahmen unterliegen, die gewährleisten, 

dass die personenbezogenen Daten nicht einer iden-

tifi zierten oder identifi zierbaren natürlichen Person 

zugewiesen werden;

6. „Dateisystem“ jede strukturierte Sammlung perso-

nenbezogener Daten, die nach bestimmten Krite-

rien zugänglich sind, unabhängig davon, ob 

diese Sammlung zentral, dezentral oder nach 

funktionalen oder geografi schen Gesichtspunkten 

geordnet geführt wird;

7. „Verantwortlicher“ die natürliche oder juristische 

Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, 

die allein oder gemeinsam mit anderen über die 

Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personen-

bezogenen Daten entscheidet; sind die Zwecke und 

Mittel dieser Verarbeitung durch das Unionsrecht 

oder das Recht der Mitgliedstaaten vorgegeben, so 

kann der Verantwortliche beziehungsweise können 

die bestimmten Kriterien seiner Benennung nach 

dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitglied-

staaten vorgesehen werden;

8. „Auftragsverarbeiter“ eine natürliche oder juris-

tische Person, Behörde, Einrichtung oder andere 

Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des 

Verantwortlichen verarbeitet;

9. „Empfänger“ eine natürliche oder juristische Person, 

Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, der perso-

nenbezogene Daten offengelegt werden, unab-

hängig davon, ob es sich bei ihr um einen Dritten 
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handelt oder nicht. Behörden, die im Rahmen 

eines bestimmten Untersuchungsauftrags nach dem 

Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten 

möglicherweise personenbezogene Daten erhalten, 

gelten jedoch nicht als Empfänger; die Verarbei-

tung dieser Daten durch die genannten Behörden 

erfolgt im Einklang mit den geltenden Datenschutz-

vorschriften gemäß den Zwecken der Verarbeitung;

10. „Dritter“ eine natürliche oder juristische Person, 

Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, außer der 

betroffenen Person, dem Verantwortlichen, dem 

Auftragsverarbeiter und den Personen, die unter 

der unmittelbaren Verantwortung des Verantwortli-

chen oder des Auftragsverarbeiters befugt sind, die 

personenbezogenen Daten zu verarbeiten;

11. „Einwilligung“ der betroffenen Person jede freiwillig 

für den bestimmten Fall, in informierter Weise und 

unmissverständlich abgegebene Willensbekun-

dung in Form einer Erklärung oder einer sonstigen 

eindeutigen bestätigenden Handlung, mit der die 

betroffene Person zu verstehen gibt, dass sie mit der 

Verarbeitung der sie betreffenden personenbezo-

genen Daten einverstanden ist;

12. „Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten“ 

eine Verletzung der Sicherheit, die, ob unbeabsichtigt 

oder unrechtmäßig, zur Vernichtung, zum Verlust, zur 

Veränderung, oder zur unbefugten Offenlegung von 

beziehungsweise zum unbefugten Zugang zu perso-

nenbezogenen Daten führt, die übermittelt, gespei-

chert oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden;

13. „genetische Daten“ personenbezogene Daten zu 

den ererbten oder erworbenen genetischen Eigen-

schaften einer natürlichen Person, die eindeutige 

Informationen über die Physiologie oder die Gesund-

heit dieser natürlichen Person liefern und insbeson-

dere aus der Analyse einer biologischen Probe der 

betreffenden natürlichen Person gewonnen wurden;

14. „biometrische Daten“ mit speziellen technischen 

Verfahren gewonnene personenbezogene Daten 

zu den physischen, physiologischen oder verhal-

tenstypischen Merkmalen einer natürlichen Person, 

die die eindeutige Identifi zierung dieser natürlichen 

Person ermöglichen oder bestätigen, wie Gesichts-

bilder oder daktyloskopische Daten;

15. „Gesundheitsdaten“ personenbezogene Daten, die 

sich auf die körperliche oder geistige Gesundheit 

einer natürlichen Person, einschließlich der Erbrin-

gung von Gesundheitsdienstleistungen, beziehen 

und aus denen Informationen über deren Gesund-

heitszustand hervorgehen;

16. „Hauptniederlassung“

a) im Falle eines Verantwortlichen mit Niederlas-

sungen in mehr als einem Mitgliedstaat den 

Ort seiner Hauptverwaltung in der Union, es 

sei denn, die Entscheidungen hinsichtlich der 

Zwecke und Mittel der Verarbeitung personenbe-

zogener Daten werden in einer anderen Nieder-

lassung des Verantwortlichen in der Union 

getroffen und diese Niederlassung ist befugt, 

diese Entscheidungen umsetzen zu lassen; in 

diesem Fall gilt die Niederlassung, die derartige 

Entscheidungen trifft, als Hauptniederlassung;

b) im Falle eines Auftragsverarbeiters mit Nieder-

lassungen in mehr als einem Mitgliedstaat den 

Ort seiner Hauptverwaltung in der Union oder, 

sofern der Auftragsverarbeiter keine Hauptver-

waltung in der Union hat, die Niederlassung 

des Auftragsverarbeiters in der Union, in der die 

Verarbeitungstätigkeiten im Rahmen der Tätig-

keiten einer Niederlassung eines Auftragsver-

arbeiters hauptsächlich stattfi nden, soweit der 

Auftragsverarbeiter spezifi schen Pfl ichten aus 

dieser Verordnung unterliegt;

17. „Vertreter“ eine in der Union niedergelassene natür-

liche oder juristische Person, die von dem Verant-

wortlichen oder Auftragsverarbeiter schriftlich 

gemäß Artikel 27 bestellt wurde und den Verant-

wortlichen oder Auftragsverarbeiter in Bezug auf 

die ihnen jeweils nach dieser Verordnung oblie-

genden Pfl ichten vertritt;

18. „Unternehmen“ eine natürliche und juristische 

Person, die eine wirtschaftliche Tätigkeit ausübt, 

unabhängig von ihrer Rechtsform, einschließ-

lich Personengesellschaften oder Vereinigungen, 

die regelmäßig einer wirtschaftlichen Tätigkeit 

nachgehen;

19. „Unternehmensgruppe“ eine Gruppe, die aus einem 

herrschenden Unternehmen und den von diesem 

abhängigen Unternehmen besteht;
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20. „verbindliche interne Datenschutzvorschriften“ 

Maßnahmen zum Schutz personenbezogener 

Daten, zu deren Einhaltung sich ein im Hoheitsge-

biet eines Mitgliedstaats niedergelassener Verant-

wortlicher oder Auftragsverarbeiter verpfl ichtet im 

Hinblick auf Datenübermittlungen oder eine Kate-

gorie von Datenübermittlungen personenbezogener 

Daten an einen Verantwortlichen oder Auftrags-

verarbeiter derselben Unternehmensgruppe oder 

derselben Gruppe von Unternehmen, die eine 

gemeinsame Wirtschaftstätigkeit ausüben, in einem 

oder mehreren Drittländern;

21. „Aufsichtsbehörde“ eine von einem Mitgliedstaat 

gemäß Artikel 51 eingerichtete unabhängige staat-

liche Stelle;

22. „betroffene Aufsichtsbehörde“ eine Aufsichtsbe-

hörde, die von der Verarbeitung personenbezo-

gener Daten betroffen ist, weil

a) der Verantwortliche oder der Auftragsverar-

beiter im Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats 

dieser Aufsichtsbehörde niedergelassen ist,

b) diese Verarbeitung erhebliche Auswirkungen auf 

betroffene Personen mit Wohnsitz im Mitglied-

staat dieser Aufsichtsbehörde hat oder haben 

kann oder

c) eine Beschwerde bei dieser Aufsichtsbehörde 

eingereicht wurde;

23. „grenzüberschreitende Verarbeitung“ entweder

a) eine Verarbeitung personenbezogener Daten, 

die im Rahmen der Tätigkeiten von Nieder-

lassungen eines Verantwortlichen oder eines 

Auftragsverarbeiters in der Union in mehr als 

einem Mitgliedstaat erfolgt, wenn der Verant-

wortliche oder Auftragsverarbeiter in mehr als 

einem Mitgliedstaat niedergelassen ist, oder

b) eine Verarbeitung personenbezogener Daten, 

die im Rahmen der Tätigkeiten einer einzelnen 

Niederlassung eines Verantwortlichen oder 

eines Auftragsverarbeiters in der Union erfolgt, 

die jedoch erhebliche Auswirkungen auf betrof-

fene Personen in mehr als einem Mitgliedstaat 

hat oder haben kann;

24. „maßgeblicher und begründeter Einspruch“ einen 

Einspruch gegen einen Beschlussentwurf im Hinblick 

darauf, ob ein Verstoß gegen diese Verordnung 

vorliegt oder ob beabsichtigte Maßnahmen gegen 

den Verantwortlichen oder den Auftragsverarbeiter 

im Einklang mit dieser Verordnung steht, wobei 

aus diesem Einspruch die Tragweite der Risiken 

klar hervorgeht, die von dem Beschlussentwurf in 

Bezug auf die Grundrechte und Grundfreiheiten 

der betroffenen Personen und gegebenenfalls den 

freien Verkehr personenbezogener Daten in der 

Union ausgehen;

25. „Dienst der Informationsgesellschaft“ eine Dienst-

leistung im Sinne des Artikels 1 Nummer 1 Buch-

stabe b der Richtlinie (EU) 2015/1535 des Europäi-

schen Parlaments und des Rates (1);

26. „internationale Organisation“ eine völkerrechtliche 

Organisation und ihre nachgeordneten Stellen oder 

jede sonstige Einrichtung, die durch eine zwischen 

zwei oder mehr Ländern geschlossene Übereinkunft 

oder auf der Grundlage einer solchen Übereinkunft 

geschaffen wurde.

KAPITEL II

Grundsätze

Artikel 5

Grundsätze für die Verarbeitung personenbezogener 
Daten

[Erwägungsgrund 39]

(1) Personenbezogene Daten müssen

a) auf rechtmäßige Weise, nach Treu und Glauben 

und in einer für die betroffene Person nachvoll-

ziehbaren Weise verarbeitet werden („Rechtmä-

ßigkeit, Verarbeitung nach Treu und Glauben, 

Transparenz“);

b) für festgelegte, eindeutige und legitime Zwecke 

erhoben werden und dürfen nicht in einer mit 

diesen Zwecken nicht zu vereinbarenden Weise 

weiterverarbeitet werden; eine Weiterverar-

beitung für im öffentlichen Interesse liegende 

Archivzwecke, für wissenschaftliche oder histo-

rische Forschungszwecke oder für statistische 

Zwecke gilt gemäß Artikel 89 Absatz 1 nicht 

als unvereinbar mit den ursprünglichen Zwecken 

(„Zweckbindung“);

aus ArbeitnehmerInnen-Sicht
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c) dem Zweck angemessen und erheblich sowie auf 

das für die Zwecke der Verarbeitung notwendige 

Maß beschränkt sein („Datenminimierung“);

d) sachlich richtig und erforderlichenfalls auf dem 

neuesten Stand sein; es sind alle angemessenen 

Maßnahmen zu treffen, damit personenbezo-

gene Daten, die im Hinblick auf die Zwecke 

ihrer Verarbeitung unrichtig sind, unverzüglich 

gelöscht oder berichtigt werden („Richtigkeit“);

e) in einer Form gespeichert werden, die die Identi-

fi zierung der betroffenen Personen nur so lange 

ermöglicht, wie es für die Zwecke, für die sie 

verarbeitet werden, erforderlich ist; personenbe-

zogene Daten dürfen länger gespeichert werden, 

soweit die personenbezogenen Daten vorbehalt-

lich der Durchführung geeigneter technischer und 

organisatorischer Maßnahmen, die von dieser 

Verordnung zum Schutz der Rechte und Frei-

heiten der betroffenen Person gefordert werden, 

ausschließlich für im öffentlichen Interesse 

liegende Archivzwecke oder für wissenschaft-

liche und historische Forschungszwecke oder für 

statistische Zwecke gemäß Artikel 89 Absatz 1 

verarbeitet werden („Speicherbegrenzung“);

f) in einer Weise verarbeitet werden, die eine 

angemessene Sicherheit der personenbezo-

genen Daten gewährleistet, einschließlich 

Schutz vor unbefugter oder unrechtmäßiger 

Verarbeitung und vor unbeabsichtigtem Verlust, 

unbeabsichtigter Zerstörung oder unbeabsich-

tigter Schädigung durch geeignete technische 

und organisatorische Maßnahmen („Integrität 

und Vertraulichkeit“);

(1) Der Verantwortliche ist für die Einhaltung des 

Absatzes 1 verantwortlich und muss dessen Einhal-

tung nachweisen können („Rechenschaftspfl icht“).

Artikel 6

Rechtmäßigkeit der Verarbeitung

[Erwägungsgründe 40-50]

(1) Die Verarbeitung ist nur rechtmäßig, wenn mindes-

tens eine der nachstehenden Bedingungen erfüllt ist:

a) Die betroffene Person hat ihre Einwilligung zu 

der Verarbeitung der sie betreffenden perso-

nenbezogenen Daten für einen oder mehrere 

bestimmte Zwecke gegeben;

b) die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines 

Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene 

Person ist, oder zur Durchführung vorvertragli-

cher Maßnahmen erforderlich, die auf Anfrage 

der betroffenen Person erfolgen;

c) die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer rechtli-

chen Verpfl ichtung erforderlich, der der Verant-

wortliche unterliegt;

d) die Verarbeitung ist erforderlich, um lebens-

wichtige Interessen der betroffenen Person oder 

einer anderen natürlichen Person zu schützen;

e) die Verarbeitung ist für die Wahrnehmung einer 

Aufgabe erforderlich, die im öffentlichen Inter-

esse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt 

erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen 

wurde;

f) die Verarbeitung ist zur Wahrung der berech-

tigten Interessen des Verantwortlichen oder 

eines Dritten erforderlich, sofern nicht die Inte-

ressen oder Grundrechte und Grundfreiheiten 

der betroffenen Person, die den Schutz perso-

nenbezogener Daten erfordern, überwiegen, 

insbesondere dann, wenn es sich bei der betrof-

fenen Person um ein Kind handelt.

Unterabsatz 1 Buchstabe f gilt nicht für die von Behörden 

in Erfüllung ihrer Aufgaben vorgenommene Verarbeitung.

(2) Die Mitgliedstaaten können spezifi schere Bestim-

mungen zur Anpassung der Anwendung der 

Vorschriften dieser Verordnung in Bezug auf die 

Verarbeitung zur Erfüllung von Absatz 1 Buchstaben 

c und e beibehalten oder einführen, indem sie spezi-

fi sche Anforderungen für die Verarbeitung sowie 

sonstige Maßnahmen präziser bestimmen, um eine 

rechtmäßig und nach Treu und Glauben erfolgende 

Verarbeitung zu gewährleisten, einschließlich für 

andere besondere Verarbeitungssituationen gemäß 

Kapitel IX.

(3) Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitungen gemäß 

Absatz 1 Buchstaben c und e wird festgelegt durch

a) Unionsrecht oder

b) das Recht der Mitgliedstaaten, dem der Verant-

wortliche unterliegt.

Der Zweck der Verarbeitung muss in dieser Rechtsgrund-

lage festgelegt oder hinsichtlich der Verarbeitung gemäß 

Absatz 1 Buchstabe e für die Erfüllung einer Aufgabe 

Das Datenschutzrecht
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erforderlich sein, die im öffentlichen Interesse liegt oder in 

Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwort-

lichen übertragen wurde. Diese Rechtsgrundlage kann 

spezifi sche Bestimmungen zur Anpassung der Anwen-

dung der Vorschriften dieser Verordnung enthalten, unter 

anderem Bestimmungen darüber, welche allgemeinen 

Bedingungen für die Regelung der Rechtmäßigkeit der 

Verarbeitung durch den Verantwortlichen gelten, welche 

Arten von Daten verarbeitet werden, welche Personen 

betroffen sind, an welche Einrichtungen und für welche 

Zwecke die personenbezogenen Daten offengelegt 

werden dürfen, welcher Zweckbindung sie unterliegen, 

wie lange sie gespeichert werden dürfen und welche 

Verarbeitungsvorgänge und -verfahren angewandt 

werden dürfen, einschließlich Maßnahmen zur Gewähr-

leistung einer rechtmäßig und nach Treu und Glauben 

erfolgenden Verarbeitung, wie solche für sonstige beson-

dere Verarbeitungssituationen gemäß Kapitel IX. 

Das Unionsrecht oder das Recht der Mitgliedstaaten 

müssen ein im öffentlichen Interesse liegendes Ziel 

verfolgen und in einem angemessenen Verhältnis zu 

dem verfolgten legitimen Zweck stehen.

(4) Beruht die Verarbeitung zu einem anderen Zweck 

als zu demjenigen, zu dem die personenbezogenen 

Daten erhoben wurden, nicht auf der Einwilligung 

der betroffenen Person oder auf einer Rechtsvor-

schrift der Union oder der Mitgliedstaaten, die in 

einer demokratischen Gesellschaft eine notwendige 

und verhältnismäßige Maßnahme zum Schutz der 

in Artikel 23 Absatz 1 genannten Ziele darstellt, 

so berücksichtigt der Verantwortliche — um fest-

zustellen, ob die Verarbeitung zu einem anderen 

Zweck mit demjenigen, zu dem die personenbe-

zogenen Daten ursprünglich erhoben wurden, 

vereinbar ist — unter anderem

a) jede Verbindung zwischen den Zwecken, für 

die die personenbezogenen Daten erhoben 

wurden, und den Zwecken der beabsichtigten 

Weiterverarbeitung,

b) den Zusammenhang, in dem die personenbe-

zogenen Daten erhoben wurden, insbesondere 

hinsichtlich des Verhältnisses zwischen den 

betroffenen Personen und dem Verantwortlichen,

c) die Art der personenbezogenen Daten, insbe-

sondere ob besondere Kategorien personen-

bezogener Daten gemäß Artikel 9 verarbeitet 

werden oder ob personenbezogene Daten über 

strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten 

gemäß Artikel 10 verarbeitet werden,

d) die möglichen Folgen der beabsichtigten Weiter-

verarbeitung für die betroffenen Personen,

e) das Vorhandensein geeigneter Garantien, 

wozu Verschlüsselung oder Pseudonymisierung 

gehören kann.

Artikel 7

Bedingungen für die Einwilligung

[Erwägungsgründe 32-33 und 42-43]

(1) Beruht die Verarbeitung auf einer Einwilligung, muss 

der Verantwortliche nachweisen können, dass die 

betroffene Person in die Verarbeitung ihrer perso-

nenbezogenen Daten eingewilligt hat.

(2) Erfolgt die Einwilligung der betroffenen Person 

durch eine schriftliche Erklärung, die noch andere 

Sachverhalte betrifft, so muss das Ersuchen um 

Einwilligung in verständlicher und leicht zugängli-

cher Form in einer klaren und einfachen Sprache so 

erfolgen, dass es von den anderen Sachverhalten 

klar zu unterscheiden ist. Teile der Erklärung sind 

dann nicht verbindlich, wenn sie einen Verstoß 

gegen diese Verordnung darstellen.

(3) Die betroffene Person hat das Recht, ihre Einwilli-

gung jederzeit zu widerrufen. Durch den Widerruf 

der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der 

aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf 

erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Die betroffene 

Person wird vor Abgabe der Einwilligung hiervon in 

Kenntnis gesetzt. Der Widerruf der Einwilligung muss 

so einfach wie die Erteilung der Einwilligung sein.

(4) Bei der Beurteilung, ob die Einwilligung freiwillig 

erteilt wurde, muss dem Umstand in größtmögli-

chem Umfang Rechnung getragen werden, ob unter 

anderem die Erfüllung eines Vertrags, einschließlich 

der Erbringung einer Dienstleistung, von der Einwil-

ligung zu einer Verarbeitung von personenbezo-

genen Daten abhängig ist, die für die Erfüllung des 

Vertrags nicht erforderlich sind.

 aus ArbeitnehmerInnen-Sicht
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Artikel 8

Bedingungen für die Einwilligung eines Kindes in Bezug 
auf Dienste der Informationsgesellschaft

[Erwägungsgrund 38]

(1) Gilt Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a bei einem 

Angebot von Diensten der Informationsgesellschaft, 

das einem Kind direkt gemacht wird, so ist die 

Verarbeitung der personenbezogenen Daten des 

Kindes rechtmäßig, wenn das Kind das sechzehnte 

Lebensjahr vollendet hat. Hat das Kind noch nicht 

das sechzehnte Lebensjahr vollendet, so ist diese 

Verarbeitung nur rechtmäßig, sofern und soweit 

diese Einwilligung durch den Träger der elterlichen 

Verantwortung für das Kind oder mit dessen Zustim-

mung erteilt wird.

Die Mitgliedstaaten können durch Rechtsvorschriften zu 

diesen Zwecken eine niedrigere Altersgrenze vorsehen, 

die jedoch nicht unter dem vollendeten dreizehnten 

Lebensjahr liegen darf.

(2) Der Verantwortliche unternimmt unter Berücksich-

tigung der verfügbaren Technik angemessene 

Anstrengungen, um sich in solchen Fällen zu verge-

wissern, dass die Einwilligung durch den Träger 

der elterlichen Verantwortung für das Kind oder mit 

dessen Zustimmung erteilt wurde.

(3) Absatz 1 lässt das allgemeine Vertragsrecht der 

Mitgliedstaaten, wie etwa die Vorschriften zur 

Gültigkeit, zum Zustandekommen oder zu den 

Rechtsfolgen eines Vertrags in Bezug auf ein Kind, 

unberührt.

Artikel 9

Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezo-
gener Daten

[Erwägungsgründe 51-56]

(1) Die Verarbeitung personenbezogener Daten, aus 

denen die rassische und ethnische Herkunft, poli-

tische Meinungen, religiöse oder weltanschauliche 

Überzeugungen oder die Gewerkschaftszugehörig-

keit hervorgehen, sowie die Verarbeitung von gene-

tischen Daten, biometrischen Daten zur eindeutigen 

Identifi zierung einer natürlichen Person, Gesund-

heitsdaten oder Daten zum Sexualleben oder der 

sexuellen Orientierung einer natürlichen Person ist 

untersagt.

(2) Absatz 1 gilt nicht in folgenden Fällen:

a) Die betroffene Person hat in die Verarbeitung der 

genannten personenbezogenen Daten für einen 

oder mehrere festgelegte Zwecke ausdrücklich 

eingewilligt, es sei denn, nach Unionsrecht oder 

dem Recht der Mitgliedstaaten kann das Verbot 

nach Absatz 1 durch die Einwilligung der betrof-

fenen Person nicht aufgehoben werden,

b) die Verarbeitung ist erforderlich, damit der 

Verantwortliche oder die betroffene Person die 

ihm bzw. ihr aus dem Arbeitsrecht und dem 

Recht der sozialen Sicherheit und des Sozial-

schutzes erwachsenden Rechte ausüben und 

seinen bzw. ihren diesbezüglichen Pfl ichten 

nachkommen kann, soweit dies nach Unions-

recht oder dem Recht der Mitgliedstaaten oder 

einer Kollektivvereinbarung nach dem Recht der 

Mitgliedstaaten, das geeignete Garantien für 

die Grundrechte und die Interessen der betrof-

fenen Person vorsieht, zulässig ist,

c) die Verarbeitung ist zum Schutz lebenswichtiger 

Interessen der betroffenen Person oder einer 

anderen natürlichen Person erforderlich und 

die betroffene Person ist aus körperlichen oder 

rechtlichen Gründen außerstande, ihre Einwilli-

gung zu geben,

d) die Verarbeitung erfolgt auf der Grundlage 

geeigneter Garantien durch eine politisch, 

weltanschaulich, religiös oder gewerkschaftlich 

ausgerichtete Stiftung, Vereinigung oder sonstige 

Organisation ohne Gewinnerzielungsabsicht im 

Rahmen ihrer rechtmäßigen Tätigkeiten und unter 

der Voraussetzung, dass sich die Verarbeitung 

ausschließlich auf die Mitglieder oder ehemalige 

Mitglieder der Organisation oder auf Personen, 

die im Zusammenhang mit deren Tätigkeitszweck 

regelmäßige Kontakte mit ihr unterhalten, bezieht 

und die personenbezogenen Daten nicht ohne 

Einwilligung der betroffenen Personen nach 

außen offengelegt werden,

e) die Verarbeitung bezieht sich auf personenbe-

zogene Daten, die die betroffene Person offen-

sichtlich öffentlich gemacht hat,

f) die Verarbeitung ist zur Geltendmachung, 

Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen 

Das Datenschutzrecht
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oder bei Handlungen der Gerichte im Rahmen 

ihrer justiziellen Tätigkeit erforderlich,

g) die Verarbeitung ist auf der Grundlage des 

Unionsrechts oder des Rechts eines Mitglied-

staats, das in angemessenem Verhältnis zu dem 

verfolgten Ziel steht, den Wesensgehalt des 

Rechts auf Datenschutz wahrt und angemessene 

und spezifi sche Maßnahmen zur Wahrung der 

Grundrechte und Interessen der betroffenen 

Person vorsieht, aus Gründen eines erheblichen 

öffentlichen Interesses erforderlich,

h) die Verarbeitung ist für Zwecke der Gesundheits-

vorsorge oder der Arbeitsmedizin, für die Beur-

teilung der Arbeitsfähigkeit des Beschäftigten, 

für die medizinische Diagnostik, die Versorgung 

oder Behandlung im Gesundheits- oder Sozial-

bereich oder für die Verwaltung von Systemen 

und Diensten im Gesundheits- oder Sozialbe-

reich auf der Grundlage des Unionsrechts oder 

des Rechts eines Mitgliedstaats oder aufgrund 

eines Vertrags mit einem Angehörigen eines 

Gesundheitsberufs und vorbehaltlich der in 

Absatz 3 genannten Bedingungen und Garan-

tien erforderlich,

i) die Verarbeitung ist aus Gründen des öffent-

lichen Interesses im Bereich der öffentlichen 

Gesundheit, wie dem Schutz vor schwerwie-

genden grenzüberschreitenden Gesundheits-

gefahren oder zur Gewährleistung hoher 

Qualitäts- und Sicherheitsstandards bei der 

Gesundheitsversorgung und bei Arzneimitteln 

und Medizinprodukten, auf der Grundlage des 

Unionsrechts oder des Rechts eines Mitglied-

staats, das angemessene und spezifi sche 

Maßnahmen zur Wahrung der Rechte und Frei-

heiten der betroffenen Person, insbesondere des 

Berufsgeheimnisses, vorsieht, erforderlich, oder

j) die Verarbeitung ist auf der Grundlage des 

Unionsrechts oder des Rechts eines Mitglied-

staats, das in angemessenem Verhältnis zu dem 

verfolgten Ziel steht, den Wesensgehalt des 

Rechts auf Datenschutz wahrt und angemessene 

und spezifi sche Maßnahmen zur Wahrung der 

Grundrechte und Interessen der betroffenen 

Person vorsieht, für im öffentlichen Interesse 

liegende Archivzwecke, für wissenschaftliche oder 

historische Forschungszwecke oder für statistische 

Zwecke gemäß Artikel 89 Absatz 1 erforderlich.

(3) Die in Absatz 1 genannten personenbezogenen 

Daten dürfen zu den in Absatz 2 Buchstabe h 

genannten Zwecken verarbeitet werden, wenn 

diese Daten von Fachpersonal oder unter dessen 

Verantwortung verarbeitet werden und dieses 

Fachpersonal nach dem Unionsrecht oder dem 

Recht eines Mitgliedstaats oder den Vorschriften 

nationaler zuständiger Stellen dem Berufsgeheimnis 

unterliegt, oder wenn die Verarbeitung durch eine 

andere Person erfolgt, die ebenfalls nach dem 

Unionsrecht oder dem Recht eines Mitgliedstaats 

oder den Vorschriften nationaler zuständiger Stellen 

einer Geheimhaltungspfl icht unterliegt.

(4) Die Mitgliedstaaten können zusätzliche Bedin-

gungen, einschließlich Beschränkungen, einführen 

oder aufrecht  erhalten, soweit die Verarbeitung von 

genetischen, biometrischen oder Gesundheitsdaten 

betroffen ist.

Artikel 10

Verarbeitung von personenbezogenen Daten über straf-
rechtliche Verurteilungen und Straftaten

Die Verarbeitung personenbezogener Daten über straf-

rechtliche Verurteilungen und Straftaten oder damit 

zusammen  hängende Sicherungsmaßregeln aufgrund 

von Artikel 6 Absatz 1 darf nur unter behördlicher 

Aufsicht vorgenommen werden oder wenn dies nach 

dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten, 

das geeignete Garantien für die Rechte und Freiheiten 

der betroffenen Personen vorsieht, zulässig ist. Ein umfas-

sendes Register der strafrechtlichen Verurteilungen darf 

nur unter behördlicher Aufsicht geführt werden.

Artikel 11

Verarbeitung, für die eine Identifi zierung der betroffenen 
Person nicht erforderlich ist

[Erwägungsgrund 57]

(1) Ist für die Zwecke, für die ein Verantwortlicher perso-

nenbezogene Daten verarbeitet, die Identifi zierung 

der betroffenen Person durch den Verantwortlichen 

nicht oder nicht mehr erforderlich, so ist dieser nicht 

verpfl ichtet, zur bloßen Einhaltung dieser Verord-

nung zusätzliche Informationen aufzubewahren, 

einzuholen oder zu verarbeiten, um die betroffene 

Person zu identifi zieren.

 aus ArbeitnehmerInnen-Sicht
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(2) Kann der Verantwortliche in Fällen gemäß Absatz 

1 des vorliegenden Artikels nachweisen, dass er 

nicht in der Lage ist, die betroffene Person zu iden-

tifi zieren, so unterrichtet er die betroffene Person 

hierüber, sofern möglich. In diesen Fällen fi nden die 

Artikel 15 bis 20 keine Anwendung, es sei denn, die 

betroffene Person stellt zur Ausübung ihrer in diesen 

Artikeln niedergelegten Rechte zusätzliche Informa-

tionen bereit, die ihre Identifi zierung ermöglichen.

KAPITEL III

Rechte der betroffenen Person

Abschnitt 1

Transparenz und Modalitäten 

Artikel 12

Transparente Information, Kommunikation und Modali-
täten für die Ausübung der Rechte der betroffenen Person

[Erwägungsgründe 58-59]

(1) Der Verantwortliche trifft geeignete Maßnahmen, 

um der betroffenen Person alle Informationen gemäß 

den Artikeln 13 und 14 und alle Mitteilungen gemäß 

den Artikeln 15 bis 22 und Artikel 34, die sich auf 

die Verarbeitung beziehen, in präziser, transpa-

renter, verständlicher und leicht zugänglicher Form 

in einer klaren und einfachen Sprache zu übermit-

teln; dies gilt insbesondere für Informationen, die 

sich speziell an Kinder richten. Die Übermittlung 

der Informationen erfolgt schriftlich oder in anderer 

Form, gegebenenfalls auch elektronisch. Falls von 

der betroffenen Person verlangt, kann die Informa-

tion mündlich erteilt werden, sofern die Identität der 

betroffenen Person in anderer Form nachgewiesen 

wurde.

(2) Der Verantwortliche erleichtert der betroffenen 

Person die Ausübung ihrer Rechte gemäß den 

Artikeln 15 bis 22. In den in Artikel 11 Absatz 2 

genannten Fällen darf sich der Verantwortliche 

nur dann weigern, aufgrund des Antrags der 

betroffenen Person auf Wahrnehmung ihrer Rechte 

gemäß den Artikeln 15 bis 22 tätig zu werden, 

wenn er glaubhaft macht, dass er nicht in der Lage 

ist, die betroffene Person zu identifi zieren.

(3) Der Verantwortliche stellt der betroffenen Person 

Informationen über die auf Antrag gemäß den 

Artikeln 15 bis 22 ergriffenen Maßnahmen unver-

züglich, in jedem Fall aber innerhalb eines Monats 

nach Eingang des Antrags zur Verfügung. Diese 

Frist kann um weitere zwei Monate verlängert 

werden, wenn dies unter Berücksichtigung der 

Komplexität und der Anzahl von Anträgen erfor-

derlich ist. Der Verantwortliche unterrichtet die 

betroffene Person innerhalb eines Monats nach 

Eingang des Antrags über eine Fristverlängerung, 

zusammen mit den Gründen für die Verzögerung. 

Stellt die betroffene Person den Antrag elektronisch, 

so ist sie nach Möglichkeit auf elektronischem Weg 

zu unterrichten, sofern sie nichts anderes  angibt.

(4) Wird der Verantwortliche auf den Antrag der 

betroffenen Person hin nicht tätig, so unterrichtet 

er die betroffene Person ohne Verzögerung, 

spätestens aber innerhalb eines Monats nach 

Eingang des Antrags über die Gründe hierfür und 

über die Möglichkeit, bei einer Aufsichtsbehörde 

Beschwerde einzulegen oder einen gerichtlichen 

Rechtsbehelf einzulegen.

(5) Informationen gemäß den Artikeln 13 und 14 sowie 

alle Mitteilungen und Maßnahmen gemäß den Arti-

keln 15 bis 22 und Artikel 34 werden unentgeltlich 

zur Verfügung gestellt. Bei offenkundig unbegrün-

deten oder — insbesondere im Fall von häufi ger 

Wiederholung — exzessiven Anträgen einer betrof-

fenen Person kann der Verantwortliche entweder

a) ein angemessenes Entgelt verlangen, bei dem 

die Verwaltungskosten für die Unterrichtung oder 

die Mitteilung oder die Durchführung der bean-

tragten Maßnahme berücksichtigt werden, oder

b) sich weigern, aufgrund des Antrags tätig zu 

werden.

Der Verantwortliche hat den Nachweis für den offen-

kundig unbegründeten oder exzessiven Charakter des 

Antrags zu erbringen.

(6) Hat der Verantwortliche begründete Zweifel an der 

Identität der natürlichen Person, die den Antrag 

gemäß den Artikeln 15 bis 21 stellt, so kann er 

unbeschadet des Artikels 11 zusätzliche Informati-

onen anfordern, die zur Bestätigung der Identität 

der betroffenen Person erforderlich sind.

(7) Die Informationen, die den betroffenen Personen 

gemäß den Artikeln 13 und 14 bereitzustellen sind, 

Das Datenschutzrecht
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können in Kombination mit standardisierten Bildsym-

bolen bereitgestellt werden, um in leicht wahrnehm-

barer, verständlicher und klar nachvollziehbarer 

Form einen aussagekräftigen Überblick über die 

beabsichtigte Verarbeitung zu vermitteln. Werden 

die Bildsymbole in elektronischer Form dargestellt, 

müssen sie maschinenlesbar sein.

(8) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, 

gemäß Artikel 92 delegierte Rechtsakte zur Bestim-

mung der Informationen, die durch Bildsymbole 

darzustellen sind, und der Verfahren für die Bereit-

stellung standardisierter Bildsymbole zu erlassen.

Abschnitt 2

Informationspfl icht und Recht auf Auskunft zu personen-
bezogenen Daten 

Artikel 13

Informationspfl icht bei Erhebung von personenbezo-
genen Daten bei der betroffenen Person

[Erwägungsgrund 60]

(1) Werden personenbezogene Daten bei der betrof-

fenen Person erhoben, so teilt der Verantwortliche 

der betroffenen Person zum Zeitpunkt der Erhebung 

dieser Daten Folgendes mit:

a) den Namen und die Kontaktdaten des Verant-

wortlichen sowie gegebenenfalls seines 

Vertreters;

b) gegebenenfalls die Kontaktdaten des 

Datenschutzbeauftragten;

c) die Zwecke, für die die personenbezogenen 

Daten verarbeitet werden sollen, sowie die 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung;

d) wenn die Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1 

Buchstabe f beruht, die berechtigten Interessen, 

die von dem Verantwortlichen oder einem 

Dritten verfolgt werden;

e) gegebenenfalls die Empfänger oder Kategorien 

von Empfängern der personenbezogenen Daten 

und

f) gegebenenfalls die Absicht des Verantwortli-

chen, die personenbezogenen Daten an ein Dritt-

land oder eine internationale Organisation zu 

übermitteln, sowie das Vorhandensein oder das 

Fehlen eines Angemessenheitsbeschlusses der 

Kommission oder im Falle von Übermittlungen 

gemäß Artikel 46 oder Artikel 47 oder Artikel 

49 Absatz 1 Unterabsatz 2 einen Verweis auf 

die geeigneten oder angemessenen Garantien 

und die Möglichkeit, wie eine Kopie von ihnen zu 

erhalten ist, oder wo sie verfügbar sind.

(2) Zusätzlich zu den Informationen gemäß Absatz 1 

stellt der Verantwortliche der betroffenen Person 

zum Zeitpunkt der Erhebung dieser Daten folgende 

weitere Informationen zur Verfügung, die notwendig 

sind, um eine faire und transparente Verarbeitung 

zu gewährleisten:

a) die Dauer, für die die personenbezogenen 

Daten gespeichert werden oder, falls dies nicht 

möglich ist, die Kriterien für die Festlegung 

dieser Dauer;

b) das Bestehen eines Rechts auf Auskunft seitens 

des Verantwortlichen über die betreffenden 

personenbezogenen Daten sowie auf Berich-

tigung oder Löschung oder auf Einschränkung 

der Verarbeitung oder eines Widerspruchs-

rechts gegen die Verarbeitung sowie des Rechts 

auf Datenübertragbarkeit;

c) wenn die Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1 

Buchstabe a oder Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe 

a beruht, das Bestehen eines Rechts, die Einwil-

ligung jederzeit zu widerrufen, ohne dass die 

Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung 

bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt 

wird;

d) das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer 

Aufsichtsbehörde;

e) ob die Bereitstellung der personenbezogenen 

Daten gesetzlich oder vertraglich vorgeschrieben 

oder für einen Vertragsabschluss erforderlich 

ist, ob die betroffene Person verpfl ichtet ist, die 

personenbezogenen Daten bereitzustellen, und 

welche mögliche Folgen die Nichtbereitstellung 

hätte und

f) das Bestehen einer automatisierten Entschei-

dungsfi ndung einschließlich Profi ling gemäß 

Artikel 22 Absätze 1 und 4 und — zumindest in 

diesen Fällen — aussagekräftige Informationen 

über die involvierte Logik sowie die Tragweite 

und die angestrebten Auswirkungen einer derar-

tigen Verarbeitung für die betroffene Person.

 aus ArbeitnehmerInnen-Sicht

Grundlagen_Broschüre_A4_4c_DSGVO_2019_ped_.indd   45Grundlagen_Broschüre_A4_4c_DSGVO_2019_ped_.indd   45 17.04.2019   08:45:3717.04.2019   08:45:37



46

(3) Beabsichtigt der Verantwortliche, die personenbe-

zogenen Daten für einen anderen Zweck weiter-

zuverarbeiten als den, für den die personenbe-

zogenen Daten erhoben wurden, so stellt er der 

betroffenen Person vor dieser Weiterverarbeitung 

Informationen über diesen anderen Zweck und 

alle anderen maßgeblichen Informationen gemäß 

Absatz 2 zur Verfügung.

(4) Die Absätze 1, 2 und 3 fi nden keine Anwendung, 

wenn und soweit die betroffene Person bereits über 

die Informationen verfügt.

Artikel 14

Informationspfl icht, wenn die personenbezogenen Daten 
nicht bei der betroffenen Person erhoben wurden

[Erwägungsgründe 61-62]

(1) Werden personenbezogene Daten nicht bei der 

betroffenen Person erhoben, so teilt der Verantwort-

liche der betroffenen Person Folgendes mit:

a) den Namen und die Kontaktdaten des Verant-

wortlichen sowie gegebenenfalls seines 

Vertreters;

b) zusätzlich die Kontaktdaten des Datenschutz-

beauftragten;

c) die Zwecke, für die die personenbezogenen 

Daten verarbeitet werden sollen, sowie die 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung;

d) die Kategorien personenbezogener Daten, die 

verarbeitet werden;

e) gegebenenfalls die Empfänger oder Kategorien 

von Empfängern der personenbezogenen Daten;

f) gegebenenfalls die Absicht des Verantwortli-

chen, die personenbezogenen Daten an einen 

Empfänger in einem Drittland oder einer inter-

nationalen Organisation zu übermitteln, sowie 

das Vorhandensein oder das Fehlen eines Ange-

messenheitsbeschlusses der Kommission oder im 

Falle von Übermittlungen gemäß Artikel 46 oder 

Artikel 47 oder Artikel 49 Absatz 1 Unterab-

satz 2 einen Verweis auf die geeigneten oder 

angemessenen Garantien und die Möglichkeit, 

eine Kopie von ihnen zu erhalten, oder wo sie 

verfügbar sind.

(2) Zusätzlich zu den Informationen gemäß Absatz 1 

stellt der Verantwortliche der betroffenen Person 

die folgenden Informationen zur Verfügung, die 

erforderlich sind, um der betroffenen Person gegen-

über eine faire und transparente Verarbeitung zu 

gewährleisten:

a) die Dauer, für die die personenbezogenen 

Daten gespeichert werden oder, falls dies nicht 

möglich ist, die Kriterien für die Festlegung 

dieser Dauer;

b) wenn die Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1 

Buchstabe f beruht, die berechtigten Interessen, 

die von dem Verantwortlichen oder einem 

Dritten verfolgt werden;

c) das Bestehen eines Rechts auf Auskunft seitens 

des Verantwortlichen über die betreffenden 

personenbezogenen Daten sowie auf Berich-

tigung oder Löschung oder auf Einschränkung 

der Verarbeitung und eines Widerspruchsrechts 

gegen die Verarbeitung sowie des Rechts auf 

Datenübertragbarkeit;

d) wenn die Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1 

Buchstabe a oder Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe 

a beruht, das Bestehen eines Rechts, die Einwilli-

gung jederzeit zu widerrufen, ohne dass die Recht-

mäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum 

Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird;

e) das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer 

Aufsichtsbehörde;

f) aus welcher Quelle die personenbezogenen 

Daten stammen und gegebenenfalls ob sie aus 

öffentlich zugänglichen Quellen stammen;

g) das Bestehen einer automatisierten Entschei-

dungsfi ndung einschließlich Profi ling gemäß 

Artikel 22 Absätze 1 und 4 und — zumindest in 

diesen Fällen — aussagekräftige Informationen 

über die involvierte Logik sowie die Tragweite 

und die angestrebten Auswirkungen einer derar-

tigen Verarbeitung für die betroffene Person.

(3) Der Verantwortliche erteilt die Informationen gemäß 

den Absätzen 1 und 2

a) unter Berücksichtigung der spezifi schen 

Umstände der Verarbeitung der personenbezo-

genen Daten innerhalb einer angemessenen Frist 

nach Erlangung der personenbezogenen Daten, 

längstens jedoch innerhalb eines Monats,

Das Datenschutzrecht
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b) falls die personenbezogenen Daten zur Kommu-

nikation mit der betroffenen Person verwendet 

werden sollen, spätestens zum Zeitpunkt der 

ersten Mitteilung an sie, oder,

c) falls die Offenlegung an einen anderen 

Empfänger beabsichtigt ist, spätestens zum Zeit-

punkt der ersten Offenlegung.

(4) Beabsichtigt der Verantwortliche, die personenbe-

zogenen Daten für einen anderen Zweck weiter-

zuverarbeiten als den, für den die personenbe-

zogenen Daten erlangt wurden, so stellt er der 

betroffenen Person vor dieser Weiterverarbeitung 

Informationen über diesen anderen Zweck und 

alle anderen maßgeblichen Informationen gemäß 

Absatz 2 zur Verfügung.

(5) Die Absätze 1 bis 4 fi nden keine Anwendung, wenn 

und soweit

a) die betroffene Person bereits über die Informati-

onen verfügt,

b) die Erteilung dieser Informationen sich als 

unmöglich erweist oder einen unverhältnismä-

ßigen Aufwand erfordern würde; dies gilt insbe-

sondere für die Verarbeitung für im öffentlichen 

Interesse liegende Archivzwecke, für wissen-

schaftliche oder historische Forschungszwecke 

oder für statistische Zwecke vorbehaltlich der 

in Artikel 89 Absatz 1 genannten Bedingungen 

und Garantien oder soweit die in Absatz 1 des 

vorliegenden Artikels genannte Pfl icht voraus-

sichtlich die Verwirklichung der Ziele dieser 

Verarbeitung unmöglich macht oder ernsthaft 

beeinträchtigt In diesen Fällen ergreift der 

Verantwortliche geeignete Maßnahmen zum 

Schutz der Rechte und Freiheiten sowie der 

berechtigten Interessen der betroffenen Person, 

einschließlich der Bereitstellung dieser Informati-

onen für die Öffentlichkeit,

c) die Erlangung oder Offenlegung durch Rechts-

vorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten, 

denen der Verantwortliche unterliegt und 

die geeignete Maßnahmen zum Schutz der 

berechtigten Interessen der betroffenen Person 

vorsehen, ausdrücklich geregelt ist oder

d) die personenbezogenen Daten gemäß dem 

Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten 

dem Berufsgeheimnis, einschließlich einer 

satzungsmäßigen Geheimhaltungspfl icht, unter-

liegen und daher vertraulich behandelt werden 

müssen.

Artikel 15

Auskunftsrecht der betroffenen Person

[Erwägungsgründe 63-64]

(1) Die betroffene Person hat das Recht, von dem 

Verantwortlichen eine Bestätigung darüber zu 

verlangen, ob sie betreffende personenbezogene 

Daten verarbeitet werden; ist dies der Fall, so hat 

sie ein Recht auf Auskunft über diese personenbe-

zogenen Daten und auf folgende Informationen:

a) die Verarbeitungszwecke;

b) die Kategorien personenbezogener Daten, die 

verarbeitet werden;

c) die Empfänger oder Kategorien von Empfän-

gern, gegenüber denen die personenbezo-

genen Daten offengelegt worden sind oder 

noch offengelegt werden, insbesondere bei 

Empfängern in Drittländern oder bei internatio-

nalen Organisationen;

d) falls möglich die geplante Dauer, für die die 

personenbezogenen Daten gespeichert werden, 

oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für 

die Festlegung dieser Dauer;

e) das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder 

Löschung der sie betreffenden personenbezo-

genen Daten oder auf Einschränkung der Verar-

beitung durch den Verantwortlichen oder eines 

Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung;

f) das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer 

Aufsichtsbehörde;

g) wenn die personenbezogenen Daten nicht bei 

der betroffenen Person erhoben werden, alle 

verfügbaren Informationen über die Herkunft 

der Daten;

h) das Bestehen einer automatisierten Entschei-

dungsfi ndung einschließlich Profi ling gemäß 

Artikel 22 Absätze 1 und 4 und — zumindest in 

diesen Fällen — aussagekräftige Informationen 

über die involvierte Logik sowie die Tragweite 

und die angestrebten Auswirkungen einer derar-

tigen Verarbeitung für die betroffene Person.

 aus ArbeitnehmerInnen-Sicht
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(2) Werden personenbezogene Daten an ein Drittland 

oder an eine internationale Organisation übermittelt, 

so hat die betroffene Person das Recht, über die geeig-

neten Garantien gemäß Artikel 46 im Zusammenhang 

mit der Übermittlung unterrichtet zu werden.

(3) Der Verantwortliche stellt eine Kopie der personen-

bezogenen Daten, die Gegenstand der Verarbei-

tung sind, zur Verfügung. Für alle weiteren Kopien, 

die die betroffene Person beantragt, kann der 

Verantwortliche ein angemessenes Entgelt auf der 

Grundlage der Verwaltungskosten verlangen. Stellt 

die betroffene Person den Antrag elektronisch, so 

sind die Informationen in einem gängigen elektro-

nischen Format zur Verfügung zu stellen, sofern sie 

nichts anderes angibt.

(4) Das Recht auf Erhalt einer Kopie gemäß Absatz 1b 

darf die Rechte und Freiheiten anderer Personen 

nicht beeinträchtigen.

Abschnitt 3

Berichtigung und Löschung 

Artikel 16

Recht auf Berichtigung

Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verant-

wortlichen unverzüglich die Berichtigung sie betreffender 

unrichtiger personenbezogener Daten zu verlangen. 

Unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung hat 

die betroffene Person das Recht, die Vervollständigung 

unvollständiger personenbezogener Daten — auch 

mittels einer ergänzenden Erklärung — zu verlangen.

Artikel 17

Recht auf Löschung („Recht auf Vergessenwerden“)

[Erwägungsgründe 65-66]

(1) Die betroffene Person hat das Recht, von dem 

Verantwortlichen zu verlangen, dass sie betreffende 

personenbezogene Daten unverzüglich gelöscht 

werden, und der Verantwortliche ist verpfl ichtet, 

personenbezogene Daten unverzüglich zu löschen, 

sofern einer der folgenden Gründe zutrifft:

a) Die personenbezogenen Daten sind für die 

Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige 

Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig.

b) Die betroffene Person widerruft ihre Einwilligung, 

auf die sich die Verarbeitung gemäß Artikel 6 

Absatz 1 Buchstabe a oder Artikel 9 Absatz 2 

Buchstabe a stützte, und es fehlt an einer ander-

weitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.

c) Die betroffene Person legt gemäß Artikel 21 

Absatz 1 Widerspruch gegen die Verarbeitung 

ein und es liegen keine vorrangigen berech-

tigten Gründe für die Verarbeitung vor, oder die 

betroffene Person legt gemäß Artikel 21 Absatz 

2 Widerspruch gegen die Verarbeitung ein.

d) Die personenbezogenen Daten wurden unrecht-

mäßig verarbeitet.

e) Die Löschung der personenbezogenen Daten 

ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpfl ichtung 

nach dem Unionsrecht oder dem Recht der 

Mitgliedstaaten erforderlich, dem der Verant-

wortliche unterliegt.

f) Die personenbezogenen Daten wurden in 

Bezug auf angebotene Dienste der Informations-

gesellschaft gemäß Artikel 8 Absatz 1 erhoben.

(2) Hat der Verantwortliche die personenbezogenen 

Daten öffentlich gemacht und ist er gemäß Absatz 

1 zu deren Löschung verpfl ichtet, so trifft er unter 

Berücksichtigung der verfügbaren Technologie 

und der Implementierungskosten angemessene 

Maßnahmen, auch technischer Art, um für die 

Datenverarbeitung Verantwortliche, die die perso-

nenbezogenen Daten verarbeiten, darüber zu infor-

mieren, dass eine betroffene Person von ihnen die 

Löschung aller Links zu diesen personenbezogenen 

Daten oder von Kopien oder Replikationen dieser 

personenbezogenen Daten verlangt hat.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht, soweit die Verar-

beitung erforderlich ist

a) zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäu-

ßerung und Information;

b) zur Erfüllung einer rechtlichen Verpfl ichtung, die 

die Verarbeitung nach dem Recht der Union oder 

der Mitgliedstaaten, dem der Verantwortliche 

unterliegt, erfordert, oder zur Wahrnehmung 

einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt 

oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, 

die dem Verantwortlichen übertragen wurde;

c) aus Gründen des öffentlichen Interesses im 

Bereich der öffentlichen Gesundheit gemäß 

Artikel 9 Absatz 2 Buchstaben h und i sowie 

Artikel 9 Absatz 3;

Das Datenschutzrecht
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d) für im öffentlichen Interesse liegende 

Archivzwecke, wissenschaftliche oder histori-

sche Forschungszwecke oder für statistische 

Zwecke gemäß Artikel 89 Absatz 1, soweit das 

in Absatz 1 genannte Recht voraussichtlich die 

Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung 

unmöglich macht oder ernsthaft beeinträchtigt, 

oder

e) zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidi-

gung von Rechtsansprüchen.

Artikel 18

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung

[Erwägungsgrund 67]

(1) Die betroffene Person hat das Recht, von dem 

Verantwortlichen die Einschränkung der Verar-

beitung zu verlangen, wenn eine der folgenden 

Voraussetzungen gegeben ist:

a) die Richtigkeit der personenbezogenen Daten 

von der betroffenen Person bestritten wird, und 

zwar für eine Dauer, die es dem Verantwortli-

chen ermöglicht, die Richtigkeit der personenbe-

zogenen Daten zu überprüfen,

b) die Verarbeitung unrechtmäßig ist und die 

betroffene Person die Löschung der personen-

bezogenen Daten ablehnt und stattdessen die 

Einschränkung der Nutzung der personenbezo-

genen Daten verlangt;

c) der Verantwortliche die personenbezogenen 

Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht 

länger benötigt, die betroffene Person sie jedoch 

zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidi-

gung von Rechtsansprüchen benötigt, oder

d) die betroffene Person Widerspruch gegen die 

Verarbeitung gemäß Artikel 21 Absatz 1 eingelegt 

hat, solange noch nicht feststeht, ob die berech-

tigten Gründe des Verantwortlichen gegenüber 

denen der betroffenen Person überwiegen.

(2) Wurde die Verarbeitung gemäß Absatz 1 einge-

schränkt, so dürfen diese personenbezogenen Daten 

— von ihrer Speicherung abgesehen — nur mit Einwil-

ligung der betroffenen Person oder zur Geltendma-

chung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsan-

sprüchen oder zum Schutz der Rechte einer anderen 

natürlichen oder juristischen Person oder aus Gründen 

eines wichtigen öffentlichen Interesses der Union oder 

eines Mitgliedstaats verarbeitet werden.

(3) Eine betroffene Person, die eine Einschränkung der 

Verarbeitung gemäß Absatz 1 erwirkt hat, wird 

von dem Verantwortlichen unterrichtet, bevor die 

Einschränkung aufgehoben wird.

Artikel 19

Mitteilungspfl icht im Zusammenhang mit der Berichti-
gung oder Löschung personenbezogener Daten oder der 
Einschränkung der Verarbeitung

Der Verantwortliche teilt allen Empfängern, denen 

personenbezogenen Daten offengelegt wurden, jede 

Berichtigung oder Löschung der personenbezogenen 

Daten oder eine Einschränkung der Verarbeitung nach 

Artikel 16, Artikel 17 Absatz 1 und Artikel 18 mit, es sei 

denn, dies erweist sich als unmöglich oder ist mit einem 

unverhältnismäßigen Aufwand verbunden. Der Verant-

wortliche unterrichtet die betroffene Person über diese 

Empfänger, wenn die betroffene Person dies verlangt.

Artikel 20

Recht auf Datenübertragbarkeit

[Erwägungsgrund 68]

(1) Die betroffene Person hat das Recht, die sie betref-

fenden personenbezogenen Daten, die sie einem 

Verantwortlichen bereitgestellt hat, in einem struk-

turierten, gängigen und maschinenlesbaren Format 

zu erhalten, und sie hat das Recht, diese Daten 

einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung 

durch den Verantwortlichen, dem die personenbe-

zogenen Daten bereitgestellt wurden, zu übermit-

teln, sofern

a) die Verarbeitung auf einer Einwilligung gemäß 

Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a oder Artikel 9 

Absatz 2 Buchstabe a oder auf einem Vertrag 

gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b beruht 

und

b) die Verarbeitung mithilfe automatisierter 

Verfahren erfolgt.

(2) Bei der Ausübung ihres Rechts auf Datenüber-

tragbarkeit gemäß Absatz 1 hat die betroffene 

Person das Recht, zu erwirken, dass die personen-

bezogenen Daten direkt von einem Verantwortli-

chen einem anderen Verantwortlichen übermittelt 

werden, soweit dies technisch machbar ist.

 aus ArbeitnehmerInnen-Sicht
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(3) Die Ausübung des Rechts nach Absatz 1 des vorlie-

genden Artikels lässt Artikel 17 unberührt. Dieses 

Recht gilt nicht für eine Verarbeitung, die für die 

Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die 

im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung 

öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortli-

chen übertragen wurde.

(4) Das Recht gemäß Absatz 2 darf die Rechte und 

Freiheiten anderer Personen nicht beeinträchtigen.

Abschnitt 4

Widerspruchsrecht und automatisierte Entscheidungsfi n-
dung im Einzelfall 

Artikel 21

Widerspruchsrecht

[Erwägungsgründe 69-70]

(1) Die betroffene Person hat das Recht, aus Gründen, 

die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, 

jederzeit gegen die Verarbeitung sie betreffender 

personenbezogener Daten, die aufgrund von Artikel 

6 Absatz 1 Buchstaben e oder f erfolgt, Wider-

spruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese 

Bestimmungen gestütztes Profi ling. Der Verantwort-

liche verarbeitet die personenbezogenen Daten 

nicht mehr, es sei denn, er kann zwingende schutz-

würdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, 

die die Interessen, Rechte und Freiheiten der betrof-

fenen Person überwiegen, oder die Verarbeitung 

dient der Geltendmachung, Ausübung oder Vertei-

digung von Rechtsansprüchen.

(2) Werden personenbezogene Daten verarbeitet, um 

Direktwerbung zu betreiben, so hat die betroffene 

Person das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die 

Verarbeitung sie betreffender personenbezogener 

Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzu-

legen; dies gilt auch für das Profi ling, soweit es mit 

solcher Direktwerbung in Verbindung steht.

(3) Widerspricht die betroffene Person der Verarbei-

tung für Zwecke der Direktwerbung, so werden die 

personenbezogenen Daten nicht mehr für diese 

Zwecke verarbeitet.

(4) Die betroffene Person muss spätestens zum Zeit-

punkt der ersten Kommunikation mit ihr ausdrücklich 

auf das in den Absätzen 1 und 2 genannte Recht 

hingewiesen werden; dieser Hinweis hat in einer 

verständlichen und von anderen Informationen 

getrennten Form zu erfolgen.

(5) Im Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten 

der Informationsgesellschaft kann die betroffene 

Person ungeachtet der Richtlinie 2002/58/Erwä-

gungsgrund ihr Widerspruchsrecht mittels automa-

tisierter Verfahren ausüben, bei denen technische 

Spezifi kationen verwendet werden.

(6) Die betroffene Person hat das Recht, aus Gründen, 

die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, 

gegen die sie betreffende Verarbeitung sie betref-

fender personenbezogener Daten, die zu wissen-

schaftlichen oder historischen Forschungszwecken 

oder zu statistischen Zwecken gemäß Artikel 89 

Absatz 1 erfolgt, Widerspruch einzulegen, es 

sei denn, die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer 

im öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe 

erforderlich.

Artikel 22

Automatisierte Entscheidungen im Einzelfall einschließ-
lich Profi ling

[Erwägungsgründe 71-72]

(1) Die betroffene Person hat das Recht, nicht einer 

ausschließlich auf einer automatisierten Verarbei-

tung — einschließlich Profi ling — beruhenden 

Entscheidung unterworfen zu werden, die ihr 

gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder sie in 

ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt.

(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn die Entscheidung

a) für den Abschluss oder die Erfüllung eines 

Vertrags zwischen der betroffenen Person und 

dem Verantwortlichen erforderlich ist,

b) aufgrund von Rechtsvorschriften der Union oder 

der Mitgliedstaaten, denen der Verantwort-

liche unterliegt, zulässig ist und diese Rechts-

vorschriften angemessene Maßnahmen zur 

Wahrung der Rechte und Freiheiten sowie der 

berechtigten Interessen der betroffenen Person 

enthalten oder

c) mit ausdrücklicher Einwilligung der betroffenen 

Person erfolgt.

(3) In den in Absatz 2 Buchstaben a und c genannten 

Fällen trifft der Verantwortliche angemessene 

Maßnahmen, um die Rechte und Freiheiten sowie 

Das Datenschutzrecht
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die berechtigten Interessen der betroffenen Person 

zu wahren, wozu mindestens das Recht auf Erwir-

kung des Eingreifens einer Person seitens des 

Verantwortlichen, auf Darlegung des eigenen Stand-

punkts und auf Anfechtung der Entscheidung gehört.

(4) Entscheidungen nach Absatz 2 dürfen nicht auf 

besonderen Kategorien personenbezogener Daten 

nach Artikel 9 Absatz 1 beruhen, sofern nicht 

Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a oder g gilt und 

angemessene Maßnahmen zum Schutz der Rechte 

und Freiheiten sowie der berechtigten Interessen 

der betroffenen Person getroffen wurden.

Abschnitt 5

Artikel 23 

Beschränkungen

[Erwägungsgrund 73]

(1) Durch Rechtsvorschriften der Union oder der 

Mitgliedstaaten, denen der Verantwortliche oder 

der Auftragsverarbeiter unterliegt, können die 

Pfl ichten und Rechte gemäß den Artikeln 12 bis 

22 und Artikel 34 sowie Artikel 5, insofern dessen 

Bestimmungen den in den Artikeln 12 bis 22 vorge-

sehenen Rechten und Pfl ichten entsprechen, im 

Wege von Gesetzgebungsmaßnahmen beschränkt 

werden, sofern eine solche Beschränkung den 

Wesensgehalt der Grundrechte und Grundfreiheiten 

achtet und in einer demokratischen Gesellschaft 

eine notwendige und verhältnismäßige Maßnahme 

darstellt, die Folgendes sicherstellt:

a) die nationale Sicherheit;

b) die Landesverteidigung;

c) die öffentliche Sicherheit;

d) die Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfol-

gung von Straftaten oder die Strafvollstreckung, 

einschließlich des Schutzes vor und der Abwehr 

von Gefahren für die öffentliche Sicherheit;

e) den Schutz sonstiger wichtiger Ziele des allge-

meinen öffentlichen Interesses der Union oder 

eines Mitgliedstaats, insbesondere eines wich-

tigen wirtschaftlichen oder fi nanziellen Inter-

esses der Union oder eines Mitgliedstaats, etwa 

im Währungs-, Haushalts- und Steuerbereich 

sowie im Bereich der öffentlichen Gesundheit 

und der sozialen Sicherheit;

f) den Schutz der Unabhängigkeit der Justiz und 

den Schutz von Gerichtsverfahren;

g) die Verhütung, Aufdeckung, Ermittlung und 

Verfolgung von Verstößen gegen die berufsstän-

dischen Regeln reglementierter Berufe;

h) Kontroll-, Überwachungs- und Ordnungsfunk-

tionen, die dauernd oder zeitweise mit der 

Ausübung öffentlicher Gewalt für die unter den 

Buchstaben a bis e und g genannten Zwecke 

verbunden sind;

i) den Schutz der betroffenen Person oder der 

Rechte und Freiheiten anderer Personen;

j) die Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche.

(2) Jede Gesetzgebungsmaßnahme im Sinne des 

Absatzes 1 muss insbesondere gegebenenfalls spezi-

fi sche Vorschriften enthalten zumindest in Bezug auf

a) die Zwecke der Verarbeitung oder die 

Verarbeitungskategorien,

b) die Kategorien personenbezogener Daten,

c) den Umfang der vorgenommenen Beschränkungen,

d) die Garantien gegen Missbrauch oder unrechtmä-

ßigen Zugang oder unrechtmäßige Übermittlung;

e) die Angaben zu dem Verantwortlichen oder 

den Kategorien von Verantwortlichen,

f) die jeweiligen Speicherfristen sowie die 

geltenden Garantien unter Berücksichtigung 

von Art, Umfang und Zwecken der Verarbeitung 

oder der Verarbeitungskategorien,

g) die Risiken für die Rechte und Freiheiten der 

betroffenen Personen und

h) das Recht der betroffenen Personen auf Unter-

richtung über die Beschränkung, sofern dies nicht 

dem Zweck der Beschränkung abträglich ist.

 aus ArbeitnehmerInnen-Sicht
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KAPITEL IV

Verantwortlicher und Auftragsverarbeiter

Abschnitt 1

Allgemeine Pfl ichten 

Artikel 24

Verantwortung des für die Verarbeitung Verantwortlichen

[Erwägungsgründe 74-77]

(1) Der Verantwortliche setzt unter Berücksichtigung 

der Art, des Umfangs, der Umstände und der 

Zwecke der Verarbeitung sowie der unterschiedli-

chen Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere der 

Risiken für die Rechte und Freiheiten natürlicher 

Personen geeignete technische und organisatori-

sche Maßnahmen um, um sicherzustellen und den 

Nachweis dafür erbringen zu können, dass die 

Verarbeitung gemäß dieser Verordnung erfolgt. 

Diese Maßnahmen werden erforderlichenfalls über-

prüft und aktualisiert.

(2) Sofern dies in einem angemessenen Verhältnis 

zu den Verarbeitungstätigkeiten steht, müssen die 

Maßnahmen gemäß Absatz 1 die Anwendung 

geeigneter Datenschutzvorkehrungen durch den 

Verantwortlichen umfassen.

(3) Die Einhaltung der genehmigten Verhaltensregeln 

gemäß Artikel 40 oder eines genehmigten Zertifi zie-

rungsverfahrens gemäß Artikel 42 kann als Gesichts-

punkt herangezogen werden, um die Erfüllung der 

Pfl ichten des Verantwortlichen nachzuweisen.

Artikel 25

Datenschutz durch Technikgestaltung und durch daten-
schutzfreundliche Voreinstellungen

[Erwägungsgrund 78]

(1) Unter Berücksichtigung des Stands der Technik, der 

Implementierungskosten und der Art, des Umfangs, 

der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung 

sowie der unterschiedlichen Eintrittswahrschein-

lichkeit und Schwere der mit der Verarbeitung 

verbundenen Risiken für die Rechte und Freiheiten 

natürlicher Personen trifft der Verantwortliche 

sowohl zum Zeitpunkt der Festlegung der Mittel 

für die Verarbeitung als auch zum Zeitpunkt der 

eigentlichen Verarbeitung geeignete technische und 

organisatorische Maßnahmen — wie z. B. Pseudo-

nymisierung — trifft, die dafür ausgelegt sind, die 

Datenschutzgrundsätze wie etwa Datenminimierung 

wirksam umzusetzen und die notwendigen Garan-

tien in die Verarbeitung aufzunehmen, um den 

Anforderungen dieser Verordnung zu genügen und 

die Rechte der betroffenen Personen zu schützen.

(2) Der Verantwortliche trifft geeignete technische und 

organisatorische Maßnahmen, die sicherstellen, dass 

durch Voreinstellung grundsätzlich nur personenbe-

zogene Daten, deren Verarbeitung für den jewei-

ligen bestimmten Verarbeitungszweck erforderlich 

ist, verarbeitet werden. Diese Verpfl ichtung gilt für die 

Menge der erhobenen personenbezogenen Daten, 

den Umfang ihrer Verarbeitung, ihre Speicherfrist 

und ihre Zugänglichkeit. Solche Maßnahmen müssen 

insbesondere sicherstellen, dass personenbezogene 

Daten durch Voreinstellungen nicht ohne Eingreifen 

der Person einer unbestimmten Zahl von natürlichen 

Personen zugänglich gemacht werden.

(3) Ein genehmigtes Zertifi zierungsverfahren gemäß 

Artikel 42 kann als Faktor herangezogen werden, 

um die Erfüllung der in den Absätzen 1 und 2 des 

vorliegenden Artikels genannten Anforderungen 

nachzuweisen.

Artikel 26

Gemeinsam für die Verarbeitung Verantwortliche

[Erwägungsgrund 79]

(1) Legen zwei oder mehr Verantwortliche gemeinsam 

die Zwecke der und die Mittel zur Verarbeitung fest, 

so sind sie gemeinsam Verantwortliche. Sie legen 

in einer Vereinbarung in transparenter Form fest, 

wer von ihnen welche Verpfl ichtung gemäß dieser 

Verordnung erfüllt, insbesondere was die Wahrneh-

mung der Rechte der betroffenen Person angeht, 

und wer welchen Informationspfl ichten gemäß den 

Artikeln 13 und 14 nachkommt, sofern und soweit 

die jeweiligen Aufgaben der Verantwortlichen 

nicht durch Rechtsvorschriften der Union oder der 

Mitgliedstaaten, denen die Verantwortlichen unter-

liegen, festgelegt sind. In der Vereinbarung kann 

eine Anlaufstelle für die betroffenen Personen ange-

geben werden.

(2) Die Vereinbarung gemäß Absatz 1 muss die jewei-

ligen tatsächlichen Funktionen und Beziehungen 

der gemeinsam Verantwortlichen gegenüber betrof-

fenen Personen gebührend widerspiegeln. Das 

Das Datenschutzrecht
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wesentliche der Vereinbarung wird der betroffenen 

Person zur Verfügung gestellt.

(3) Ungeachtet der Einzelheiten der Vereinbarung 

gemäß Absatz 1 kann die betroffene Person ihre 

Rechte im Rahmen dieser Verordnung bei und 

gegenüber jedem einzelnen der Verantwortlichen 

geltend machen.

Artikel 27

Vertreter von nicht in der Union niedergelassenen 
Verantwortlichen oder Auftragsverarbeitern

[Erwägungsgrund 80]

(1) In den Fällen gemäß Artikel 3 Absatz 2 benennt 

der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter 

schriftlich einen Vertreter in der Union.

(2) Die Pfl icht gemäß Absatz 1 des vorliegenden Arti-

kels gilt nicht für

a) eine Verarbeitung, die gelegentlich erfolgt, nicht 

die umfangreiche Verarbeitung besonderer 

Datenkategorien im Sinne des Artikels 9 Absatz 

1 oder die umfangreiche Verarbeitung von 

personenbezogenen Daten über strafrechtliche 

Verurteilungen und Straftaten im Sinne des Arti-

kels 10 einschließt und unter Berücksichtigung 

der Art, der Umstände, des Umfangs und der 

Zwecke der Verarbeitung voraussichtlich nicht 

zu einem Risiko für die Rechte und Freiheiten 

natürlicher Personen führt, oder

b) Behörden oder öffentliche Stellen.

(3) Der Vertreter muss in einem der Mitgliedstaaten 

niedergelassen sein, in denen die betroffenen 

Personen, deren personenbezogene Daten im 

Zusammenhang mit den ihnen angebotenen Waren 

oder Dienstleistungen verarbeitet werden oder 

deren Verhalten beobachtet wird, sich befi nden.

(4) Der Vertreter wird durch den Verantwortlichen 

oder den Auftragsverarbeiter beauftragt, zusätzlich 

zu diesem oder an seiner Stelle insbesondere für 

Aufsichtsbehörden und betroffene Personen bei 

sämtlichen Fragen im Zusammenhang mit der Verar-

beitung zur Gewährleistung der Einhaltung dieser 

Verordnung als Anlaufstelle zu dienen.

(5) Die Benennung eines Vertreters durch den Verant-

wortlichen oder den Auftragsverarbeiter erfolgt 

unbeschadet etwaiger rechtlicher Schritte gegen 

den Verantwortlichen oder den Auftragsverarbeiter 

selbst.

Artikel 28

Auftragsverarbeiter

[Erwägungsgrund 81]

(1) Erfolgt eine Verarbeitung im Auftrag eines Verant-

wortlichen, so arbeitet dieser nur mit Auftragsver-

arbeitern, die hinreichend Garantien dafür bieten, 

dass geeignete technische und organisatorische 

Maßnahmen so durchgeführt werden, dass die 

Verarbeitung im Einklang mit den Anforderungen 

dieser Verordnung erfolgt und den Schutz der 

Rechte der betroffenen Person gewährleistet.

(2) Der Auftragsverarbeiter nimmt keinen weiteren 

Auftragsverarbeiter ohne vorherige gesonderte 

oder allgemeine schriftliche Genehmigung des 

Verantwortlichen in Anspruch. Im Fall einer allge-

meinen schriftlichen Genehmigung informiert der 

Auftragsverarbeiter den Verantwortlichen immer 

über jede beabsichtigte Änderung in Bezug auf die 

Hinzuziehung oder die Ersetzung anderer Auftrags-

verarbeiter, wodurch der Verantwortliche die 

Möglichkeit erhält, gegen derartige Änderungen 

Einspruch zu erheben.

(3) Die Verarbeitung durch einen Auftragsverarbeiter 

erfolgt auf der Grundlage eines Vertrags oder eines 

anderen Rechtsinstruments nach dem Unionsrecht 

oder dem Recht der Mitgliedstaaten, der bzw. das 

den Auftragsverarbeiter in Bezug auf den Verant-

wortlichen bindet und in dem Gegenstand und 

Dauer der Verarbeitung, Art und Zweck der Verar-

beitung, die Art der personenbezogenen Daten, die 

Kategorien betroffener Personen und die Pfl ichten 

und Rechte des Verantwortlichen festgelegt sind. 

Dieser Vertrag bzw. dieses andere Rechtsinstrument 

sieht insbesondere vor, dass der Auftragsverarbeiter

a) die personenbezogenen Daten nur auf dokumen-

tierte Weisung des Verantwortlichen — auch in 

Bezug auf die Übermittlung personenbezogener 

Daten an ein Drittland oder eine internationale 

Organisation — verarbeitet, sofern er nicht 

durch das Recht der Union oder der Mitglied-

staaten, dem der Auftragsverarbeiter unterliegt, 

hierzu verpfl ichtet ist; in einem solchen Fall teilt 

der Auftragsverarbeiter dem Verantwortlichen 

 aus ArbeitnehmerInnen-Sicht
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diese rechtlichen Anforderungen vor der Verar-

beitung mit, sofern das betreffende Recht eine 

solche Mitteilung nicht wegen eines wichtigen 

öffentlichen Interesses verbietet;

b) gewährleistet, dass sich die zur Verarbeitung der 

personenbezogenen Daten befugten Personen 

zur Vertraulichkeit verpfl ichtet haben oder einer 

angemessenen gesetzlichen Verschwiegenheits-

pfl icht unterliegen;

c) alle gemäß Artikel 32 erforderlichen Maßnahmen 

ergreift;

d) die in den Absätzen 2 und 4 genannten Bedin-

gungen für die Inanspruchnahme der Dienste 

eines weiteren Auftragsverarbeiters einhält;

e) angesichts der Art der Verarbeitung den Verant-

wortlichen nach Möglichkeit mit geeigneten 

technischen und organisatorischen Maßnahmen 

dabei unterstützt, seiner Pfl icht zur Beantwor-

tung von Anträgen auf Wahrnehmung der in 

Kapitel III genannten Rechte der betroffenen 

Person nachzukommen;

f) unter Berücksichtigung der Art der Verarbeitung 

und der ihm zur Verfügung stehenden Informa-

tionen den Verantwortlichen bei der Einhaltung 

der in den Artikeln 32 bis 36 genannten Pfl ichten 

unterstützt;

g) nach Abschluss der Erbringung der Verarbei-

tungsleistungen alle personenbezogenen Daten 

nach Wahl des Verantwortlichen entweder 

löscht oder zurückgibt, sofern nicht nach dem 

Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten 

eine Verpfl ichtung zur Speicherung der perso-

nenbezogenen Daten besteht;

h) dem Verantwortlichen alle erforderlichen Informati-

onen zum Nachweis der Einhaltung der in diesem 

Artikel niedergelegten Pfl ichten zur Verfügung 

stellt und Überprüfungen — einschließlich Inspek-

tionen –, die vom Verantwortlichen oder einem 

anderen von diesem beauftragten Prüfer durchge-

führt werden, ermöglicht und dazu beiträgt.

Mit Blick auf Unterabsatz 1 Buchstabe h informiert der 

Auftragsverarbeiter den Verantwortlichen unverzüglich, 

falls er der Auffassung ist, dass eine Weisung gegen 

diese Verordnung oder gegen andere Datenschutzbe-

stimmungen der Union oder der Mitgliedstaaten verstößt.

(4) Nimmt der Auftragsverarbeiter die Dienste eines 

weiteren Auftragsverarbeiters in Anspruch, um 

bestimmte Verarbeitungstätigkeiten im Namen des 

Verantwortlichen auszuführen, so werden diesem 

weiteren Auftragsverarbeiter im Wege eines 

Vertrags oder eines anderen Rechtsinstruments nach 

dem Unionsrecht oder dem Recht des betreffenden 

Mitgliedstaats dieselben Datenschutzpfl ichten aufer-

legt, die in dem Vertrag oder anderen Rechtsinst-

rument zwischen dem Verantwortlichen und dem 

Auftragsverarbeiter gemäß Absatz 3 festgelegt sind, 

wobei insbesondere hinreichende Garantien dafür 

geboten werden muss, dass die geeigneten techni-

schen und organisatorischen Maßnahmen so durch-

geführt werden, dass die Verarbeitung entsprechend 

den Anforderungen dieser Verordnung erfolgt. 

Kommt der weitere Auftragsverarbeiter seinen 

Datenschutzpfl ichten nicht nach, so haftet der erste 

Auftragsverarbeiter gegenüber dem Verantwortli-

chen für die Einhaltung der Pfl ichten jenes anderen 

Auftragsverarbeiters.

(5) Die Einhaltung genehmigter Verhaltensregeln gemäß 

Artikel 40 oder eines genehmigten Zertifi zierungs-

verfahrens gemäß Artikel 42 durch einen Auftrags-

verarbeiter kann als Faktor herangezogen werden, 

um hinreichende Garantien im Sinne der Absätze 1 

und 4 des vorliegenden Artikels nachzuweisen.

(6) Unbeschadet eines individuellen Vertrags zwischen 

dem Verantwortlichen und dem Auftragsverarbeiter 

kann der Vertrag oder das andere Rechtsinstrument 

im Sinne der Absätze 3 und 4 des vorliegenden Arti-

kels ganz oder teilweise auf den in den Absätzen 

7 und 8 des vorliegenden Artikels genannten Stan-

dardvertragsklauseln beruhen, auch wenn diese 

Bestandteil einer dem Verantwortlichen oder dem 

Auftragsverarbeiter gemäß den Artikeln 42 und 43 

erteilten Zertifi zierung sind.

(7) Die Kommission kann im Einklang mit dem Prüfver-

fahren gemäß Artikel 87 Absatz 2 Standardvertrags-

klauseln zur Regelung der in den Absätzen 3 und 4 

des vorliegenden Artikels genannten Fragen festlegen.

(8) Eine Aufsichtsbehörde kann im Einklang mit dem 

Kohärenzverfahren gemäß Artikel 63 Standardver-

tragsklauseln zur Regelung der in den Absätzen 3 

und 4 des vorliegenden Artikels genannten Fragen 

festlegen.
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(9) Der Vertrag oder das andere Rechtsinstrument im 

Sinne der Absätze 3 und 4 ist schriftlich abzufassen, 

was auch in einem elektronischen Format erfolgen 

kann.

(10) Unbeschadet der Artikel 82, 83 und 84 gilt ein 

Auftragsverarbeiter, der unter Verstoß gegen diese 

Verordnung die Zwecke und Mittel der Verarbei-

tung bestimmt, in Bezug auf diese Verarbeitung als 

Verantwortlicher.

Artikel 29

Verarbeitung unter der Aufsicht des Verantwortlichen 
oder des Auftragsverarbeiters

Der Auftragsverarbeiter und jede dem Verantwortlichen 

oder dem Auftragsverarbeiter unterstellte Person, die 

Zugang zu personenbezogenen Daten hat, dürfen diese 

Daten ausschließlich auf Weisung des Verantwortlichen 

verarbeiten, es sei denn, dass sie nach dem Unionsrecht 

oder dem Recht der Mitgliedstaaten zur Verarbeitung 

verpfl ichtet sind.

Artikel 30

Verzeichnis  von Verarbeitungstätigkeiten

[Erwägungsgrund 82]

(1) Jeder Verantwortliche und gegebenenfalls sein 

Vertreter führen ein Verzeichnis aller Verarbeitungs-

tätigkeiten, die ihrer Zuständigkeit unterliegen. 

Dieses Verzeichnis enthält sämtliche folgenden 

Angaben:

a) den Namen und die Kontaktdaten des Verant-

wortlichen und gegebenenfalls des gemeinsam 

mit ihm Verantwortlichen, des Vertreters 

des Verantwortlichen sowie eines etwaigen 

Datenschutzbeauftragten;

b) die Zwecke der Verarbeitung;

c) eine Beschreibung der Kategorien betroffener 

Personen und der Kategorien personenbezo-

gener Daten;

d) die Kategorien von Empfängern, gegenüber 

denen die personenbezogenen Daten offenge-

legt worden sind oder noch offengelegt werden, 

einschließlich Empfänger in Drittländern oder 

internationalen Organisationen;

e) gegebenenfalls Übermittlungen von personen-

bezogenen Daten an ein Drittland oder an 

eine internationale Organisation, einschließlich 

der Angabe des betreffenden Drittlands oder 

der betreffenden internationalen Organisation, 

sowie bei den in Artikel 49 Absatz 1 Unter-

absatz 2 genannten Datenübermittlungen die 

Dokumentierung geeigneter Garantien;

f) wenn möglich, die vorgesehenen Fristen für die 

Löschung der verschiedenen Datenkategorien;

g) wenn möglich, eine allgemeine Beschrei-

bung der technischen und organisatorischen 

Maßnahmen gemäß Artikel 32 Absatz 1.

(2) Jeder Auftragsverarbeiter und gegebenenfalls sein 

Vertreter führen ein Verzeichnis zu allen Kategorien 

von im Auftrag eines Verantwortlichen durchgeführten 

Tätigkeiten der Verarbeitung, die Folgendes enthält:

a) den Namen und die Kontaktdaten des Auftrags-

verarbeiters oder der Auftragsverarbeiter und 

jedes Verantwortlichen, in dessen Auftrag der 

Auftragsverarbeiter tätig ist, sowie gegebenen-

falls des Vertreters des Verantwortlichen oder 

des Auftragsverarbeiters und eines etwaigen 

Datenschutzbeauftragten;

b) die Kategorien von Verarbeitungen, die im Auftrag 

jedes Verantwortlichen durchgeführt werden;

c) gegebenenfalls Übermittlungen von personen-

bezogenen Daten an ein Drittland oder an 

eine internationale Organisation, einschließlich 

der Angabe des betreffenden Drittlands oder 

der betreffenden internationalen Organisation, 

sowie bei den in Artikel 49 Absatz 1 Unter-

absatz 2 genannten Datenübermittlungen die 

Dokumentierung geeigneter Garantien;

d) wenn möglich, eine allgemeine Beschrei-

bung der technischen und organisatorischen 

Maßnahmen gemäß Artikel 32 Absatz 1.

(3) Das in den Absätzen 1 und 2 genannte Verzeichnis 

ist schriftlich zu führen, was auch in einem elektroni-

schen Format erfolgen kann.

(4) Der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter 

sowie gegebenenfalls der Vertreter des Verantwort-

lichen oder des Auftragsverarbeiters stellen der 

Aufsichtsbehörde das Verzeichnis auf Anfrage zur 

Verfügung.

(5) Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Pfl ichten 

gelten nicht für Unternehmen oder Einrichtungen, 

die weniger als 250 Mitarbeiter beschäftigen, 
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sofern die von ihnen vorgenommene Verarbeitung 

nicht ein Risiko für die Rechte und Freiheiten der 

betroffenen Personen birgt, die Verarbeitung nicht 

nur gelegentlich erfolgt oder nicht die Verarbei-

tung besonderer Datenkategorien gemäß Artikel 9 

Absatz 1 bzw. die Verarbeitung von personenbe-

zogenen Daten über strafrechtliche Verurteilungen 

und Straftaten im Sinne des Artikels 10 einschließt.

Artikel 31

Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde

Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter und 

gegebenenfalls deren Vertreter arbeiten auf Anfrage mit 

der Aufsichtsbehörde bei der Erfüllung ihrer Aufgaben 

zusammen.

Abschnitt 2

Sicherheit personenbezogener Daten 

Artikel 32

Sicherheit der Verarbeitung

[Erwägungsgrund 83]

(1) Unter Berücksichtigung des Stands der Technik, der 

Implementierungskosten und der Art, des Umfangs, 

der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung 

sowie der unterschiedlichen Eintrittswahrschein-

lichkeit und Schwere des Risikos für die Rechte und 

Freiheiten natürlicher Personen treffen der Verant-

wortliche und der Auftragsverarbeiter geeignete 

technische und organisatorische Maßnahmen, um 

ein dem Risiko angemessenes Schutzniveau zu 

gewährleisten; diese Maßnahmen schließen unter 

anderem Folgendes ein:

a) die Pseudonymisierung und Verschlüsselung 

personenbezogener Daten;

b) die Fähigkeit, die Vertraulichkeit, Integrität, 

Verfügbarkeit und Belastbarkeit der Systeme 

und Dienste im Zusammenhang mit der Verar-

beitung auf Dauer sicherzustellen;

c) die Fähigkeit, die Verfügbarkeit der personenbe-

zogenen Daten und den Zugang zu ihnen bei 

einem physischen oder technischen Zwischenfall 

rasch wiederherzustellen;

d) ein Verfahren zur regelmäßigen Überprüfung, 

Bewertung und Evaluierung der Wirksam-

keit der technischen und organisatorischen 

Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit 

der Verarbeitung.

(2) Bei der Beurteilung des angemessenen Schutzni-

veaus sind insbesondere die Risiken zu berücksich-

tigen, die mit der Verarbeitung verbunden sind, 

insbesondere durch — ob unbeabsichtigt oder 

unrechtmäßig — Vernichtung, Verlust, Veränderung 

oder unbefugte Offenlegung von beziehungsweise 

unbefugten Zugang zu personenbezogenen Daten, 

die übermittelt, gespeichert oder auf andere Weise 

verarbeitet wurden.

(3) Die Einhaltung genehmigter Verhaltensregeln 

gemäß Artikel 40 oder eines genehmigten Zerti-

fi zierungsverfahrens gemäß Artikel 42 kann als 

Faktor herangezogen werden, um die Erfüllung der 

in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten 

Anforderungen nachzuweisen.

(4) Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter 

unternehmen Schritte, um sicherzustellen, dass 

ihnen unterstellte natürliche Personen, die Zugang 

zu personenbezogenen Daten haben, diese nur auf 

Anweisung des Verantwortlichen verarbeiten, es sei 

denn, sie sind nach dem Recht der Union oder der 

Mitgliedstaaten zur Verarbeitung verpfl ichtet.

Artikel 33

Meldung von Verletzungen des Schutzes personenbezo-
gener Daten an die Aufsichtsbehörde

[Erwägungsgrund 85]

(1) Im Falle einer Verletzung des Schutzes personenbe-

zogener Daten meldet der Verantwortliche unver-

züglich und möglichst binnen 72 Stunden, nachdem 

ihm die Verletzung bekannt wurde, diese der 

gemäß Artikel 51 zuständigen Aufsichtsbehörde, 

es sei denn, dass die Verletzung des Schutzes 

personenbezogener Daten voraussichtlich nicht zu 

einem Risiko für die Rechte und Freiheiten natür-

licher Personen führt. Erfolgt die Meldung an die 

Aufsichtsbehörde nicht binnen 72 Stunden, so ist ihr 

eine Begründung für die Verzögerung beizufügen.

(2) Wenn dem Auftragsverarbeiter eine Verletzung des 

Schutzes personenbezogener Daten bekannt wird, 

meldet er diese dem Verantwortlichen unverzüglich.

(3) Die Meldung gemäß Absatz 1 enthält zumindest 

folgende Informationen:
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a) eine Beschreibung der Art der Verletzung des 

Schutzes personenbezogener Daten, soweit 

möglich mit Angabe der Kategorien und der 

ungefähren Zahl der betroffenen Personen, der 

betroffenen Kategorien und der ungefähren Zahl 

der betroffenen personenbezogenen Datensätze;

b) den Namen und die Kontaktdaten des Daten-

schutzbeauftragten oder einer sonstigen Anlauf-

stelle für weitere Informationen;

c) eine Beschreibung der wahrscheinlichen Folgen 

der Verletzung des Schutzes personenbezo-

gener Daten;

d) eine Beschreibung der von dem Verantwort-

lichen ergriffenen oder vorgeschlagenen 

Maßnahmen zur Behebung der Verletzung des 

Schutzes personenbezogener Daten und gege-

benenfalls Maßnahmen zur Abmilderung ihrer 

möglichen nachteiligen Auswirkungen.

(4) Wenn und soweit die Informationen nicht zur glei-

chen Zeit bereitgestellt werden können, kann der 

Verantwortliche diese Informationen ohne unan-

gemessene weitere Verzögerung schrittweise zur 

Verfügung stellen.

(5) Der Verantwortliche dokumentiert Verletzungen des 

Schutzes personenbezogener Daten einschließlich 

aller im Zusammenhang mit der Verletzung des 

Schutzes personenbezogener Daten stehenden 

Fakten, von deren Auswirkungen und der ergriffenen 

Abhilfemaßnahmen. Diese Dokumentation muss der 

Aufsichtsbehörde die Überprüfung der Einhaltung 

der Bestimmungen dieses Artikels ermöglichen.

Artikel 34

Benachrichtigung der von einer Verletzung des Schutzes 
personenbezogener Daten betroffenen Person

[Erwägungsgründe 86-88]

(1) Hat die Verletzung des Schutzes personenbezo-

gener Daten voraussichtlich ein hohes Risiko für 

die persönlichen Rechte und Freiheiten natürlicher 

Personen zur Folge, so benachrichtigt der Verant-

wortliche die betroffene Person unverzüglich von 

der Verletzung.

(2) Die in Absatz 1 genannte Benachrichtigung der 

betroffenen Person beschreibt in klarer und einfa-

cher Sprache die Art der Verletzung des Schutzes 

personenbezogener Daten und enthält zumindest 

die in Artikel 33 Absatz 3 Buchstaben b, c und d 

genannten Informationen und Maßnahmen.

(3) Die Benachrichtigung der betroffenen Person 

gemäß Absatz 1 ist nicht erforderlich, wenn eine 

der folgenden Bedingungen erfüllt ist:

a) der Verantwortliche geeignete technische und 

organisatorische Sicherheitsvorkehrungen 

getroffen hat und diese Vorkehrungen auf die 

von der Verletzung betroffenen personenbe-

zogenen Daten angewandt wurden, insbeson-

dere solche, durch die die personenbezogenen 

Daten für alle Personen, die nicht zum Zugang 

zu den personenbezogenen Daten befugt sind, 

unzugänglich gemacht werden, etwa durch 

Verschlüsselung;

b) der Verantwortliche durch nachfolgende 

Maßnahmen sichergestellt hat, dass das hohe 

Risiko für die Rechte und Freiheiten der betrof-

fenen Personen gemäß Absatz 1 aller Wahr-

scheinlichkeit nach nicht mehr besteht;

c) dies mit einem unverhältnismäßigen Aufwand 

verbunden wäre. In diesem Fall hat stattdessen 

eine öffentliche Bekanntmachung oder eine 

ähnliche Maßnahme zu erfolgen, durch die 

die betroffenen Personen vergleichbar wirksam 

informiert werden.

(4) Wenn der Verantwortliche die betroffene Person 

nicht bereits über die Verletzung des Schutzes 

personenbezogener Daten benachrichtigt hat, 

kann die Aufsichtsbehörde unter Berücksichtigung 

der Wahrscheinlichkeit, mit der die Verletzung 

des Schutzes personenbezogener Daten zu einem 

hohen Risiko führt, von dem Verantwortlichen 

verlangen, dies nachzuholen, oder sie kann mit 

einem Beschluss feststellen, dass bestimmte der in 

Absatz 3 genannten Voraussetzungen erfüllt sind.
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Abschnitt 3

Datenschutz-Folgenabschätzung und vorherige 
Konsultation 

Artikel 35

Datenschutz-Folgenabschätzung

[Erwägungsgründe 84 und 89-93]

(1) Hat eine Form der Verarbeitung, insbesondere bei 

Verwendung neuer Technologien, aufgrund der 

Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke 

der Verarbeitung voraussichtlich ein hohes Risiko 

für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen 

zur Folge, so führt der Verantwortliche vorab eine 

Abschätzung der Folgen der vorgesehenen Verar-

beitungsvorgänge für den Schutz personenbezo-

gener Daten durch. Für die Untersuchung mehrerer 

ähnlicher Verarbeitungsvorgänge mit ähnlich hohen 

Risiken kann eine einzige Abschätzung vorge-

nommen werden.

(2) Der Verantwortliche holt bei der Durchführung 

einer Datenschutz-Folgenabschätzung den Rat 

des Datenschutz  beauftragten, sofern ein solcher 

benannt wurde, ein.

(3) Eine Datenschutz-Folgenabschätzung gemäß 

Absatz 1 ist insbesondere in folgenden Fällen 

erforderlich:

a) systematische und umfassende Bewertung 

persönlicher Aspekte natürlicher Personen, die 

sich auf automatisierte Verarbeitung einschließ-

lich Profi ling gründet und die ihrerseits als 

Grundlage für Entscheidungen dient, die 

Rechtswirkung gegenüber natürlichen Personen 

entfalten oder diese in ähnlich erheblicher 

Weise beeinträchtigen;

b) umfangreiche Verarbeitung besonderer Kate-

gorien von personenbezogenen Daten gemäß 

Artikel 9 Absatz 1 oder von personenbezo-

genen Daten über strafrechtliche Verurteilungen 

und Straftaten gemäß Artikel 10 oder

c) systematische umfangreiche Überwachung 

öffentlich zugänglicher Bereiche.

(4) Die Aufsichtsbehörde erstellt eine Liste der Verar-

beitungsvorgänge, für die gemäß Absatz 1 eine 

Datenschutz- Folgenabschätzung durchzuführen 

ist, und veröffentlicht diese. Die Aufsichtsbehörde 

übermittelt diese Listen dem in Artikel 68 genannten 

Ausschuss.

(5) Die Aufsichtsbehörde kann des Weiteren eine Liste 

der Arten von Verarbeitungsvorgängen erstellen 

und veröffentlichen, für die keine Datenschutz-

Folgenabschätzung erforderlich ist. Die Aufsichts-

behörde übermittelt diese Listen dem Ausschuss.

(6) Vor Festlegung der in den Absätzen 4 und 5 

genannten Listen wendet die zuständige Aufsichts-

behörde das Kohärenzverfahren gemäß Artikel 

63 an, wenn solche Listen Verarbeitungstätigkeiten 

umfassen, die mit dem Angebot von Waren oder 

Dienstleistungen für betroffene Personen oder 

der Beobachtung des Verhaltens dieser Personen 

in mehreren Mitgliedstaaten im Zusammenhang 

stehen oder die den freien Verkehr personenbezo-

gener Daten innerhalb der Union erheblich beein-

trächtigen könnten.

(7) Die Folgenabschätzung enthält zumindest 

Folgendes:

a) eine systematische Beschreibung der geplanten 

Verarbeitungsvorgänge und der Zwecke der 

Verarbeitung, gegebenenfalls einschließlich der 

von dem Verantwortlichen verfolgten berech-

tigten Interessen;

b) eine Bewertung der Notwendigkeit und Verhält-

nismäßigkeit der Verarbeitungsvorgänge in 

Bezug auf den Zweck;

c) eine Bewertung der Risiken für die Rechte und 

Freiheiten der betroffenen Personen gemäß 

Absatz 1 und

d) die zur Bewältigung der Risiken geplanten 

Abhilfemaßnahmen, einschließlich Garantien, 

Sicherheitsvorkehrungen und Verfahren, durch 

die der Schutz personenbezogener Daten 

sichergestellt und der Nachweis dafür erbracht 

wird, dass diese Verordnung eingehalten wird, 

wobei den Rechten und berechtigten Interessen 

der betroffenen Personen und sonstiger Betrof-

fener Rechnung getragen wird.

(8) Die Einhaltung genehmigter Verhaltensregeln 

gemäß Artikel 40 durch die zuständigen Verant-

wortlichen oder die zuständigen Auftragsverar-

beiter ist bei der Beurteilung der Auswirkungen der 

von diesen durchgeführten Verarbeitungsvorgänge, 
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insbesondere für die Zwecke einer Datenschutz-

Folgenabschätzung, gebührend zu berücksichtigen.

(9) Der Verantwortliche holt gegebenenfalls den Stand-

punkt der betroffenen Personen oder ihrer Vertreter 

zu der beabsichtigten Verarbeitung unbeschadet 

des Schutzes gewerblicher oder öffentlicher Inte-

ressen oder der Sicherheit der Verarbeitungsvor-

gänge ein.

(10) Falls die Verarbeitung gemäß Artikel 6 Absatz 1 

Buchstabe c oder e auf einer Rechtsgrundlage im 

Unionsrecht oder im Recht des Mitgliedstaats, dem 

der Verantwortliche unterliegt, beruht und falls diese 

Rechtsvorschriften den konkreten Verarbeitungsvor-

gang oder die konkreten Verarbeitungsvorgänge 

regeln und bereits im Rahmen der allgemeinen 

Folgenabschätzung im Zusammenhang mit dem 

Erlass dieser Rechtsgrundlage eine Datenschutz-

Folgenabschätzung erfolgte, gelten die Absätze 1 

bis 7 nur, wenn es nach dem Ermessen der Mitglied-

staaten erforderlich ist, vor den betreffenden Verar-

beitungstätigkeiten eine solche Folgenabschätzung 

durchzuführen.

(11) Erforderlichenfalls führt der Verantwortliche eine 

Überprüfung durch, um zu bewerten, ob die Verar-

beitung gemäß der Datenschutz-Folgenabschät-

zung durchgeführt wird; dies gilt zumindest, wenn 

hinsichtlich des mit den Verarbeitungsvorgängen 

verbundenen Risikos Änderungen eingetreten sind.

Artikel 36

Vorherige Konsultation

[Erwägungsgründe 94-96]

(1) Der Verantwortliche konsultiert vor der Verarbeitung 

die Aufsichtsbehörde, wenn aus einer Datenschutz-

Folgenabschätzung gemäß Artikel 35 hervorgeht, 

dass die Verarbeitung ein hohes Risiko zur Folge 

hätte, sofern der Verantwortliche keine Maßnahmen 

zur Eindämmung des Risikos trifft.

(2) Falls die Aufsichtsbehörde der Auffassung ist, 

dass die geplante Verarbeitung gemäß Absatz 1 

nicht im Einklang mit dieser Verordnung stünde, 

insbesondere weil der Verantwortliche das Risiko 

nicht ausreichend ermittelt oder nicht ausreichend 

eingedämmt hat, unterbreitet sie dem Verantwortli-

chen und gegebenenfalls dem Auftragsverarbeiter 

innerhalb eines Zeitraums von bis zu acht Wochen 

nach Erhalt des Ersuchens um Konsultation entspre-

chende schriftliche Empfehlungen und kann ihre in 

Artikel 58 genannten Befugnisse ausüben. Diese 

Frist kann unter Berücksichtigung der Komplexität 

der geplanten Verarbeitung um sechs Wochen 

verlängert werden. Die Aufsichtsbehörde unter-

richtet den Verantwortlichen oder gegebenenfalls 

den Auftragsverarbeiter über eine solche Fristver-

längerung innerhalb eines Monats nach Eingang 

des Antrags auf Konsultation zusammen mit den 

Gründen für die Verzögerung. Diese Fristen können 

ausgesetzt werden, bis die Aufsichtsbehörde die für 

die Zwecke der Konsultation angeforderten Infor-

mationen erhalten hat.

(3) Der Verantwortliche stellt der Aufsichtsbehörde bei 

einer Konsultation gemäß Absatz 1 folgende Infor-

mationen zur Verfügung:

a) gegebenenfalls Angaben zu den jeweiligen 

Zuständigkeiten des Verantwortlichen, der 

gemeinsam Verantwortlichen und der an der 

Verarbeitung beteiligten Auftragsverarbeiter, 

insbesondere bei einer Verarbeitung innerhalb 

einer Gruppe von Unternehmen;

b) die Zwecke und die Mittel der beabsichtigten 

Verarbeitung;

c) die zum Schutz der Rechte und Freiheiten der 

betroffenen Personen gemäß dieser Verordnung 

vorgesehenen Maßnahmen und Garantien;

d) gegebenenfalls die Kontaktdaten des 

Datenschutzbeauftragten;

e) die Datenschutz-Folgenabschätzung gemäß 

Artikel 35 und

f) alle sonstigen von der Aufsichtsbehörde ange-

forderten Informationen.

(4) Die Mitgliedstaaten konsultieren die Aufsichtsbe-

hörde bei der Ausarbeitung eines Vorschlags für 

von einem nationalen Parlament zu erlassende 

Gesetzgebungsmaßnahmen oder von auf solchen 

Gesetzgebungsmaßnahmen basierenden Rege-

lungsmaßnahmen, die die Verarbeitung betreffen.

(5) Ungeachtet des Absatzes 1 können Verantwortliche 

durch das Recht der Mitgliedstaaten verpfl ichtet 

werden, bei der Verarbeitung zur Erfüllung einer 

im öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe, 
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einschließlich der Verarbeitung zu Zwecken der 

sozialen Sicherheit und der öffentlichen Gesund-

heit, die Aufsichtsbehörde zu konsultieren und 

deren vorherige Genehmigung einzuholen.

Abschnitt 4

Datenschutzbeauftragter 

Artikel 37

Benennung eines Datenschutzbeauftragten

[Erwägungsgrund 97]

(1) Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter 

benennen auf jeden Fall einen Datenschutzbeauf-

tragten, wenn

a) die Verarbeitung von einer Behörde oder öffent-

lichen Stelle durchgeführt wird, mit Ausnahme 

von Gerichten, die im Rahmen ihrer justiziellen 

Tätigkeit handeln,

b) die Kerntätigkeit des Verantwortlichen oder 

des Auftragsverarbeiters in der Durchführung 

von Verarbeitungsvorgängen besteht, welche 

aufgrund ihrer Art, ihres Umfangs und/oder 

ihrer Zwecke eine umfangreiche regelmäßige 

und systematische Überwachung von betrof-

fenen Personen erforderlich machen, oder

c) die Kerntätigkeit des Verantwortlichen oder 

des Auftragsverarbeiters in der umfangreichen 

Verarbeitung besonderer Kategorien von Daten 

gemäß Artikel 9 oder von personenbezogenen 

Daten über strafrechtliche Verurteilungen und 

Straftaten gemäß Artikel 10 besteht.

(2) Eine Unternehmensgruppe darf einen gemeinsamen 

Datenschutzbeauftragten ernennen, sofern von 

jeder Niederlassung aus der Datenschutzbeauf-

tragte leicht erreicht werden kann.

(3) Falls es sich bei dem Verantwortlichen oder dem 

Auftragsverarbeiter um eine Behörde oder öffent-

liche Stelle handelt, kann für mehrere solcher 

Behörden oder Stellen unter Berücksichtigung ihrer 

Organisationsstruktur und ihrer Größe ein gemein-

samer Datenschutzbeauftragter benannt werden.

(4) In anderen als den in Absatz 1 genannten Fällen 

können der Verantwortliche oder der Auftragsverar-

beiter oder Verbände und andere Vereinigungen, die 

Kategorien von Verantwortlichen oder Auftragsver-

arbeitern vertreten, einen Datenschutzbeauftragten 

benennen; falls dies nach dem Recht der Union oder 

der Mitgliedstaaten vorgeschrieben ist, müssen sie 

einen solchen benennen. Der Datenschutzbeauf-

tragte kann für derartige Verbände und andere 

Vereinigungen, die Verantwortliche oder Auftrags-

verarbeiter vertreten, handeln.

(5) Der Datenschutzbeauftragte wird auf der Grundlage 

seiner berufl ichen Qualifi kation und insbesondere 

des Fachwissens benannt, das er auf dem Gebiet 

des Datenschutzrechts und der Datenschutzpraxis 

besitzt, sowie auf der Grundlage seiner Fähigkeit 

zur Erfüllung der in Artikel 39 genannten Aufgaben.

(6) Der Datenschutzbeauftragte kann Beschäftigter des 

Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters 

sein oder seine Aufgaben auf der Grundlage eines 

Dienstleistungsvertrags erfüllen.

(7) Der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter 

veröffentlicht die Kontaktdaten des Datenschutz-

beauftragten und teilt diese Daten der Aufsichtsbe-

hörde mit.

Artikel 38

Stellung des Datenschutzbeauftragten

(1) Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter 

stellen sicher, dass der Datenschutzbeauftragte 

ordnungsgemäß und frühzeitig in alle mit dem 

Schutz personenbezogener Daten zusammenhän-

genden Fragen eingebunden wird.

(2) Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter 

unterstützen den Datenschutzbeauftragten bei der 

Erfüllung seiner Aufgaben gemäß Artikel 39, indem 

sie die für die Erfüllung dieser Aufgaben erforderli-

chen Ressourcen und den Zugang zu personenbe-

zogenen Daten und Verarbeitungsvorgängen sowie 

die zur Erhaltung seines Fachwissens erforderlichen 

Ressourcen zur Verfügung stellen.

(3) Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter 

stellen sicher, dass der Datenschutzbeauftragte 

bei der Erfüllung seiner Aufgaben keine Anwei-

sungen bezüglich der Ausübung dieser Aufgaben 

erhält. Der Datenschutzbeauftragte darf von dem 

Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter 

wegen der Erfüllung seiner Aufgaben nicht abbe-

rufen oder benachteiligt werden. Der Datenschutz-

beauftragte berichtet unmittelbar der höchsten 
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Managementebene des Verantwortlichen oder des 

Auftragsverarbeiters.

(4) Betroffene Personen können den Datenschutzbeauf-

tragten zu allen mit der Verarbeitung ihrer perso-

nenbezogenen Daten und mit der Wahrnehmung 

ihrer Rechte gemäß dieser Verordnung im Zusam-

menhang stehenden Fragen zu Rate ziehen.

(5) Der Datenschutzbeauftragte ist nach dem Recht der 

Union oder der Mitgliedstaaten bei der Erfüllung 

seiner Aufgaben an die Wahrung der Geheimhal-

tung oder der Vertraulichkeit gebunden.

(6) Der Datenschutzbeauftragte kann andere Aufgaben 

und Pfl ichten wahrnehmen. Der Verantwortliche 

oder der Auftragsverarbeiter stellt sicher, dass 

derartige Aufgaben und Pfl ichten nicht zu einem 

Interessenkonfl ikt führen.

Artikel 39

Aufgaben des Datenschutzbeauftragten

(1) Dem Datenschutzbeauftragten obliegen zumindest 

folgende Aufgaben:

a) Unterrichtung und Beratung des Verantwort-

lichen oder des Auftragsverarbeiters und der 

Beschäftigten, die Verarbeitungen durchführen, 

hinsichtlich ihrer Pfl ichten nach dieser Verord-

nung sowie nach sonstigen Datenschutzvor-

schriften der Union bzw. der Mitgliedstaaten;

b) Überwachung der Einhaltung dieser Verordnung, 

anderer Datenschutzvorschriften der Union bzw. 

der Mitgliedstaaten sowie der Strategien des 

Verantwortlichen oder des Auftragsverarbei-

ters für den Schutz personenbezogener Daten 

einschließlich der Zuweisung von Zuständig-

keiten, der Sensibilisierung und Schulung der an 

den Verarbeitungsvorgängen beteiligten Mitar-

beiter und der diesbezüglichen Überprüfungen;

c) Beratung — auf Anfrage — im Zusammenhang 

mit der Datenschutz-Folgenabschätzung und 

Überwachung ihrer Durchführung gemäß Artikel 

35;

d) Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde;

e) Tätigkeit als Anlaufstelle für die Aufsichtsbe-

hörde in mit der Verarbeitung zusammenhän-

genden Fragen, einschließlich der vorherigen 

Konsultation gemäß Artikel 36, und gegebenen-

falls Beratung zu allen sonstigen Fragen.

(2) Der Datenschutzbeauftragte trägt bei der Erfüllung 

seiner Aufgaben dem mit den Verarbeitungsvor-

gängen verbundenen Risiko gebührend Rechnung, 

wobei er die Art, den Umfang, die Umstände und 

die Zwecke der Verarbeitung berücksichtigt.

Abschnitt 5

Verhaltensregeln und Zertifi zierung 

Artikel 40

Verhaltensregeln

[Erwägungsgründe 98-99]

(1) Die Mitgliedstaaten, die Aufsichtsbehörden, der 

Ausschuss und die Kommission fördern die Ausar-

beitung von Verhaltensregeln, die nach Maßgabe 

der Besonderheiten der einzelnen Verarbeitungs-

bereiche und der besonderen Bedürfnisse von 

Kleinstunternehmen sowie kleinen und mittleren 

Unternehmen zur ordnungsgemäßen Anwendung 

dieser Verordnung beitragen sollen.

(2) Verbände und andere Vereinigungen, die Katego-

rien von Verantwortlichen oder Auftragsverarbei-

tern vertreten, können Verhaltensregeln ausarbeiten 

oder ändern oder erweitern, mit denen die Anwen-

dung dieser Verordnung beispielsweise zu dem 

Folgenden präzisiert wird:

a) faire und transparente Verarbeitung;

b) die berechtigten Interessen des Verantwortlichen 

in bestimmten Zusammenhängen;

c) Erhebung personenbezogener Daten;

d) Pseudonymisierung personenbezogener Daten;

e) Unterrichtung der Öffentlichkeit und der betrof-

fenen Personen;

f) Ausübung der Rechte betroffener Personen;

g) Unterrichtung und Schutz von Kindern und Art 

und Weise, in der die Einwilligung des Trägers 

der elterlichen Verantwortung für das Kind 

einzuholen ist;

h) die Maßnahmen und Verfahren gemäß den 

Artikeln 24 und 25 und die Maßnahmen für die 

Sicherheit der Verarbeitung gemäß Artikel 32;

i) die Meldung von Verletzungen des Schutzes 

personenbezogener Daten an Aufsichtsbehörden 

 aus ArbeitnehmerInnen-Sicht

Grundlagen_Broschüre_A4_4c_DSGVO_2019_ped_.indd   61Grundlagen_Broschüre_A4_4c_DSGVO_2019_ped_.indd   61 17.04.2019   08:45:3817.04.2019   08:45:38



62

und die Benachrichtigung der betroffenen 

Person von solchen Verletzungen des Schutzes 

personenbezogener Daten;

j) die Übermittlung personenbezogener Daten an 

Drittländer oder an internationale Organisati-

onen oder

k) außergerichtliche Verfahren und sonstige 

Streitbeilegungsverfahren zur Beilegung von 

Streitigkeiten zwischen Verantwortlichen und 

betroffenen Personen im Zusammenhang mit der 

Verarbeitung, unbeschadet der Rechte betrof-

fener Personen gemäß den Artikeln 77 und 79.

(3) Zusätzlich zur Einhaltung durch die unter diese 

Verordnung fallenden Verantwortlichen oder 

Auftragsverarbeiter können Verhaltensregeln, die 

gemäß Absatz 5 des vorliegenden Artikels geneh-

migt wurden und gemäß Absatz 9 des vorliegenden 

Artikels allgemeine Gültigkeit besitzen, können auch 

von Verantwortlichen oder Auftragsverarbeitern, 

die gemäß Artikel 3 nicht unter diese Verordnung 

fallen, eingehalten werden, um geeignete Garantien 

im Rahmen der Übermittlung personenbezogener 

Daten an Drittländer oder internationale Organi-

sationen nach Maßgabe des Artikels 46 Absatz 

2 Buchstabe e zu bieten. Diese Verantwortlichen 

oder Auftragsverarbeiter gehen mittels vertraglicher 

oder sonstiger rechtlich bindender Instrumente die 

verbindliche und durchsetzbare Verpfl ichtung ein, 

die geeigneten Garantien anzuwenden, auch im 

Hinblick auf die Rechte der betroffenen Personen.

(4) Die Verhaltensregeln gemäß Absatz 2 des vorlie-

genden Artikels müssen Verfahren vorsehen, die 

es der in Artikel 41 Absatz 1 genannten Stelle 

ermöglichen, die obligatorische Überwachung der 

Einhaltung ihrer Bestimmungen durch die Verant-

wortlichen oder die Auftragsverarbeiter, die sich 

zur Anwendung der Verhaltensregeln verpfl ichten, 

vorzunehmen, unbeschadet der Aufgaben und 

Befugnisse der Aufsichtsbehörde, die nach Artikel 

55 oder 56 zuständig ist.

(5) Verbände und andere Vereinigungen gemäß Absatz 

2 des vorliegenden Artikels, die beabsichtigen, 

Verhaltensregeln auszuarbeiten oder bestehende 

Verhaltensregeln zu ändern oder zu erweitern, 

legen den Entwurf der Verhaltensregeln bzw. den 

Entwurf zu deren Änderung oder Erweiterung der 

Aufsichtsbehörde vor, die nach Artikel 55 zuständig 

ist. Die Aufsichtsbehörde gibt eine Stellungnahme 

darüber ab, ob der Entwurf der Verhaltensregeln 

bzw. der Entwurf zu deren Änderung oder Erweite-

rung mit dieser Verordnung vereinbar ist und geneh-

migt diesen Entwurf der Verhaltensregeln bzw. den 

Entwurf zu deren Änderung oder Erweiterung, 

wenn sie der Auffassung ist, dass er ausreichende 

geeignete Garantien bietet.

(6) Wird durch die Stellungnahme nach Absatz 5 der 

Entwurf der Verhaltensregeln bzw. der Entwurf zu 

deren Änderung oder Erweiterung genehmigt und 

beziehen sich die betreffenden Verhaltensregeln nicht 

auf Verarbeitungstätigkeiten in mehreren Mitglied-

staaten, so nimmt die Aufsichtsbehörde die Verhaltens-

regeln in ein Verzeichnis auf und veröffentlicht sie.

(7) Bezieht sich der Entwurf der Verhaltensregeln auf 

Verarbeitungstätigkeiten in mehreren Mitglied-

staaten, so legt die nach Artikel 55 zuständige 

Aufsichtsbehörde — bevor sie den Entwurf der 

Verhaltensregeln bzw. den Entwurf zu deren Ände-

rung oder Erweiterung genehmigt — ihn nach dem 

Verfahren gemäß Artikel 63 dem Ausschuss vor, 

der zu der Frage Stellung nimmt, ob der Entwurf 

der Verhaltensregeln bzw. der Entwurf zu deren 

Änderung oder Erweiterung mit dieser Verordnung 

vereinbar ist oder — im Fall nach Absatz 3 dieses 

Artikels — geeignete Garantien vorsieht.

(8) Wird durch die Stellungnahme nach Absatz 7 bestä-

tigt, dass der Entwurf der Verhaltensregeln bzw. 

der Entwurf zu deren Änderung oder Erweiterung 

mit dieser Verordnung vereinbar ist oder — im Fall 

nach Absatz 3 — geeignete Garantien vorsieht, so 

übermittelt der Ausschuss seine Stellungnahme der 

Kommission.

(9) Die Kommission kann im Wege von Durchfüh-

rungsrechtsakten beschließen, dass die ihr gemäß 

Absatz 8 übermittelten genehmigten Verhaltensre-

geln bzw. deren genehmigte Änderung oder Erwei-

terung allgemeine Gültigkeit in der Union besitzen. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem 

Prüfverfahren nach Artikel 93 Absatz 2 erlassen.

(10) Die Kommission trägt dafür Sorge, dass die geneh-

migten Verhaltensregeln, denen gemäß Absatz 9 
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allgemeine Gültigkeit zuerkannt wurde, in geeig-

neter Weise veröffentlicht werden.

(11) Der Ausschuss nimmt alle genehmigten Verhaltens-

regeln bzw. deren genehmigte Änderungen oder 

Erweiterungen in ein Register auf und veröffentlicht 

sie in geeigneter Weise.

Artikel 41

Überwachung der genehmigten Verhaltensregeln

(1) Unbeschadet der Aufgaben und Befugnisse der 

zuständigen Aufsichtsbehörde gemäß den Artikeln 57 

und 58 kann die Überwachung der Einhaltung von 

Verhaltensregeln gemäß Artikel 40 von einer Stelle 

durchgeführt werden, die über das geeignete Fach-

wissen hinsichtlich des Gegenstands der Verhaltensre-

geln verfügt und die von der zuständigen Aufsichtsbe-

hörde zu diesem Zweck akkreditiert wurde.

(2) Eine Stelle gemäß Absatz 1 kann zum Zwecke der 

Überwachung der Einhaltung von Verhaltensregeln 

akkreditiert werden, wenn sie

a) ihre Unabhängigkeit und ihr Fachwissen hinsicht-

lich des Gegenstands der Verhaltensregeln zur 

Zufriedenheit der zuständigen Aufsichtsbehörde 

nachgewiesen hat;

b) Verfahren festgelegt hat, die es ihr ermöglichen, 

zu bewerten, ob Verantwortliche und Auftrags-

verarbeiter die Verhaltensregeln anwenden 

können, die Einhaltung der Verhaltensregeln 

durch die Verantwortlichen und Auftragsverar-

beiter zu überwachen und die Anwendung der 

Verhaltensregeln regelmäßig zu überprüfen;

c) Verfahren und Strukturen festgelegt hat, mit 

denen sie Beschwerden über Verletzungen 

der Verhaltensregeln oder über die Art und 

Weise, in der die Verhaltensregeln von dem 

Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter 

angewendet werden oder wurden, nachgeht 

und diese Verfahren und Strukturen für betrof-

fene Personen und die Öffentlichkeit transparent 

macht, und

d) zur Zufriedenheit der zuständigen Aufsichtsbe-

hörde nachgewiesen hat, dass ihre Aufgaben 

und Pfl ichten nicht zu einem Interessenkonfl ikt 

führen.

(3) Die zuständige Aufsichtsbehörde übermittelt den 

Entwurf der Kriterien für die Akkreditierung einer 

Stelle nach Absatz 1 gemäß dem Kohärenzver-

fahren nach Artikel 63 an den Ausschuss.

(4) Unbeschadet der Aufgaben und Befugnisse der 

zuständigen Aufsichtsbehörde und der Bestim-

mungen des Kapitels VIII ergreift eine Stelle gemäß 

Absatz 1 vorbehaltlich geeigneter Garantien im 

Falle einer Verletzung der Verhaltensregeln durch 

einen Verantwortlichen oder einen Auftragsverar-

beiter geeignete Maßnahmen, einschließlich eines 

vorläufi gen oder endgültigen Ausschlusses des 

Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiters von den 

Verhaltensregeln. Sie unterrichtet die zuständige 

Aufsichtsbehörde über solche Maßnahmen und 

deren Begründung.

(5) Die zuständige Aufsichtsbehörde widerruft die 

Akkreditierung einer Stelle gemäß Absatz 1, wenn 

die Voraussetzungen für ihre Akkreditierung nicht 

oder nicht mehr erfüllt sind oder wenn die Stelle 

Maßnahmen ergreift, die nicht mit dieser Verord-

nung vereinbar sind.

(6) Dieser Artikel gilt nicht für die Verarbeitung durch 

Behörden oder öffentliche Stellen.

Artikel 42

Zertifi zierung

[Erwägungsgrund 100]

(1) Die Mitgliedstaaten, die Aufsichtsbehörden, der 

Ausschuss und die Kommission fördern insbesondere 

auf Unionsebene die Einführung von datenschutzspe-

zifi schen Zertifi zierungsverfahren sowie von Daten-

schutzsiegeln und -prüfzeichen, die dazu dienen, 

nachzuweisen, dass diese Verordnung bei Verarbei-

tungsvorgängen von Verantwortlichen oder Auftrags-

verarbeitern eingehalten wird. Den besonderen 

Bedürfnissen von Kleinstunternehmen sowie kleinen 

und mittleren Unternehmen wird Rechnung getragen.

(2) Zusätzlich zur Einhaltung durch die unter diese 

Verordnung fallenden Verantwortlichen oder 

Auftragsverarbeiter können auch datenschutzspezi-

fi sche Zertifi zierungsverfahren, Siegel oder Prüfzei-

chen, die gemäß Absatz 5 des vorliegenden Arti-

kels genehmigt worden sind, vorgesehen werden, 

um nachzuweisen, dass die Verantwortlichen oder 

Auftragsverarbeiter, die gemäß Artikel 3 nicht unter 

diese Verordnung fallen, im Rahmen der Übermitt-

lung personenbezogener Daten an Drittländer oder 
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internationale Organisationen nach Maßgabe 

von Artikel 46 Absatz 2 Buchstabe f geeignete 

Garantien bieten. Diese Verantwortlichen oder 

Auftragsverarbeiter gehen mittels vertraglicher 

oder sonstiger rechtlich bindender Instrumente die 

verbindliche und durchsetzbare Verpfl ichtung ein, 

diese geeigneten Garantien anzuwenden, auch im 

Hinblick auf die Rechte der betroffenen Personen.

(3) Die Zertifi zierung muss freiwillig und über ein trans-

parentes Verfahren zugänglich sein.

(4) Eine Zertifi zierung gemäß diesem Artikel mindert 

nicht die Verantwortung des Verantwortlichen oder 

des Auftragsverarbeiters für die Einhaltung dieser 

Verordnung und berührt nicht die Aufgaben und 

Befugnisse der Aufsichtsbehörden, die gemäß 

Artikel 55 oder 56 zuständig sind.

(5) Eine Zertifi zierung nach diesem Artikel wird durch 

die Zertifi zierungsstellen nach Artikel 43 oder 

durch die zuständige Aufsichtsbehörde anhand der 

von dieser zuständigen Aufsichtsbehörde gemäß 

Artikel 58 Absatz 3 oder — gemäß Artikel 63 — 

durch den Ausschuss genehmigten Kriterien erteilt. 

Werden die Kriterien vom Ausschuss genehmigt, 

kann dies zu einer gemeinsamen Zertifi zierung, 

dem Europäischen Datenschutzsiegel, führen.

(6) Der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter, 

der die von ihm durchgeführte Verarbeitung dem 

Zertifi zierungsverfahren unterwirft, stellt der Zerti-

fi zierungsstelle nach Artikel 43 oder gegebenen-

falls der zuständigen Aufsichtsbehörde alle für die 

Durchführung des Zertifi zierungsverfahrens erfor-

derlichen Informationen zur Verfügung und gewährt 

ihr den in diesem Zusammenhang erforderlichen 

Zugang zu seinen Verarbeitungstätigkeiten.

(7) Die Zertifi zierung wird einem Verantwortlichen oder 

einem Auftragsverarbeiter für eine Höchstdauer von 

drei Jahren erteilt und kann unter denselben Bedin-

gungen verlängert werden, sofern die einschlä-

gigen Voraussetzungen weiterhin erfüllt werden. 

Die Zertifi zierung wird gegebenenfalls durch die 

Zertifi zierungsstellen nach Artikel 43 oder durch 

die zuständige Aufsichtsbehörde widerrufen, wenn 

die Voraussetzungen für die Zertifi zierung nicht 

oder nicht mehr erfüllt werden.

(8) Der Ausschuss nimmt alle Zertifi zierungsverfahren 

und Datenschutzsiegel und -prüfzeichen in ein 

Register auf und veröffentlicht sie in geeigneter 

Weise.

Artikel 43

Zertifi zierungsstellen

(1) Unbeschadet der Aufgaben und Befugnisse der 

zuständigen Aufsichtsbehörde gemäß den Artikeln 

57 und 58 erteilen oder verlängern Zertifi zierungs-

stellen, die über das geeignete Fachwissen hinsicht-

lich des Datenschutzes verfügen, nach Unterrichtung 

der Aufsichtsbehörde — damit diese erforderlichen-

falls von ihren Befugnissen gemäß Artikel 58 Absatz 

2 Buchstabe h Gebrauch machen kann — die Zerti-

fi zierung. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 

diese Zertifi zierungsstellen von einer oder beiden 

der folgenden Stellen akkreditiert werden:

a) der gemäß Artikel 55 oder 56 zuständigen 

Aufsichtsbehörde;

b) der nationalen Akkreditierungsstelle, die 

gemäß der Verordnung (Erwägungsgrund) 

Nr. 765/2008 des Europäischen Parlaments 

und des Rates (1) im Einklang mit EN-ISO/IEC 

17065/2012 und mit den zusätzlichen von 

der gemäß Artikel 55 oder 56 zuständigen 

Aufsichtsbehörde festgelegten Anforderungen 

benannt wurde.

(2) Zertifi zierungsstellen nach Absatz 1 dürfen nur 

dann gemäß dem genannten Absatz akkreditiert 

werden, wenn sie

a) ihre Unabhängigkeit und ihr Fachwissen hinsicht-

lich des Gegenstands der Zertifi zierung zur 

Zufriedenheit der zuständigen Aufsichtsbehörde 

nachgewiesen haben;

b) sich verpfl ichtet haben, die Kriterien nach Artikel 

42 Absatz 5, die von der gemäß Artikel 55 

oder 56 zuständigen Aufsichtsbehörde oder — 

gemäß Artikel 63 — von dem Ausschuss geneh-

migt wurden, einzuhalten;

c) Verfahren für die Erteilung, die regelmäßige 

Überprüfung und den Widerruf der Datenschutz-

zertifi zierung sowie der Datenschutzsiegel und 

-prüfzeichen festgelegt haben;

d) Verfahren und Strukturen festgelegt haben, mit 

denen sie Beschwerden über Verletzungen der 
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Zertifi zierung oder die Art und Weise, in der 

die Zertifi zierung von dem Verantwortlichen 

oder dem Auftragsverarbeiter umgesetzt wird 

oder wurde, nachgehen und diese Verfahren 

und Strukturen für betroffene Personen und die 

Öffentlichkeit transparent machen, und

e) zur Zufriedenheit der zuständigen Aufsichtsbe-

hörde nachgewiesen haben, dass ihre Aufgaben 

und Pfl ichten nicht zu einem Interessenkonfl ikt 

führen.

(3) Die Akkreditierung von Zertifi zierungsstellen nach 

den Absätzen 1 und 2 erfolgt anhand der Krite-

rien, die von der gemäß Artikel 55 oder 56 zustän-

digen Aufsichtsbehörde oder — gemäß Artikel 63 

— von dem Ausschuss genehmigt wurden. Im Fall 

einer Akkreditierung nach Absatz 1 Buchstabe b 

des vorliegenden Artikels ergänzen diese Anforde-

rungen diejenigen, die in der Verordnung (Erwä-

gungsgrund) Nr. 765/2008 und in den technischen 

Vorschriften, in denen die Methoden und Verfahren 

der Zertifi zierungsstellen beschrieben werden, 

vorgesehen sind.

(4) Die Zertifi zierungsstellen nach Absatz 1 sind unbe-

schadet der Verantwortung, die der Verantwortliche 

oder der Auftragsverarbeiter für die Einhaltung 

dieser Verordnung hat, für die angemessene Bewer-

tung, die der Zertifi zierung oder dem Widerruf 

einer Zertifi zierung zugrunde liegt, verantwortlich. 

Die Akkreditierung wird für eine Höchstdauer von 

fünf Jahren erteilt und kann unter denselben Bedin-

gungen verlängert werden, sofern die Zertifi zie-

rungsstelle die Anforderungen dieses Artikels erfüllt.

(5) Die Zertifi zierungsstellen nach Absatz 1 teilen den 

zuständigen Aufsichtsbehörden die Gründe für die 

Erteilung oder den Widerruf der beantragten Zerti-

fi zierung mit.

(6) Die Anforderungen nach Absatz 3 des vorliegenden 

Artikels und die Kriterien nach Artikel 42 Absatz 5 

werden von der Aufsichtsbehörde in leicht zugäng-

licher Form veröffentlicht. Die Aufsichtsbehörden 

übermitteln diese Anforderungen und Kriterien auch 

dem Ausschuss. Der Ausschuss nimmt alle Zertifi zie-

rungsverfahren und Datenschutzsiegel in ein Register 

auf und veröffentlicht sie in geeigneter Weise.

(7) Unbeschadet des Kapitels VIII widerruft die zustän-

dige Aufsichtsbehörde oder die nationale Akkre-

ditierungsstelle die Akkreditierung einer Zertifi zie-

rungsstelle nach Absatz 1, wenn die Vorausset-

zungen für die Akkreditierung nicht oder nicht mehr 

erfüllt sind oder wenn eine Zertifi zierungsstelle 

Maßnahmen ergreift, die nicht mit dieser Verord-

nung vereinbar sind.

(8) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß 

Artikel 92 delegierte Rechtsakte zu erlassen, um die 

Anforderungen festzulegen, die für die in Artikel 42 

Absatz 1 genannten datenschutzspezifi schen Zertifi -

zierungsverfahren zu berücksichtigen sind.

(9) Die Kommission kann Durchführungsrechtsakte 

erlassen, mit denen technische Standards für Zerti-

fi zierungsverfahren und Datenschutzsiegel und 

-prüfzeichen sowie Mechanismen zur Förderung 

und Anerkennung dieser Zertifi zierungsverfahren 

und Datenschutzsiegel und -prüfzeichen festgelegt 

werden. Diese Durchführungsrechtsakte werden 

gemäß dem in Artikel 93 Absatz 2 genannten Prüf-

verfahren erlassen.

KAPITEL V

Übermittlungen personenbezogener Daten an Dritt-
länder oder an internationale Organisationen

Artikel 44

Allgemeine Grundsätze der Datenübermittlung

[Erwägungsgründe 101-102]

Jedwede Übermittlung personenbezogener Daten, die 

bereits verarbeitet werden oder nach ihrer Übermitt-

lung an ein Drittland oder eine internationale Organi-

sation verarbeitet werden sollen, ist nur zulässig, wenn 

der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter die in 

diesem Kapitel niedergelegten Bedingungen einhalten 

und auch die sonstigen Bestimmungen dieser Verord-

nung eingehalten werden; dies gilt auch für die etwaige 

Weiterübermittlung personenbezogener Daten durch 

das betreffende Drittland oder die betreffende interna-

tionale Organisation an ein anderes Drittland oder eine 

andere internationale Organisation. Alle Bestimmungen 

dieses Kapitels sind anzuwenden, um sicherzustellen, 

dass das durch diese Verordnung gewährleistete Schutz-

niveau für natürliche Personen nicht untergraben wird.
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Artikel 45

Datenübermittlung auf der Grundlage eines 
Angemessenheitsbeschlusses

[Erwägungsgründe 103-107]

(1) Eine Übermittlung personenbezogener Daten an 

ein Drittland oder eine internationale Organisation 

darf vorgenommen werden, wenn die Kommission 

beschlossen hat, dass das betreffende Drittland, ein 

Gebiet oder ein oder mehrere spezifi sche Sektoren 

in diesem Drittland oder die betreffende internatio-

nale Organisation ein angemessenes Schutzniveau 

bietet. Eine solche Datenübermittlung bedarf keiner 

besonderen Genehmigung.

(2) Bei der Prüfung der Angemessenheit des gebotenen 

Schutzniveaus berücksichtigt die Kommission insbe-

sondere das Folgende:

a) die Rechtsstaatlichkeit, die Achtung der 

Menschenrechte und Grundfreiheiten, die in 

dem betreffenden Land bzw. bei der betref-

fenden internationalen Organisation geltenden 

einschlägigen Rechtsvorschriften sowohl allge-

meiner als auch sektoraler Art — auch in Bezug 

auf öffentliche Sicherheit, Verteidigung, natio-

nale Sicherheit und Strafrecht sowie Zugang 

der Behörden zu personenbezogenen Daten 

— sowie die Anwendung dieser Rechtsvor-

schriften, Datenschutzvorschriften, Berufsregeln 

und Sicherheitsvorschriften einschließlich der 

Vorschriften für die Weiterübermittlung perso-

nenbezogener Daten an ein anderes Drittland 

bzw. eine andere internationale Organisation, 

die Rechtsprechung sowie wirksame und durch-

setzbare Rechte der betroffenen Person und 

wirksame verwaltungsrechtliche und gerichtliche 

Rechtsbehelfe für betroffene Personen, deren 

personenbezogene Daten übermittelt werden,

b) die Existenz und die wirksame Funktionsweise 

einer oder mehrerer unabhängiger Aufsichts-

behörden in dem betreffenden Drittland oder 

denen eine internationale Organisation unter-

steht und die für die Einhaltung und Durchset-

zung der Datenschutzvorschriften, einschließlich 

angemessener Durchsetzungsbefugnisse, für 

die Unterstützung und Beratung der betroffenen 

Personen bei der Ausübung ihrer Rechte und für 

die Zusammenarbeit mit den Aufsichtsbehörden 

der Mitgliedstaaten zuständig sind, und

c) die von dem betreffenden Drittland bzw. der 

betreffenden internationalen Organisation 

eingegangenen internationalen Verpfl ichtungen 

oder andere Verpfl ichtungen, die sich aus rechts-

verbindlichen Übereinkünften oder Instrumenten 

sowie aus der Teilnahme des Drittlands oder 

der internationalen Organisation an multilate-

ralen oder regionalen Systemen insbesondere 

in Bezug auf den Schutz personenbezogener 

Daten ergeben.

(3) Nach der Beurteilung der Angemessenheit des 

Schutzniveaus kann die Kommission im Wege eines 

Durchführungsrechtsaktes beschließen, dass ein 

Drittland, ein Gebiet oder ein oder mehrere spezi-

fi sche Sektoren in einem Drittland oder eine inter-

nationale Organisation ein angemessenes Schutz-

niveau im Sinne des Absatzes 2 des vorliegenden 

Artikels bieten. In dem Durchführungsrechtsakt ist 

ein Mechanismus für eine regelmäßige Überprü-

fung, die mindestens alle vier Jahre erfolgt, vorzu-

sehen, bei der allen maßgeblichen Entwicklungen 

in dem Drittland oder bei der internationalen 

Organisation Rechnung getragen wird. Im Durch-

führungsrechtsakt werden der territoriale und der 

sektorale Anwendungsbereich sowie gegebenen-

falls die in Absatz 2 Buchstabe b des vorliegenden 

Artikels genannte Aufsichtsbehörde bzw. genannten 

Aufsichtsbehörden angegeben. Der Durchführungs-

rechtsakt wird gemäß dem in Artikel 93 Absatz 2 

genannten Prüfverfahren erlassen.

(4) Die Kommission überwacht fortlaufend die Entwick-

lungen in Drittländern und bei internationalen Orga-

nisationen, die die Wirkungsweise der nach Absatz 

3 des vorliegenden Artikels erlassenen Beschlüsse 

und der nach Artikel 25 Absatz 6 der Richtlinie 

95/46/Erwägungsgrund erlassenen Feststellungen 

beeinträchtigen könnten.

(5) Die Kommission widerruft, ändert oder setzt die 

in Absatz 3 des vorliegenden Artikels genannten 

Beschlüsse im Wege von Durchführungsrechts-

akten aus, soweit dies nötig ist und ohne rückwir-

kende Kraft, soweit entsprechende Informationen 

— insbesondere im Anschluss an die in Absatz 3 

des vorliegenden Artikels genannte Überprüfung 
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— dahingehend vorliegen, dass ein Drittland, ein 

Gebiet oder ein oder mehrere spezifi scher Sektor in 

einem Drittland oder eine internationale Organisa-

tion kein angemessenes Schutzniveau im Sinne des 

Absatzes 2 des vorliegenden Artikels mehr gewähr-

leistet. Diese Durchführungsrechtsakte werden 

gemäß dem Prüfverfahren nach Artikel 93 Absatz 

2 erlassen.

In hinreichend begründeten Fällen äußerster Dringlich-

keit erlässt die Kommission gemäß dem in Artikel 

93 Absatz 3 genannten Verfahren sofort geltende 

Durchführungsrechtsakte.

(6) Die Kommission nimmt Beratungen mit dem betref-

fenden Drittland bzw. der betreffenden internatio-

nalen Organisation auf, um Abhilfe für die Situation 

zu schaffen, die zu dem gemäß Absatz 5 erlas-

senen Beschluss geführt hat.

(7) Übermittlungen personenbezogener Daten an das 

betreffende Drittland, das Gebiet oder einen oder 

mehrere spezifi sche Sektoren in diesem Drittland 

oder an die betreffende internationale Organisa-

tion gemäß den Artikeln 46 bis 49 werden durch 

einen Beschluss nach Absatz 5 des vorliegenden 

Artikels nicht berührt.

(8) Die Kommission veröffentlicht im Amtsblatt der Euro-

päischen Union und auf ihrer Website eine Liste aller 

Drittländer beziehungsweise Gebiete und spezifi -

schen Sektoren in einem Drittland und aller interna-

tionalen Organisationen, für die sie durch Beschluss 

festgestellt hat, dass sie ein angemessenes Schutzni-

veau gewährleisten bzw. nicht mehr gewährleisten.

(9) Von der Kommission auf der Grundlage von Artikel 

25 Absatz 6 der Richtlinie 95/46/Erwägungsgrund 

erlassene Feststellungen bleiben so lange in Kraft, 

bis sie durch einen nach dem Prüfverfahren gemäß 

den Absätzen 3 oder 5 des vorliegenden Artikels 

erlassenen Beschluss der Kommission geändert, 

ersetzt oder aufgehoben werden.

Artikel 46

Datenübermittlung vorbehaltlich geeigneter Garantien

[Erwägungsgründe 108-109]

(1) Falls kein Beschluss nach Artikel 45 Absatz 

3 vorliegt, darf ein Verantwortlicher oder ein 

Auftragsverarbeiter personenbezogene Daten an 

ein Drittland oder eine internationale Organisation 

nur übermitteln, sofern der Verantwortliche oder 

der Auftragsverarbeiter geeignete Garantien vorge-

sehen hat und sofern den betroffenen Personen 

durchsetzbare Rechte und wirksame Rechtsbehelfe 

zur Verfügung stehen.

(2) Die in Absatz 1 genannten geeigneten Garantien 

können, ohne dass hierzu eine besondere Geneh-

migung einer Aufsichtsbehörde erforderlich wäre, 

bestehen in

a) einem rechtlich bindenden und durchsetzbaren 

Dokument zwischen den Behörden oder öffentli-

chen Stellen,

b) verbindlichen internen Datenschutzvorschriften 

gemäß Artikel 47,

c) Standarddatenschutzklauseln, die von der 

Kommission gemäß dem Prüfverfahren nach 

Artikel 93 Absatz 2 erlassen werden,

d) von einer Aufsichtsbehörde angenommenen 

Standarddatenschutzklauseln, die von der 

Kommission gemäß dem Prüfverfahren nach 

Artikel 93 Absatz 2 genehmigt wurden,

e) genehmigten Verhaltensregeln gemäß Artikel 40 

zusammen mit rechtsverbindlichen und durch-

setzbaren Verpfl ichtungen des Verantwortlichen 

oder des Auftragsverarbeiters in dem Drittland 

zur Anwendung der geeigneten Garantien, 

einschließlich in Bezug auf die Rechte der 

betroffenen Personen, oder

f) einem genehmigten Zertifi zierungsmechanismus 

gemäß Artikel 42 zusammen mit rechtsverbind-

lichen und durchsetzbaren Verpfl ichtungen des 

Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters 

in dem Drittland zur Anwendung der geeig-

neten Garantien, einschließlich in Bezug auf die 

Rechte der betroffenen Personen.

(3) Vorbehaltlich der Genehmigung durch die zustän-

dige Aufsichtsbehörde können die geeigneten 

Garantien gemäß Absatz 1 auch insbesondere 

bestehen in

a) Vertragsklauseln, die zwischen dem Verantwort-

lichen oder dem Auftragsverarbeiter und dem 

Verantwortlichen, dem Auftragsverarbeiter oder 

dem Empfänger der personenbezogenen Daten 

im Drittland oder der internationalen Organisa-

tion vereinbart wurden, oder
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b) Bestimmungen, die in Verwaltungsvereinba-

rungen zwischen Behörden oder öffentlichen 

Stellen aufzunehmen sind und durchsetzbare 

und wirksame Rechte für die betroffenen 

Personen einschließen.

(4) Die Aufsichtsbehörde wendet das Kohärenzver-

fahren nach Artikel 63 an, wenn ein Fall gemäß 

Absatz 3 des vorliegenden Artikels vorliegt.

(5) Von einem Mitgliedstaat oder einer Aufsichtsbe-

hörde auf der Grundlage von Artikel 26 Absatz 

2 der Richtlinie 95/46/Erwägungsgrund erteilte 

Genehmigungen bleiben so lange gültig, bis sie 

erforderlichenfalls von dieser Aufsichtsbehörde 

geändert, ersetzt oder aufgehoben werden. Von 

der Kommission auf der Grundlage von Artikel 26 

Absatz 4 der Richtlinie 95/46/Erwägungsgrund 

erlassene Feststellungen bleiben so lange in Kraft, 

bis sie erforderlichenfalls mit einem nach Absatz 2 

des vorliegenden Artikels erlassenen Beschluss der 

Kommission geändert, ersetzt oder aufgehoben 

werden.

Artikel 47

Verbindliche interne Datenschutzvorschriften

[Erwägungsgrund 110]

(1) Die zuständige Aufsichtsbehörde genehmigt gemäß 

dem Kohärenzverfahren nach Artikel 63 verbind-

liche interne Datenschutzvorschriften, sofern diese

a) rechtlich bindend sind, für alle betreffenden 

Mitglieder der Unternehmensgruppe oder einer 

Gruppe von Unternehmen, die eine gemein-

same Wirtschaftstätigkeit ausüben, gelten und 

von diesen Mitgliedern durchgesetzt werden, 

und dies auch für ihre Beschäftigten gilt,

b) den betroffenen Personen ausdrücklich durch-

setzbare Rechte in Bezug auf die Verarbeitung 

ihrer personenbezogenen Daten übertragen 

und

c) die in Absatz 2 festgelegten Anforderungen 

erfüllen.

(2) Die verbindlichen internen Datenschutzvorschriften 

nach Absatz 1 enthalten mindestens folgende 

Angaben:

a) Struktur und Kontaktdaten der Unternehmens-

gruppe oder Gruppe von Unternehmen, die 

eine gemeinsame Wirtschaftstätigkeit ausüben, 

und jedes ihrer Mitglieder;

b) die betreffenden Datenübermittlungen oder 

Reihen von Datenübermittlungen einschließlich 

der betreffenden Arten personenbezogener 

Daten, Art und Zweck der Datenverarbeitung, 

Art der betroffenen Personen und das betref-

fende Drittland beziehungsweise die betref-

fenden Drittländer;

c) interne und externe Rechtsverbindlichkeit der 

betreffenden internen Datenschutzvorschriften;

d) die Anwendung der allgemeinen Datenschutz-

grundsätze, insbesondere Zweckbindung, 

Datenminimierung, begrenzte Speicherfristen, 

Datenqualität, Datenschutz durch Technikgestal-

tung und durch datenschutzfreundliche Vorein-

stellungen, Rechtsgrundlage für die Verarbeitung, 

Verarbeitung besonderer Kategorien von perso-

nenbezogenen Daten, Maßnahmen zur Sicher-

stellung der Datensicherheit und Anforderungen 

für die Weiterübermittlung an nicht an diese 

internen Datenschutzvorschriften gebundene 

Stellen;

e) die Rechte der betroffenen Personen in Bezug 

auf die Verarbeitung und die diesen offenste-

henden Mittel zur Wahrnehmung dieser Rechte 

einschließlich des Rechts, nicht einer ausschließ-

lich auf einer automatisierten Verarbeitung — 

einschließlich Profi ling — beruhenden Entschei-

dung nach Artikel 22 unterworfen zu werden 

sowie des in Artikel 79 niedergelegten Rechts 

auf Beschwerde bei der zuständigen Aufsichts-

behörde beziehungsweise auf Einlegung eines 

Rechtsbehelfs bei den zuständigen Gerichten 

der Mitgliedstaaten und im Falle einer Verlet-

zung der verbindlichen internen Datenschutz-

vorschriften Wiedergutmachung und gegebe-

nenfalls Schadenersatz zu erhalten;

f) die von dem in einem Mitgliedstaat niederge-

lassenen Verantwortlichen oder Auftragsver-

arbeiter übernommene Haftung für etwaige 

Verstöße eines nicht in der Union niedergelas-

senen betreffenden Mitglieds der Unternehmens-

gruppe gegen die verbindlichen internen Daten-

schutzvorschriften; der Verantwortliche oder der 

Auftragsverarbeiter ist nur dann teilweise oder 
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vollständig von dieser Haftung befreit, wenn 

er nachweist, dass der Umstand, durch den 

der Schaden eingetreten ist, dem betreffenden 

Mitglied nicht zur Last gelegt werden kann;

g) die Art und Weise, wie die betroffenen Personen 

über die Bestimmungen der Artikel 13 und 14 

hinaus über die verbindlichen internen Daten-

schutzvorschriften und insbesondere über die 

unter den Buchstaben d, e und f dieses Absatzes 

genannten Aspekte informiert werden;

h) die Aufgaben jedes gemäß Artikel 37 benannten 

Datenschutzbeauftragten oder jeder anderen 

Person oder Einrichtung, die mit der Überwa-

chung der Einhaltung der verbindlichen internen 

Datenschutzvorschriften in der Unternehmens-

gruppe oder Gruppe von Unternehmen, die eine 

gemeinsame Wirtschaftstätigkeit ausüben, sowie 

mit der Überwachung der Schulungsmaßnahmen 

und dem Umgang mit Beschwerden befasst ist;

i) die Beschwerdeverfahren;

j) die innerhalb der Unternehmensgruppe oder 

Gruppe von Unternehmen, die eine gemein-

same Wirtschaftstätigkeit ausüben, bestehenden 

Verfahren zur Überprüfung der Einhaltung der 

verbindlichen internen Datenschutzvorschriften. 

Derartige Verfahren beinhalten Datenschutzüber-

prüfungen und Verfahren zur Gewährleistung 

von Abhilfemaßnahmen zum Schutz der Rechte 

der betroffenen Person. Die Ergebnisse derar-

tiger Überprüfungen sollten der in Buchstabe h 

genannten Person oder Einrichtung sowie dem 

Verwaltungsrat des herrschenden Unternehmens 

einer Unternehmensgruppe oder der Gruppe 

von Unternehmen, die eine gemeinsame Wirt-

schaftstätigkeit ausüben, mitgeteilt werden und 

sollten der zuständigen Aufsichtsbehörde auf 

Anfrage zur Verfügung gestellt werden;

k) die Verfahren für die Meldung und Erfassung 

von Änderungen der Vorschriften und ihre 

Meldung an die Aufsichtsbehörde;

l) die Verfahren für die Zusammenarbeit mit 

der Aufsichtsbehörde, die die Befolgung der 

Vorschriften durch sämtliche Mitglieder der Unter-

nehmensgruppe oder Gruppe von Unternehmen, 

die eine gemeinsame Wirtschaftstätigkeit 

ausüben, gewährleisten, insbesondere durch 

Offenlegung der Ergebnisse von Überprüfungen 

der unter Buchstabe j genannten Maßnahmen 

gegenüber der Aufsichtsbehörde;

m) die Meldeverfahren zur Unterrichtung der 

zuständigen Aufsichtsbehörde über jegliche 

für ein Mitglied der Unternehmensgruppe oder 

Gruppe von Unternehmen, die eine gemeinsame 

Wirtschaftstätigkeit ausüben, in einem Drittland 

geltenden rechtlichen Bestimmungen, die sich 

nachteilig auf die Garantien auswirken könnten, 

die die verbindlichen internen Datenschutzvor-

schriften bieten, und

n) geeignete Datenschutzschulungen für Personal 

mit ständigem oder regelmäßigem Zugang zu 

personenbezogenen Daten.

(3) Die Kommission kann das Format und die Verfahren 

für den Informationsaustausch über verbindliche 

interne Datenschutzvorschriften im Sinne des vorlie-

genden Artikels zwischen Verantwortlichen, Auftrags-

verarbeitern und Aufsichtsbehörden festlegen. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem Prüf-

verfahren nach Artikel 93 Absatz 2 erlassen.

Artikel 48

Nach dem Unionsrecht nicht zulässige Übermittlung oder 
Offenlegung

[Erwägungsgrund 115]

Jegliches Urteil eines Gerichts eines Drittlands und 

jegliche Entscheidung einer Verwaltungsbehörde eines 

Drittlands, mit denen von einem Verantwortlichen oder 

einem Auftragsverarbeiter die Übermittlung oder Offen-

legung personen  bezogener Daten verlangt wird, dürfen 

unbeschadet anderer Gründe für die Übermittlung gemäß 

diesem Kapitel jedenfalls nur dann anerkannt oder voll-

streckbar werden, wenn sie auf eine in Kraft befi ndliche 

internationale Übereinkunft wie etwa ein Rechtshilfeab-

kommen zwischen dem ersuchenden Drittland und der 

Union oder einem Mitgliedstaat gestützt sind.

Artikel 49

Ausnahmen für bestimmte Fälle

[Erwägungsgründe 111-114]

(1) Falls weder ein Angemessenheitsbeschluss nach 

Artikel 45 Absatz 3 vorliegt noch geeignete Garan-

tien nach Artikel 46, einschließlich verbindlicher 
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interner Datenschutzvorschriften, bestehen, ist eine 

Übermittlung oder eine Reihe von Übermittlungen 

personenbezogener Daten an ein Drittland oder an 

eine internationale Organisation nur unter einer der 

folgenden Bedingungen zulässig:

a) die betroffene Person hat in die vorgeschlagene 

Datenübermittlung ausdrücklich eingewilligt, 

nachdem sie über die für sie bestehenden mögli-

chen Risiken derartiger Datenübermittlungen 

ohne Vorliegen eines Angemessenheitsbe-

schlusses und ohne geeignete Garantien unter-

richtet wurde,

b) die Übermittlung ist für die Erfüllung eines 

Vertrags zwischen der betroffenen Person und 

dem Verantwortlichen oder zur Durchführung 

von vorvertraglichen Maßnahmen auf Antrag 

der betroffenen Person erforderlich,

c) die Übermittlung ist zum Abschluss oder zur 

Erfüllung eines im Interesse der betroffenen 

Person von dem Verantwortlichen mit einer 

anderen natürlichen oder juristischen Person 

geschlossenen Vertrags erforderlich,

d) die Übermittlung ist aus wichtigen Gründen des 

öffentlichen Interesses notwendig,

e) die Übermittlung ist zur Geltendmachung, 

Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprü-

chen erforderlich,

f) die Übermittlung ist zum Schutz lebenswichtiger 

Interessen der betroffenen Person oder anderer 

Personen erforderlich, sofern die betroffene 

Person aus physischen oder rechtlichen Gründen 

außerstande ist, ihre Einwilligung zu geben,

g) die Übermittlung erfolgt aus einem Register, 

das gemäß dem Recht der Union oder der 

Mitgliedstaaten zur Information der Öffentlich-

keit bestimmt ist und entweder der gesamten 

Öffentlichkeit oder allen Personen, die ein 

berechtigtes Interesse nachweisen können, zur 

Einsichtnahme offensteht, aber nur soweit die im 

Recht der Union oder der Mitgliedstaaten fest-

gelegten Voraussetzungen für die Einsichtnahme 

im Einzelfall gegeben sind.

Falls die Übermittlung nicht auf eine Bestimmung der 

Artikel 45 oder 46 — einschließlich der verbindlichen 

internen Datenschutzvorschriften — gestützt werden 

könnte und keine der Ausnahmen für einen bestimmten 

Fall gemäß dem ersten Unterabsatz anwendbar ist, darf 

eine Übermittlung an ein Drittland oder eine internatio-

nale Organisation nur dann erfolgen, wenn die Über-

mittlung nicht wiederholt erfolgt, nur eine begrenzte 

Zahl von betroffenen Personen betrifft, für die Wahrung 

der zwingenden berechtigten Interessen des Verant-

wortlichen erforderlich ist, sofern die Interessen oder 

die Rechte und Freiheiten der betroffenen Person nicht 

überwiegen, und der Verantwortliche alle Umstände 

der Datenübermittlung beurteilt und auf der Grundlage 

dieser Beurteilung geeignete Garantien in Bezug auf 

den Schutz personenbezogener Daten vorgesehen hat. 

Der Verantwortliche setzt die Aufsichtsbehörde von der 

Übermittlung in Kenntnis. Der Verantwortliche unter-

richtet die betroffene Person über die Übermittlung und 

seine zwingenden berechtigten Interessen; dies erfolgt 

zusätzlich zu den der betroffenen Person nach den Arti-

keln 13 und 14 mitgeteilten Informationen.

(2) Datenübermittlungen gemäß Absatz 1 Unterabsatz 

1 Buchstabe g dürfen nicht die Gesamtheit oder 

ganze Kategorien der im Register enthaltenen perso-

nenbezogenen Daten umfassen. Wenn das Register 

der Einsichtnahme durch Personen mit berechtigtem 

Interesse dient, darf die Übermittlung nur auf Anfrage 

dieser Personen oder nur dann erfolgen, wenn diese 

Personen die Adressaten der Übermittlung sind.

(3) Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstaben a, b und c und 

sowie Absatz 1 Unterabsatz 2 gelten nicht für Tätig-

keiten, die Behörden in Ausübung ihrer hoheitlichen 

Befugnisse durchführen.

(4) Das öffentliche Interesse im Sinne des Absatzes 1 

Unterabsatz 1 Buchstabe d muss im Unionsrecht 

oder im Recht des Mitgliedstaats, dem der Verant-

wortliche unterliegt, anerkannt sein.

(5) Liegt kein Angemessenheitsbeschluss vor, so können 

im Unionsrecht oder im Recht der Mitgliedstaaten 

aus wichtigen Gründen des öffentlichen Interesses 

ausdrücklich Beschränkungen der Übermittlung 

bestimmter Kategorien von personenbezogenen 

Daten an Drittländer oder internationale Organi-

sationen vorgesehen werden. Die Mitgliedstaaten 

teilen der Kommission derartige Bestimmungen mit.

(6) Der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter 

erfasst die von ihm vorgenommene Beurteilung 

sowie die angemessenen Garantien im Sinne des 

Das Datenschutzrecht
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Absatzes 1 Unterabsatz 2 des vorliegenden Arti-

kels in der Dokumentation gemäß Artikel 30.

Artikel 50

Internationale Zusammenarbeit zum Schutz personenbe-
zogener Daten

[Erwägungsgrund 116]

In Bezug auf Drittländer und internationale Organisati-

onen treffen die Kommission und die Aufsichtsbehörden 

geeignete Maßnahmen zur

a) Entwicklung von Mechanismen der internationalen 

Zusammenarbeit, durch die die wirksame Durchset-

zung von Rechtsvorschriften zum Schutz personenbe-

zogener Daten erleichtert wird,

b) gegenseitigen Leistung internationaler Amtshilfe bei 

der Durchsetzung von Rechtsvorschriften zum Schutz 

personenbezogener Daten, unter anderem durch 

Meldungen, Beschwerdeverweisungen, Amtshilfe bei 

Untersuchungen und Informationsaustausch, sofern 

geeignete Garantien für den Schutz personenbezo-

gener Daten und anderer Grundrechte und Grund-

freiheiten bestehen,

c) Einbindung maßgeblicher Interessenträger in Diskus-

sionen und Tätigkeiten, die zum Ausbau der interna-

tionalen Zusammenarbeit bei der Durchsetzung von 

Rechtsvorschriften zum Schutz personenbezogener 

Daten dienen,

d) Förderung des Austauschs und der Dokumentation 

von Rechtsvorschriften und Praktiken zum Schutz 

personenbezogener Daten einschließlich Zuständig-

keitskonfl ikten mit Drittländern.

KAPITEL VI

Unabhängige Aufsichtsbehörden

Abschnitt 1

Unabhängigkeit Artikel 51 Aufsichtsbehörde

[Erwägungsgrund 117)

(1) Jeder Mitgliedstaat sieht vor, dass eine oder mehrere 

unabhängige Behörden für die Überwachung der 

Anwendung dieser Verordnung zuständig sind, 

damit die Grundrechte und Grundfreiheiten natür-

licher Personen bei der Verarbeitung geschützt 

werden und der freie Verkehr personenbezogener 

Daten in der Union erleichtert wird (im Folgenden 

„Aufsichtsbehörde“).

(2) Jede Aufsichtsbehörde leistet einen Beitrag zur 

einheitlichen Anwendung dieser Verordnung in 

der gesamten Union. Zu diesem Zweck arbeiten 

die Aufsichtsbehörden untereinander sowie mit der 

Kommission gemäß Kapitel VII zusammen.

(3) Gibt es in einem Mitgliedstaat mehr als eine Aufsichts-

behörde, so bestimmt dieser Mitgliedstaat die 

Aufsichtsbehörde, die diese Behörden im Ausschuss 

vertritt, und führt ein Verfahren ein, mit dem sicherge-

stellt wird, dass die anderen Behörden die Regeln für 

das Kohärenzverfahren nach Artikel 63 einhalten.

(4) Jeder Mitgliedstaat teilt der Kommission bis spätes-

tens 25. Mai 2018 die Rechtsvorschriften, die er 

aufgrund dieses Kapitels erlässt, sowie unverzüglich 

alle folgenden Änderungen dieser Vorschriften mit.

Artikel 52

Unabhängigkeit

[Erwägungsgründe 118-120]

(1) Jede Aufsichtsbehörde handelt bei der Erfüllung 

ihrer Aufgaben und bei der Ausübung ihrer Befug-

nisse gemäß dieser Verordnung völlig unabhängig.

(2) Das Mitglied oder die Mitglieder jeder Aufsichtsbe-

hörde unterliegen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben 

und der Ausübung ihrer Befugnisse gemäß dieser 

Verordnung weder direkter noch indirekter Beein-

fl ussung von außen und ersuchen weder um 

Weisung noch nehmen sie Weisungen entgegen.

(3) Das Mitglied oder die Mitglieder der Aufsichts-

behörde sehen von allen mit den Aufgaben ihres 

Amtes nicht zu vereinbarenden Handlungen ab 

und üben während ihrer Amtszeit keine andere mit 

ihrem Amt nicht zu vereinbarende entgeltliche oder 

unentgeltliche Tätigkeit aus.

(4) Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, dass jede Aufsichts-

behörde mit den personellen, technischen und 

fi nanziellen Ressourcen, Räumlichkeiten und Infra-

strukturen ausgestattet wird, die sie benötigt, um 

ihre Aufgaben und Befugnisse auch im Rahmen 

der Amtshilfe, Zusammenarbeit und Mitwirkung im 

Ausschuss effektiv wahrnehmen zu können.

(5) Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, dass jede Aufsichts-

behörde ihr eigenes Personal auswählt und hat, 
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das ausschließlich der Leitung des Mitglieds oder 

der Mitglieder der betreffenden Aufsichtsbehörde 

untersteht.

(6) Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, dass jede Aufsichts-

behörde einer Finanzkontrolle unterliegt, die ihre 

Unabhängigkeit nicht beeinträchtigt und dass sie 

über eigene, öffentliche, jährliche Haushaltspläne 

verfügt, die Teil des gesamten Staatshaushalts oder 

nationalen Haushalts sein können.

Artikel 53

Allgemeine Bedingungen für die Mitglieder der 
Aufsichtsbehörde

[Erwägungsgrund 121]

(1) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass jedes Mitglied 

ihrer Aufsichtsbehörden im Wege eines transpa-

renten Verfahrens ernannt wird, und zwar

— vom Parlament,

— von der Regierung,

— vom Staatsoberhaupt oder

— von einer unabhängigen Stelle, die nach dem 

Recht des Mitgliedstaats mit der Ernennung 

betraut wird.

(2) Jedes Mitglied muss über die für die Erfüllung seiner 

Aufgaben und Ausübung seiner Befugnisse erfor-

derliche Qualifi kation, Erfahrung und Sachkunde 

insbesondere im Bereich des Schutzes personenbe-

zogener Daten verfügen.

(3) Das Amt eines Mitglieds endet mit Ablauf der 

Amtszeit, mit seinem Rücktritt oder verpfl ichtender 

Versetzung in den Ruhestand gemäß dem Recht des 

betroffenen Mitgliedstaats.

(4) Ein Mitglied wird seines Amtes nur enthoben, wenn 

es eine schwere Verfehlung begangen hat oder 

die Voraussetzungen für die Wahrnehmung seiner 

Aufgaben nicht mehr erfüllt.

Artikel 54

Errichtung der Aufsichtsbehörde

(1) Jeder Mitgliedstaat sieht durch Rechtsvorschriften 

Folgendes vor:

a) die Errichtung jeder Aufsichtsbehörde;

b) die erforderlichen Qualifi kationen und sons-

tigen Voraussetzungen für die Ernennung zum 

Mitglied jeder Aufsichtsbehörde;

c) die Vorschriften und Verfahren für die Ernen-

nung des Mitglieds oder der Mitglieder jeder 

Aufsichtsbehörde;

d) die Amtszeit des Mitglieds oder der Mitglieder 

jeder Aufsichtsbehörde von mindestens vier 

Jahren; dies gilt nicht für die erste Amtszeit nach 

24. Mai 2016, die für einen Teil der Mitglieder 

kürzer sein kann, wenn eine zeitlich versetzte 

Ernennung zur Wahrung der Unabhängigkeit 

der Aufsichtsbehörde notwendig ist;

e) die Frage, ob und — wenn ja — wie oft das 

Mitglied oder die Mitglieder jeder Aufsichtsbe-

hörde wiederernannt werden können;

f) die Bedingungen im Hinblick auf die Pfl ichten 

des Mitglieds oder der Mitglieder und der 

Bediensteten jeder Aufsichtsbehörde, die 

Verbote von Handlungen, berufl ichen Tätig-

keiten und Vergütungen während und nach der 

Amtszeit, die mit diesen Pfl ichten unvereinbar 

sind, und die Regeln für die Beendigung des 

Beschäftigungsverhältnisses.

(2) Das Mitglied oder die Mitglieder und die Bediens-

teten jeder Aufsichtsbehörde sind gemäß dem Unions-

recht oder dem Recht der Mitgliedstaaten sowohl 

während ihrer Amts- beziehungsweise Dienstzeit 

als auch nach deren Beendigung verpfl ichtet, über 

alle vertraulichen Informationen, die ihnen bei der 

Wahrnehmung ihrer Aufgaben oder der Ausübung 

ihrer Befugnisse bekannt geworden sind, Verschwie-

genheit zu wahren. Während dieser Amts- bezie-

hungsweise Dienstzeit gilt diese Verschwiegenheits-

pfl icht insbesondere für die von natürlichen Personen 

gemeldeten Verstößen gegen diese Verordnung.

Abschnitt 2

Zuständigkeit, Aufgaben und Befugnisse 

Artikel 55

Zuständigkeit

[Erwägungsgründe 122-123]

(1) Jede Aufsichtsbehörde ist für die Erfüllung der 

Aufgaben und die Ausübung der Befugnisse, die 

ihr mit dieser Verordnung übertragen wurden, im 

Hoheitsgebiet ihres eigenen Mitgliedstaats zuständig.

(2) Erfolgt die Verarbeitung durch Behörden oder 

private Stellen auf der Grundlage von Artikel 6 

Das Datenschutzrecht
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Absatz 1 Buchstabe c oder e, so ist die Aufsichtsbe-

hörde des betroffenen Mitgliedstaats zuständig. In 

diesem Fall fi ndet Artikel 56 keine Anwendung.

(3) Die Aufsichtsbehörden sind nicht zuständig für die 

Aufsicht über die von Gerichten im Rahmen ihrer justi-

ziellen Tätigkeit vorgenommenen Verarbeitungen.

Artikel 56

Zuständigkeit der federführenden Aufsichtsbehörde

[Erwägungsgründe 124-131]

(1) Unbeschadet des Artikels 55 ist die Aufsichtsbe-

hörde der Hauptniederlassung oder der einzigen 

Niederlassung des Verantwortlichen oder des 

Auftragsverarbeiters gemäß dem Verfahren nach 

Artikel 60 die zuständige federführende Aufsichts-

behörde für die von diesem Verantwortlichen 

oder diesem Auftragsverarbeiter durchgeführte 

grenzüber  schreitende Verarbeitung.

(2) Abweichend von Absatz 1 ist jede Aufsichtsbehörde 

dafür zuständig, sich mit einer bei ihr eingereichten 

Beschwerde oder einem etwaigen Verstoß gegen 

diese Verordnung zu befassen, wenn der Gegen-

stand nur mit einer Niederlassung in ihrem Mitglied-

staat zusammenhängt oder betroffene Personen nur 

ihres Mitgliedstaats erheblich beeinträchtigt.

(3) In den in Absatz 2 des vorliegenden Artikels 

genannten Fällen unterrichtet die Aufsichtsbehörde 

unverzüglich die federführende Aufsichtsbehörde 

über diese Angelegenheit. Innerhalb einer Frist von 

drei Wochen nach der Unterrichtung entscheidet 

die federführende Aufsichtsbehörde, ob sie sich 

mit dem Fall gemäß dem Verfahren nach Artikel 

60 befasst oder nicht, wobei sie berücksichtigt, ob 

der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter 

in dem Mitgliedstaat, dessen Aufsichtsbehörde sie 

unterrichtet hat, eine Niederlassung hat oder nicht.

(4) Entscheidet die federführende Aufsichtsbehörde, 

sich mit dem Fall zu befassen, so fi ndet das Verfahren 

nach Artikel 60 Anwendung. Die Aufsichtsbehörde, 

die die federführende Aufsichtsbehörde unterrichtet 

hat, kann dieser einen Beschlussentwurf vorlegen. 

Die federführende Aufsichtsbehörde trägt diesem 

Entwurf bei der Ausarbeitung des Beschlussentwurfs 

nach Artikel 60 Absatz 3 weitestgehend Rechnung.

(5) Entscheidet die federführende Aufsichtsbehörde, 

sich mit dem Fall nicht selbst zu befassen, so 

befasst die Aufsichtsbehörde, die die federführende 

Aufsichtsbehörde unterrichtet hat, sich mit dem Fall 

gemäß den Artikeln 61 und 62.

(6) Die federführende Aufsichtsbehörde ist der einzige 

Ansprechpartner der Verantwortlichen oder der 

Auftragsverarbeiter für Fragen der von diesem 

Verantwortlichen oder diesem Auftragsverarbeiter 

durchgeführten grenzüberschreitenden Verarbeitung.

Artikel 57

Aufgaben

[Erwägungsgründe 132-134]

(1) Unbeschadet anderer in dieser Verordnung darge-

legter Aufgaben muss jede Aufsichtsbehörde in 

ihrem Hoheitsgebiet

a) die Anwendung dieser Verordnung überwachen 

und durchsetzen;

b) die Öffentlichkeit für die Risiken, Vorschriften, 

Garantien und Rechte im Zusammenhang mit 

der Verarbeitung sensibilisieren und sie darüber 

aufklären. Besondere Beachtung fi nden dabei 

spezifi sche Maßnahmen für Kinder;

c) im Einklang mit dem Recht des Mitgliedsstaats 

das nationale Parlament, die Regierung und 

andere Einrichtungen und Gremien über legisla-

tive und administrative Maßnahmen zum Schutz 

der Rechte und Freiheiten natürlicher Personen 

in Bezug auf die Verarbeitung beraten;

d) die Verantwortlichen und die Auftragsverar-

beiter für die ihnen aus dieser Verordnung 

entstehenden Pfl ichten sensibilisieren;

e) auf Anfrage jeder betroffenen Person Informati-

onen über die Ausübung ihrer Rechte aufgrund 

dieser Verordnung zur Verfügung stellen und 

gegebenenfalls zu diesem Zweck mit den 

Aufsichtsbehörden in anderen Mitgliedstaaten 

zusammenarbeiten;

f) sich mit Beschwerden einer betroffenen Person 

oder Beschwerden einer Stelle, einer Organi-

sation oder eines Verbandes gemäß Artikel 80 

befassen, den Gegenstand der Beschwerde in 

angemessenem Umfang untersuchen und den 

Beschwerdeführer innerhalb einer angemessenen 

Frist über den Fortgang und das Ergebnis der 

Untersuchung unterrichten, insbesondere, wenn 

 aus ArbeitnehmerInnen-Sicht

Grundlagen_Broschüre_A4_4c_DSGVO_2019_ped_.indd   73Grundlagen_Broschüre_A4_4c_DSGVO_2019_ped_.indd   73 17.04.2019   08:45:3917.04.2019   08:45:39



74

eine weitere Untersuchung oder Koordinierung mit 

einer anderen Aufsichtsbehörde notwendig ist;

g) mit anderen Aufsichtsbehörden zusammen-

arbeiten, auch durch Informationsaustausch, 

und ihnen Amtshilfe leisten, um die einheitliche 

Anwendung und Durchsetzung dieser Verord-

nung zu gewährleisten;

h) Untersuchungen über die Anwendung dieser 

Verordnung durchführen, auch auf der Grund-

lage von Informationen einer anderen Aufsichts-

behörde oder einer anderen Behörde;

i) maßgebliche Entwicklungen verfolgen, soweit 

sie sich auf den Schutz personenbezogener 

Daten auswirken, insbesondere die Entwicklung 

der Informations- und Kommunikationstechno-

logie und der Geschäftspraktiken;

j) Standardvertragsklauseln im Sinne des Artikels 

28 Absatz 8 und des Artikels 46 Absatz 2 Buch-

stabe d festlegen;

k) eine Liste der Verarbeitungsarten erstellen und 

führen, für die gemäß Artikel 35 Absatz 4 eine 

Datenschutz-Folgenabschätzung durchzuführen 

ist;

l) Beratung in Bezug auf die in Artikel 36 Absatz 

2 genannten Verarbeitungsvorgänge leisten;

m) die Ausarbeitung von Verhaltensregeln gemäß 

Artikel 40 Absatz 1 fördern und zu diesen 

Verhaltensregeln, die ausreichende Garantien 

im Sinne des Artikels 40 Absatz 5 bieten müssen, 

Stellungnahmen abgeben und sie billigen;

n) die Einführung von Datenschutzzertifi zierungs-

mechanismen und von Datenschutzsiegeln und 

-prüfzeichen nach Artikel 42 Absatz 1 anregen 

und Zertifi zierungskriterien nach Artikel 42 

Absatz 5 billigen;

o) gegebenenfalls die nach Artikel 42 Absatz 7 

erteilten Zertifi zierungen regelmäßig überprüfen;

p) die Kriterien für die Akkreditierung einer Stelle 

für die Überwachung der Einhaltung der Verhal-

tensregeln gemäß Artikel 41 und einer Zertifi -

zierungsstelle gemäß Artikel 43 abfassen und 

veröffentlichen;

q) die Akkreditierung einer Stelle für die Über-

wachung der Einhaltung der Verhaltensregeln 

gemäß Artikel 41 und einer Zertifi zierungsstelle 

gemäß Artikel 43 vornehmen;

r) Vertragsklauseln und Bestimmungen im Sinne 

des Artikels 46 Absatz 3 genehmigen;

s) verbindliche interne Vorschriften gemäß Artikel 

47 genehmigen;

t) Beiträge zur Tätigkeit des Ausschusses leisten;

u) interne Verzeichnisse über Verstöße gegen 

diese Verordnung und gemäß Artikel 58 Absatz 

2 ergriffene Maßnahmen und

v) jede sonstige Aufgabe im Zusammenhang mit 

dem Schutz personenbezogener Daten erfüllen.

(2) Jede Aufsichtsbehörde erleichtert das Einreichen von 

in Absatz 1 Buchstabe f genannten Beschwerden 

durch Maßnahmen wie etwa die Bereitstellung 

eines Beschwerdeformulars, das auch elektronisch 

ausgefüllt werden kann, ohne dass andere Kommu-

nikationsmittel ausgeschlossen werden.

(3) Die Erfüllung der Aufgaben jeder Aufsichtsbehörde 

ist für die betroffene Person und gegebenenfalls für 

den Datenschutzbeauftragten unentgeltlich.

(4) Bei offenkundig unbegründeten oder — insbe-

sondere im Fall von häufi ger Wiederholung — 

exzessiven Anfragen kann die Aufsichtsbehörde 

eine angemessene Gebühr auf der Grundlage der 

Verwaltungskosten verlangen oder sich weigern, 

aufgrund der Anfrage tätig zu werden. In diesem 

Fall trägt die Aufsichtsbehörde die Beweislast für 

den offenkundig unbegründeten oder exzessiven 

Charakter der Anfrage.

Artikel 58

Befugnisse

[Erwägungsgrund 129]

(1) Jede Aufsichtsbehörde verfügt über sämtliche 

folgenden Untersuchungsbefugnisse, die es ihr 

gestatten,

a) den Verantwortlichen, den Auftragsverarbeiter 

und gegebenenfalls den Vertreter des Verantwort-

lichen oder des Auftragsverarbeiters anzuweisen, 

alle Informationen bereitzustellen, die für die Erfül-

lung ihrer Aufgaben erforderlich sind,

b) Untersuchungen in Form von Datenschutzüber-

prüfungen durchzuführen,

Das Datenschutzrecht
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c) eine Überprüfung der nach Artikel 42 Absatz 7 

erteilten Zertifi zierungen durchzuführen,

d) den Verantwortlichen oder den Auftragsverar-

beiter auf einen vermeintlichen Verstoß gegen 

diese Verordnung hinzuweisen,

e) von dem Verantwortlichen und dem Auftragsver-

arbeiter Zugang zu allen personenbezogenen 

Daten und Informationen, die zur Erfüllung ihrer 

Aufgaben notwendig sind, zu erhalten,

f) gemäß dem Verfahrensrecht der Union oder dem 

Verfahrensrecht des Mitgliedstaats Zugang zu den 

Geschäftsräumen, einschließlich aller Datenver-

arbeitungsanlagen und -geräte, des Verantwortli-

chen und des Auftragsverarbeiters zu erhalten.

(2) Jede Aufsichtsbehörde verfügt über sämtliche 

folgenden Abhilfebefugnisse, die es ihr gestatten,

a) einen Verantwortlichen oder einen Auftragsver-

arbeiter zu warnen, dass beabsichtigte Verar-

beitungsvorgänge voraussichtlich gegen diese 

Verordnung verstoßen,

b) einen Verantwortlichen oder einen Auftrags-

verarbeiter zu verwarnen, wenn er mit Verar-

beitungsvorgängen gegen diese Verordnung 

verstoßen hat,

c) den Verantwortlichen oder den Auftragsverar-

beiter anzuweisen, den Anträgen der betrof-

fenen Person auf Ausübung der ihr nach dieser 

Verordnung zustehenden Rechte zu entsprechen,

d) den Verantwortlichen oder den Auftragsver-

arbeiter anzuweisen, Verarbeitungsvorgänge 

gegebenenfalls auf bestimmte Weise und inner-

halb eines bestimmten Zeitraums in Einklang mit 

dieser Verordnung zu bringen,

e) den Verantwortlichen anzuweisen, die von einer 

Verletzung des Schutzes personenbezogener 

Daten betroffenen Person entsprechend zu 

benachrichtigen,

f) eine vorübergehende oder endgültige Beschrän-

kung der Verarbeitung, einschließlich eines 

Verbots, zu verhängen,

g) die Berichtigung oder Löschung von personen-

bezogenen Daten oder die Einschränkung der 

Verarbeitung gemäß den Artikeln 16, 17 und 

18 und die Unterrichtung der Empfänger, an die 

diese personenbezogenen Daten gemäß Artikel 

17 Absatz 2 und Artikel 19 offengelegt wurden, 

über solche Maßnahmen anzuordnen,

h) eine Zertifi zierung zu widerrufen oder die 

Zertifi zierungsstelle anzuweisen, eine gemäß 

den Artikel 42 und 43 erteilte Zertifi zierung zu 

widerrufen, oder die Zertifi zierungsstelle anzu-

weisen, keine Zertifi zierung zu erteilen, wenn 

die Voraussetzungen für die Zertifi zierung nicht 

oder nicht mehr erfüllt werden,

i) eine Geldbuße gemäß Artikel 83 zu verhängen, 

zusätzlich zu oder anstelle von in diesem 

Absatz genannten Maßnahmen, je nach den 

Umständen des Einzelfalls,

j) die Aussetzung der Übermittlung von Daten an 

einen Empfänger in einem Drittland oder an 

eine internationale Organisation anzuordnen.

(3) Jede Aufsichtsbehörde verfügt über sämtliche 

folgenden Genehmigungsbefugnisse und bera-

tenden Befugnisse, die es ihr gestatten,

a) gemäß dem Verfahren der vorherigen Konsultation 

nach Artikel 36 den Verantwortlichen zu beraten,

b) zu allen Fragen, die im Zusammenhang mit 

dem Schutz personenbezogener Daten stehen, 

von sich aus oder auf Anfrage Stellungnahmen 

an das nationale Parlament, die Regierung des 

Mitgliedstaats oder im Einklang mit dem Recht 

des Mitgliedstaats an sonstige Einrichtungen und 

Stellen sowie an die Öffentlichkeit zu richten,

c) die Verarbeitung gemäß Artikel 36 Absatz 5 zu 

genehmigen, falls im Recht des Mitgliedstaats eine 

derartige vorherige Genehmigung verlangt wird,

d) eine Stellungnahme abzugeben und Entwürfe 

von Verhaltensregeln gemäß Artikel 40 Absatz 

5 zu billigen,

e) Zertifi zierungsstellen gemäß Artikel 43 zu 

akkreditieren,

f) im Einklang mit Artikel 42 Absatz 5 Zertifi zie-

rungen zu erteilen und Kriterien für die Zertifi -

zierung zu billigen,

g) Standarddatenschutzklauseln nach Artikel 28 

Absatz 8 und Artikel 46 Absatz 2 Buchstabe d 

festzulegen,
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h) Vertragsklauseln gemäß Artikel 46 Absatz 3 

Buchstabe a zu genehmigen,

i) Verwaltungsvereinbarungen gemäß Artikel 46 

Absatz 3 Buchstabe b zu genehmigen

j) verbindliche interne Vorschriften gemäß Artikel 

47 zu genehmigen.

(4) Die Ausübung der der Aufsichtsbehörde gemäß 

diesem Artikel übertragenen Befugnisse erfolgt vorbe-

haltlich geeigneter Garantien einschließlich wirksamer 

gerichtlicher Rechtsbehelfe und ordnungsgemäßer 

Verfahren gemäß dem Unionsrecht und dem Recht 

des Mitgliedstaats im Einklang mit der Charta.

(5) Jeder Mitgliedstaat sieht durch Rechtsvorschriften 

vor, dass seine Aufsichtsbehörde befugt ist, Verstöße 

gegen diese Verordnung den Justizbehörden zur 

Kenntnis zu bringen und gegebenenfalls die Einlei-

tung eines gerichtlichen Verfahrens zu betreiben 

oder sich sonst daran zu beteiligen, um die Bestim-

mungen dieser Verordnung durchzusetzen.

(6) Jeder Mitgliedstaat kann durch Rechtsvorschriften 

vorsehen, dass seine Aufsichtsbehörde neben den 

in den Absätzen 1, 2 und 3 aufgeführten Befug-

nissen über zusätzliche Befugnisse verfügt. Die 

Ausübung dieser Befugnisse darf nicht die effektive 

Durchführung des Kapitels VII beeinträchtigen.

Artikel 59

Tätigkeitsbericht

Jede Aufsichtsbehörde erstellt einen Jahresbericht über 

ihre Tätigkeit, der eine Liste der Arten der gemeldeten 

Verstöße und der Arten der getroffenen Maßnahmen 

nach Artikel 58 Absatz 2 enthalten kann. Diese Berichte 

werden dem nationalen Parlament, der Regierung und 

anderen nach dem Recht der Mitgliedstaaten bestimmten 

Behörden übermittelt. Sie werden der Öffentlichkeit, der 

Kommission und dem Ausschuss zugänglich gemacht.

KAPITEL VII (Zusammenarbeit und Kohärenz) wurde 

aus Platzgründen weggelassen und ist im Internet zu 

fi nden (siehe Seite 31).

KAPITEL VIII

Rechtsbehelfe, Haftung und Sanktionen

Artikel 77

Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde

[Erwägungsgründe 141]

(1) Jede betroffene Person hat unbeschadet eines 

anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gericht-

lichen Rechtsbehelfs das Recht auf Beschwerde 

bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem 

Mitgliedstaat ihres Aufenthaltsorts, ihres Arbeits-

platzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes, 

wenn die betroffene Person der Ansicht ist, dass die 

Verarbeitung der sie betreffenden personenbezo-

genen Daten gegen diese Verordnung verstößt.

(2) Die Aufsichtsbehörde, bei der die Beschwerde 

eingereicht wurde, unterrichtet den Beschwer-

deführer über den Stand und die Ergebnisse der 

Beschwerde einschließlich der Möglichkeit eines 

gerichtlichen Rechtsbehelfs nach Artikel 78.

Artikel 78

Recht auf wirksamen gerichtlichen Rechtsbehelf gegen 
eine Aufsichtsbehörde

[Erwägungsgründe 143-144]

(1) Jede natürliche oder juristische Person hat unbe-

schadet eines anderweitigen verwaltungsrechtli-

chen oder außergerichtlichen Rechtsbehelfs das 

Recht auf einen wirksamen gerichtlichen Rechtsbe-

helf gegen einen sie betreffenden rechtsverbindli-

chen Beschluss einer Aufsichtsbehörde.

(2) Jede betroffene Person hat unbeschadet eines ander-

weitigen verwaltungsrechtlichen oder außergericht-

lichen Rechtbehelfs das Recht auf einen wirksamen 

gerichtlichen Rechtsbehelf, wenn die nach den Arti-

keln 55 und 56 zuständige Aufsichtsbehörde sich 

nicht mit einer Beschwerde befasst oder die betrof-

fene Person nicht innerhalb von drei Monaten über 

den Stand oder das Ergebnis der gemäß Artikel 77 

erhobenen Beschwerde in Kenntnis gesetzt hat.

(3) Für Verfahren gegen eine Aufsichtsbehörde sind die 

Gerichte des Mitgliedstaats zuständig, in dem die 

Aufsichtsbehörde ihren Sitz hat.

(4) Kommt es zu einem Verfahren gegen den Beschluss 

einer Aufsichtsbehörde, dem eine Stellungnahme 

oder ein Beschluss des Ausschusses im Rahmen des 
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Kohärenzverfahrens vorangegangen ist, so leitet 

die Aufsichtsbehörde diese Stellungnahme oder 

diesen Beschluss dem Gericht zu.

Artikel 79

Recht auf wirksamen gerichtlichen Rechtsbehelf gegen 
Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter

[Erwägungsgrund 145]

(1) Jede betroffene Person hat unbeschadet eines 

verfügbaren verwaltungsrechtlichen oder außerge-

richtlichen Rechtsbehelfs einschließlich des Rechts 

auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde gemäß 

Artikel 77 das Recht auf einen wirksamen gerichtli-

chen Rechtsbehelf, wenn sie der Ansicht ist, dass die 

ihr aufgrund dieser Verordnung zustehenden Rechte 

infolge einer nicht im Einklang mit dieser Verordnung 

stehenden Verarbeitung ihrer personenbezogenen 

Daten verletzt wurden.

(2) Für Klagen gegen einen Verantwortlichen oder 

gegen einen Auftragsverarbeiter sind die Gerichte 

des Mitgliedstaats zuständig, in dem der Verant-

wortliche oder der Auftragsverarbeiter eine Nieder-

lassung hat. Wahlweise können solche Klagen 

auch bei den Gerichten des Mitgliedstaats erhoben 

werden, in dem die betroffene Person ihren Aufent-

haltsort hat, es sei denn, es handelt sich bei dem 

Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter um 

eine Behörde eines Mitgliedstaats, die in Ausübung 

ihrer hoheitlichen Befugnisse tätig geworden ist.

Artikel 80

Vertretung von betroffenen Personen

[Erwägungsgrund 142]

(1) Die betroffene Person hat das Recht, eine Einrich-

tung, Organisationen oder Vereinigung ohne 

Gewinnerzielungsabsicht, die ordnungsgemäß 

nach dem Recht eines Mitgliedstaats gegründet ist, 

deren satzungsmäßige Ziele im öffentlichem Inter-

esse liegen und die im Bereich des Schutzes der 

Rechte und Freiheiten von betroffenen Personen in 

Bezug auf den Schutz ihrer personenbezogenen 

Daten tätig ist, zu beauftragen, in ihrem Namen 

eine Beschwerde einzureichen, in ihrem Namen die 

in den Artikeln 77, 78 und 79 genannten Rechte 

wahrzunehmen und das Recht auf Schadensersatz 

gemäß Artikel 82 in Anspruch zu nehmen, sofern 

dieses im Recht der Mitgliedstaaten vorgesehen ist.

(2) Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass jede der 

in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten 

Einrichtungen, Organisationen oder Vereinigungen 

unabhängig von einem Auftrag der betroffenen 

Person in diesem Mitgliedstaat das Recht hat, bei 

der gemäß Artikel 77 zuständigen Aufsichtsbe-

hörde eine Beschwerde einzulegen und die in den 

Artikeln 78 und 79 aufgeführten Rechte in Anspruch 

zu nehmen, wenn ihres Erachtens die Rechte einer 

betroffenen Person gemäß dieser Verordnung 

infolge einer Verarbeitung verletzt worden sind.

Artikel 81

Aussetzung des Verfahrens

[Erwägungsgründe 144-145]

(1) Erhält ein zuständiges Gericht in einem Mitglied-

staat Kenntnis von einem Verfahren zu demselben 

Gegenstand in Bezug auf die Verarbeitung durch 

denselben Verantwortlichen oder Auftragsverar-

beiter, das vor einem Gericht in einem anderen 

Mitgliedstaat anhängig ist, so nimmt es mit diesem 

Gericht Kontakt auf, um sich zu vergewissern, dass 

ein solches Verfahren existiert.

(2) Ist ein Verfahren zu demselben Gegenstand in Bezug 

auf die Verarbeitung durch denselben Verantwort-

lichen oder Auftragsverarbeiter vor einem Gericht 

in einem anderen Mitgliedstaat anhängig, so kann 

jedes später angerufene zuständige Gericht das 

bei ihm anhängige Verfahren aussetzen.

(3) Sind diese Verfahren in erster Instanz anhängig, 

so kann sich jedes später angerufene Gericht auf 

Antrag einer Partei auch für unzuständig erklären, 

wenn das zuerst angerufene Gericht für die betref-

fenden Klagen zuständig ist und die Verbindung 

der Klagen nach seinem Recht zulässig ist.

Artikel 82

Haftung und Recht auf Schadenersatz

[Erwägungsgründe 146-147]

(1) Jede Person, der wegen eines Verstoßes gegen 

diese Verordnung ein materieller oder immaterieller 

Schaden entstanden ist, hat Anspruch auf Schaden-

ersatz gegen den Verantwortlichen oder gegen den 

Auftragsverarbeiter.

(2) Jeder an einer Verarbeitung beteiligte Verantwort-

liche haftet für den Schaden, der durch eine nicht 
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dieser Verordnung entsprechende Verarbeitung 

verursacht wurde. Ein Auftragsverarbeiter haftet für 

den durch eine Verarbeitung verursachten Schaden 

nur dann, wenn er seinen speziell den Auftragsver-

arbeitern auferlegten Pfl ichten aus dieser Verord-

nung nicht nachgekommen ist oder unter Nichtbe-

achtung der rechtmäßig erteilten Anweisungen des 

für die Datenverarbeitung Verantwortlichen oder 

gegen diese Anweisungen gehandelt hat.

(3) Der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter 

wird von der Haftung gemäß Absatz 2 befreit, 

wenn er nachweist, dass er in keinerlei Hinsicht für 

den Umstand, durch den der Schaden eingetreten 

ist, verantwortlich ist.

(4) Ist mehr als ein Verantwortlicher oder mehr als ein 

Auftragsverarbeiter bzw. sowohl ein Verantwortli-

cher als auch ein Auftragsverarbeiter an derselben 

Verarbeitung beteiligt und sind sie gemäß den 

Absätzen 2 und 3 für einen durch die Verarbeitung 

verursachten Schaden verantwortlich, so haftet 

jeder Verantwortliche oder jeder Auftragsverar-

beiter für den gesamten Schaden, damit ein wirk-

samer Schadensersatz für die betroffene Person 

sichergestellt ist.

(5) Hat ein Verantwortlicher oder Auftragsverarbeiter 

gemäß Absatz 4 vollständigen Schadenersatz 

für den erlittenen Schaden gezahlt, so ist dieswer 

Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter berech-

tigt, von den übrigen an derselben Verarbeitung 

beteiligten für die Datenverarbeitung Verantwortli-

chen oder Auftragsverarbeitern den Teil des Scha-

denersatzes zurückzufordern, der unter den in 

Absatz 2 festgelegten Bedingungen ihrem Anteil an 

der Verantwortung für den Schaden entspricht.

(6) Mit Gerichtsverfahren zur Inanspruchnahme des 

Rechts auf Schadenersatz sind die Gerichte zu 

befassen, die nach den in Artikel 79 Absatz 2 

genannten Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats 

zuständig sind.

Artikel 83

Allgemeine Bedingungen für die Verhängung von 
Geldbußen

[Erwägungsgründe 148-151]

(1) Jede Aufsichtsbehörde stellt sicher, dass die Verhän-

gung von Geldbußen gemäß diesem Artikel für 

Verstöße gegen diese Verordnung gemäß den 

Absätzen 5 und 6 in jedem Einzelfall wirksam, 

verhältnismäßig und abschreckend ist.

(2) Geldbußen werden je nach den Umständen 

des Einzelfalls zusätzlich zu oder anstelle von 

Maßnahmen nach Artikel 58 Absatz 2 Buchstaben 

a bis h und i verhängt. Bei der Entscheidung über 

die Verhängung einer Geldbuße und über deren 

Betrag wird in jedem Einzelfall Folgendes gebüh-

rend berücksichtigt:

a) Art, Schwere und Dauer des Verstoßes unter 

Berücksichtigung der Art, des Umfangs oder des 

Zwecks der betreffenden Verarbeitung sowie 

der Zahl der von der Verarbeitung betroffenen 

Personen und des Ausmaßes des von ihnen erlit-

tenen Schadens;

b) Vorsätzlichkeit oder Fahrlässigkeit des Verstoßes;

c) jegliche von dem Verantwortlichen oder dem 

Auftragsverarbeiter getroffenen Maßnahmen 

zur Minderung des den betroffenen Personen 

entstandenen Schadens;

d) Grad der Verantwortung des Verantwortlichen 

oder des Auftragsverarbeiters unter Berücksichti-

gung der von ihnen gemäß den Artikeln 25 und 

32 getroffenen technischen und organisatori-

schen Maßnahmen;

e) etwaige einschlägige frühere Verstöße des 

Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters;

f) Umfang der Zusammenarbeit mit der Aufsichts-

behörde, um dem Verstoß abzuhelfen und 

seine möglichen nachteiligen Auswirkungen zu 

mindern;

g) Kategorien personenbezogener Daten, die von 

dem Verstoß betroffen sind;

h) Art und Weise, wie der Verstoß der Aufsichts-

behörde bekannt wurde, insbesondere ob und 

gegebenenfalls in welchem Umfang der Verant-

wortliche oder der Auftragsverarbeiter den 

Verstoß mitgeteilt hat;

i) Einhaltung der nach Artikel 58 Absatz 2 

früher gegen den für den betreffenden Verant-

wortlichen oder Auftragsverarbeiter in Bezug 

auf denselben Gegenstand angeordneten 

Maßnahmen, wenn solche Maßnahmen ange-

ordnet wurden;

Das Datenschutzrecht
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j) Einhaltung von genehmigten Verhaltensregeln 

nach Artikel 40 oder genehmigten Zertifi zie-

rungsverfahren nach Artikel 42 und

k) jegliche anderen erschwerenden oder 

mildernden Umstände im jeweiligen Fall, wie 

unmittelbar oder mittelbar durch den Verstoß 

erlangte fi nanzielle Vorteile oder vermiedene 

Verluste.

(3) Verstößt ein Verantwortlicher oder ein Auftragsver-

arbeiter bei gleichen oder miteinander verbundenen 

Verarbeitungsvorgängen vorsätzlich oder fahrlässig 

gegen mehrere Bestimmungen dieser Verordnung, 

so übersteigt der Gesamtbetrag der Geldbuße nicht 

den Betrag für den schwerwiegendsten Verstoß.

(4) Bei Verstößen gegen die folgenden Bestimmungen 

werden im Einklang mit Absatz 2 Geldbußen von 

bis zu 10 000 000 EUR oder im Fall eines Unter-

nehmens von bis zu 2 % seines gesamten weltweit 

erzielten Jahresumsatzes des vorangegangenen 

Geschäftsjahrs verhängt, je nachdem, welcher der 

Beträge höher ist:

a) die Pfl ichten der Verantwortlichen und der 

Auftragsverarbeiter gemäß den Artikeln 8, 11, 25 

bis 39, 42 und 43;

b) die Pfl ichten der Zertifi zierungsstelle gemäß den 

Artikeln 42 und 43;

c) die Pfl ichten der Überwachungsstelle gemäß 

Artikel 41 Absatz 4.

(5) Bei Verstößen gegen die folgenden Bestimmungen 

werden im Einklang mit Absatz 2 Geldbußen von 

bis zu 20 000 000 EUR oder im Fall eines Unter-

nehmens von bis zu 4 % seines gesamten weltweit 

erzielten Jahresumsatzes des vorangegangenen 

Geschäftsjahrs verhängt, je nachdem, welcher der 

Beträge höher ist:

a) die Grundsätze für die Verarbeitung, einschließ-

lich der Bedingungen für die Einwilligung, 

gemäß den Artikeln 5, 6, 7 und 9;

b) die Rechte der betroffenen Person gemäß den 

Artikeln 12 bis 22;

c) die Übermittlung personenbezogener Daten an 

einen Empfänger in einem Drittland oder an 

eine internationale Organisation gemäß den 

Artikeln 44 bis 49;

d) alle Pfl ichten gemäß den Rechtsvorschriften der 

Mitgliedstaaten, die im Rahmen des Kapitels IX 

erlassen wurden;

e) Nichtbefolgung einer Anweisung oder einer 

vorübergehenden oder endgültigen Beschrän-

kung oder Aussetzung der Datenübermittlung 

durch die Aufsichtsbehörde gemäß Artikel 58 

Absatz 2 oder Nichtgewährung des Zugangs 

unter Verstoß gegen Artikel 58 Absatz 1.

(6) Bei Nichtbefolgung einer Anweisung der Aufsichts-

behörde gemäß Artikel 58 Absatz 2 werden im 

Einklang mit Absatz 2 des vorliegenden Artikels 

Geldbußen von bis zu 20 000 000 EUR oder im 

Fall eines Unternehmens von bis zu 4 % seines 

gesamten weltweit erzielten Jahresumsatzes des 

vorangegangenen Geschäftsjahrs verhängt, je 

nachdem, welcher der Beträge höher ist.

(7) Unbeschadet der Abhilfebefugnisse der Aufsichts-

behörden gemäß Artikel 58 Absatz 2 kann jeder 

Mitgliedstaat Vorschriften dafür festlegen, ob und in 

welchem Umfang gegen Behörden und öffentliche 

Stellen, die in dem betreffenden Mitgliedstaat nieder-

gelassen sind, Geldbußen verhängt werden können.

(8) Die Ausübung der eigenen Befugnisse durch eine 

Aufsichtsbehörde gemäß diesem Artikel muss 

angemessenen Verfahrensgarantien gemäß dem 

Unionsrecht und dem Recht der Mitgliedstaaten, 

einschließlich wirksamer gerichtlicher Rechtsbehelfe 

und ordnungsgemäßer Verfahren, unterliegen.

(9) Sieht die Rechtsordnung eines Mitgliedstaats keine 

Geldbußen vor, kann dieser Artikel so angewandt 

werden, dass die Geldbuße von der zuständigen 

Aufsichtsbehörde in die Wege geleitet und von den 

zuständigen nationalen Gerichten verhängt wird, 

wobei sicherzustellen ist, dass diese Rechtsbehelfe 

wirksam sind und die gleiche Wirkung wie die von 

Aufsichtsbehörden verhängten Geldbußen haben. 

In jeden Fall müssen die verhängten Geldbußen 

wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein. 

Die betreffenden Mitgliedstaaten teilen der Kommis-

sion bis zum 25. Mai 2018 die Rechtsvorschriften 

mit, die sie aufgrund dieses Absatzes erlassen, 

sowie unverzüglich alle späteren Änderungsge-

setze oder Änderungen dieser Vorschriften.

 aus ArbeitnehmerInnen-Sicht
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Artikel 84

Sanktionen

[Erwägungsgründe 149 und 152]

(1) Die Mitgliedstaaten legen die Vorschriften über 

andere Sanktionen für Verstöße gegen diese Verord-

nung — insbesondere für Verstöße, die keiner 

Geldbuße gemäß Artikel 83 unterliegen — fest und 

treffen alle zu deren Anwendung erforderlichen 

Maßnahmen. Diese Sanktionen müssen wirksam, 

verhältnismäßig und abschreckend sein.

(2) Jeder Mitgliedstaat teilt der Kommission bis zum 25. 

Mai 2018 die Rechtsvorschriften, die er aufgrund 

von Absatz 1 erlässt, sowie unverzüglich alle 

späteren Änderungen dieser Vorschriften mit.

KAPITEL IX

Vorschriften für besondere Verarbeitungssituationen

Artikel 85

Verarbeitung und Freiheit der Meinungsäußerung und 
Informationsfreiheit

[Erwägungsgrund 153]

(1) Die Mitgliedstaaten bringen durch Rechtsvorschriften 

das Recht auf den Schutz personenbezogener 

Daten gemäß dieser Verordnung mit dem Recht auf 

freie Meinungsäußerung und Informationsfreiheit, 

einschließlich der Verarbeitung zu journalistischen 

Zwecken und zu wissenschaftlichen, künstlerischen 

oder literarischen Zwecken, in Einklang.

(2) Für die Verarbeitung, die zu journalistischen 

Zwecken oder zu wissenschaftlichen, künstleri-

schen oder literarischen Zwecken erfolgt, sehen die 

Mitgliedstaaten Abweichungen oder Ausnahmen 

von Kapitel II (Grundsätze), Kapitel III (Rechte der 

betroffenen Person), Kapitel IV (Verantwortlicher 

und Auftragsverarbeiter), Kapitel V (Übermittlung 

personenbezogener Daten an Drittländer oder an 

internationale Organisationen), Kapitel VI (Unab-

hängige Aufsichtsbehörden), Kapitel VII (Zusammen-

arbeit und Kohärenz) und Kapitel IX (Vorschriften 

für besondere Verarbeitungssituationen) vor, wenn 

dies erforderlich ist, um das Recht auf Schutz der 

personenbezogenen Daten mit der Freiheit der 

Meinungsäußerung und der Informationsfreiheit in 

Einklang zu bringen.

(3) Jeder Mitgliedstaat teilt der Kommission die Rechts-

vorschriften, die er aufgrund von Absatz 2 erlassen 

hat, sowie unverzüglich alle späteren Änderungsge-

setze oder Änderungen dieser Vorschriften mit.

Artikel 86

Verarbeitung und Zugang der Öffentlichkeit zu amtli-
chen Dokumenten

[Erwägungsgrund 154]

Personenbezogene Daten in amtlichen Dokumenten, 

die sich im Besitz einer Behörde oder einer öffentlichen 

Einrichtung oder einer privaten Einrichtung zur Erfül-

lung einer im öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe 

befi nden, können von der Behörde oder der Einrichtung 

gemäß dem Unionsrecht oder dem Recht des Mitglied-

staats, dem die Behörde oder Einrichtung unterliegt, 

offengelegt werden, um den Zugang der Öffentlichkeit 

zu amtlichen Dokumenten mit dem Recht auf Schutz 

personenbezogener Daten gemäß dieser Verordnung in 

Einklang zu bringen.

Artikel 87

Verarbeitung der nationalen Kennziffer

Die Mitgliedstaaten können näher bestimmen, unter 

welchen spezifi schen Bedingungen eine nationale 

Kennziffer oder andere Kennzeichen von allgemeiner 

Bedeutung Gegenstand einer Verarbeitung sein dürfen. 

In diesem Fall darf die nationale Kennziffer oder das 

andere Kennzeichen von allgemeiner Bedeutung nur 

unter Wahrung geeigneter Garantien für die Rechte und 

Freiheiten der betroffenen Person gemäß dieser Verord-

nung verwendet werden.

Artikel 88

Datenverarbeitung im Beschäftigungskontext

[Erwägungsgrund 155]

(1) Die Mitgliedstaaten können durch Rechtsvorschriften 

oder durch Kollektivvereinbarungen spezifi schere 

Vorschriften zur Gewährleistung des Schutzes der 

Rechte und Freiheiten hinsichtlich der Verarbei-

tung personenbezogener Beschäftigtendaten im 

Beschäftigungskontext, insbesondere für Zwecke 

der Einstellung, der Erfüllung des Arbeitsvertrags 

einschließlich der Erfüllung von durch Rechtsvor-

schriften oder durch Kollektivvereinbarung en fest-

gelegten Pfl ichten, des Managements, der Planung 

und der Organisation der Arbeit, der Gleichheit 

Das Datenschutzrecht

Grundlagen_Broschüre_A4_4c_DSGVO_2019_ped_.indd   80Grundlagen_Broschüre_A4_4c_DSGVO_2019_ped_.indd   80 17.04.2019   08:45:3917.04.2019   08:45:39



81

und Diversität am Arbeitsplatz, der Gesundheit und 

Sicherheit am Arbeitsplatz, des Schutzes des Eigen-

tums der Arbeitgeber oder der Kunden sowie für 

Zwecke der Inanspruchnahme der mit der Beschäf-

tigung zusammenhängenden individuellen oder 

kollektiven Rechte und Leistungen und für Zwecke 

der Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses 

vorsehen.

(2) Diese Vorschriften umfassen angemessene und 

besondere Maßnahmen zur Wahrung der mensch-

lichen Würde, der berechtigten Interessen und der 

Grundrechte der betroffenen Person, insbesondere 

im Hinblick auf die Transparenz der Verarbeitung, 

die Übermittlung personenbezogener Daten inner-

halb einer Unternehmensgruppe oder einer Gruppe 

von Unternehmen, die eine gemeinsame Wirt-

schaftstätigkeit ausüben, und die Überwachungs-

systeme am Arbeitsplatz.

(3) Jeder Mitgliedstaat teilt der Kommission bis zum 25. 

Mai 2018 die Rechtsvorschriften, die er aufgrund 

von Absatz 1 erlässt, sowie unverzüglich alle 

späteren Änderungen dieser Vorschriften mit.

Artikel 89

Garantien und Ausnahmen in Bezug auf die Verarbeitung 
zu im öffentlichen Interesse liegenden Archivzwecken, zu 
wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken 
und zu statistischen Zwecken

[Erwägungsgründe 156-163]

(1) Die Verarbeitung zu im öffentlichen Interesse 

liegenden Archivzwecken, zu wissenschaftlichen 

oder historischen Forschungszwecken oder zu 

statistischen Zwecken unterliegt geeigneten Garan-

tien für die Rechte und Freiheiten der betroffenen 

Person gemäß dieser Verordnung. Mit diesen 

Garantien wird sichergestellt, dass technische und 

organisatorische Maßnahmen bestehen, mit denen 

insbesondere die Achtung des Grundsatzes der 

Datenminimierung gewährleistet wird. Zu diesen 

Maßnahmen kann die Pseudonymisierung gehören, 

sofern es möglich ist, diese Zwecke auf diese Weise 

zu erfüllen. In allen Fällen, in denen diese Zwecke 

durch die Weiterverarbeitung, bei der die Identifi -

zierung von betroffenen Personen nicht oder nicht 

mehr möglich ist, erfüllt werden können, werden 

diese Zwecke auf diese Weise erfüllt.

(2) Werden personenbezogene Daten zu wissenschaft-

lichen oder historischen Forschungszwecken oder 

zu statistischen Zwecken verarbeitet, können vorbe-

haltlich der Bedingungen und Garantien gemäß 

Absatz 1 des vorliegenden Artikels im Unions-

recht oder im Recht der Mitgliedstaaten insoweit 

Ausnahmen von den Rechten gemäß der Artikel 15, 

16, 18 und 21 vorgesehen werden, als diese Rechte 

voraussichtlich die Verwirklichung der spezifi schen 

Zwecke unmöglich machen oder ernsthaft beein-

trächtigen und solche Ausnahmen für die Erfüllung 

dieser Zwecke notwendig sind.

(3) Werden personenbezogene Daten für im öffentli-

chen Interesse liegende Archivzwecke verarbeitet, 

können vorbehaltlich der Bedingungen und Garan-

tien gemäß Absatz 1 des vorliegenden Artikels im 

Unionsrecht oder im Recht der Mitgliedstaaten inso-

weit Ausnahmen von den Rechten gemäß der Artikel 

15, 16, 18, 19, 20 und 21 vorgesehen werden, als 

diese Rechte voraussichtlich die Verwirklichung der 

spezifi schen Zwecke unmöglich machen oder ernst-

haft beeinträchtigen und solche Ausnahmen für die 

Erfüllung dieser Zwecke notwendig sind.

(4) Dient die in den Absätzen 2 und 3 genannte Verar-

beitung gleichzeitig einem anderen Zweck, gelten 

die Ausnahmen nur für die Verarbeitung zu den in 

diesen Absätzen genannten Zwecken.

Artikel 90

Geheimhaltungspfl ichten

[Erwägungsgrund 164]

(1) Die Mitgliedstaaten können die Befugnisse der 

Aufsichtsbehörden im Sinne des Artikels 58 Absatz 

1 Buchstaben e und f gegenüber den Verantwort-

lichen oder den Auftragsverarbeitern, die nach 

Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten 

oder nach einer von den zuständigen nationalen 

Stellen erlassenen Verpfl ichtung dem Berufsge-

heimnis oder einer gleichwertigen Geheimhaltungs-

pfl icht unterliegen, regeln, soweit dies notwendig 

und verhältnismäßig ist, um das Recht auf Schutz 

der personenbezogenen Daten mit der Pfl icht zur 

Geheimhaltung in Einklang zu bringen. Diese 

Vorschriften gelten nur in Bezug auf personenbe-

zogene Daten, die der Verantwortliche oder der 

Auftragsverarbeiter bei einer Tätigkeit erlangt oder 

 aus ArbeitnehmerInnen-Sicht
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erhoben hat, die einer solchen Geheimhaltungs-

pfl icht unterliegt.

(2) Jeder Mitgliedstaat teilt der Kommission bis zum 25. 

Mai 2018 die Vorschriften mit, die er aufgrund von 

Absatz 1 erlässt, und setzt sie unverzüglich von allen 

weiteren Änderungen dieser Vorschriften in Kenntnis.

Artikel 91

Bestehende Datenschutzvorschriften von Kirchen und 
religiösen Vereinigungen oder Gemeinschaften

[Erwägungsgrund 165]

(1) Wendet eine Kirche oder eine religiöse Vereinigung 

oder Gemeinschaft in einem Mitgliedstaat zum Zeit-

punkt des Inkrafttretens dieser Verordnung umfas-

sende Regeln zum Schutz natürlicher Personen bei 

der Verarbeitung an, so dürfen diese Regeln weiter 

angewandt werden, sofern sie mit dieser Verord-

nung in Einklang gebracht werden.

(2) Kirchen und religiöse Vereinigungen oder Gemein-

schaften, die gemäß Absatz 1 umfassende Daten-

schutzregeln anwenden, unterliegen der Aufsicht 

durch eine unabhängige Aufsichtsbehörde, die 

spezifi scher Art sein kann, sofern sie die in Kapitel 

VI niedergelegten Bedingungen erfüllt.

KAPITEL X

Delegierte Rechtsakte und Durchführungsrechtsakte

Artikel 92

Ausübung der Befugnisübertragung

[Erwägungsgründe 166-169]

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird 

der Kommission unter den in diesem Artikel festge-

legten Bedingungen übertragen.

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte 

gemäß Artikel 12 Absatz 8 und Artikel 43 Absatz 8 

wird der Kommission auf unbestimmte Zeit ab dem 

24. Mai 2016 übertragen.

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 12 Absatz 

8 und Artikel 43 Absatz 8 kann vom Europäischen 

Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen 

werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet 

die Übertragung der in diesem Beschluss angege-

benen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröf-

fentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union 

oder zu einem im Beschluss über den Widerruf 

angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die 

Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits 

in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den 

Widerruf nicht berührt.

(4) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt 

erlässt, übermittelt sie ihn gleichzeitig dem Europäi-

schen Parlament und dem Rat.

(5) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 12 

Absatz 8 und Artikel 43 Absatz 8 erlassen wurde, 

tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parla-

ment noch der Rat innerhalb einer Frist von drei 

Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an 

das Europäische Parlament und den Rat Einwände 

erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist 

das Europäische Parlament und der Rat beide 

der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine 

Einwände erheben werden. Auf Veranlassung des 

Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese 

Frist um drei Monate verlängert.

Artikel 93

Ausschussverfahren

[Erwägungsgrund 170]

(1) Die Kommission wird von einem Ausschuss unter-

stützt. Dieser Ausschuss ist ein Ausschuss im Sinne 

der Verordnung (EU) Nr. 182/2011.

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt 

Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 182/2011.

(3) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt 

Artikel 8 der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 in 

Verbindung mit deren Artikel 5.

KAPITEL XI

Schlussbestimmungen

Artikel 94

Aufhebung der Richtlinie 95/46/Erwägungsgrund

[Erwägungsgrund 171]

(1) Die Richtlinie 95/46/Erwägungsgrund wird mit 

Wirkung vom 25. Mai 2018 aufgehoben.

(2) Verweise auf die aufgehobene Richtlinie gelten 

als Verweise auf die vorliegende Verordnung. 

Verweise auf die durch Artikel 29 der Richtlinie 

95/46/Erwägungsgrund eingesetzte Gruppe für 

den Schutz von Personen bei der Verarbeitung 

Das Datenschutzrecht
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personenbezogener Daten gelten als Verweise auf 

den kraft dieser Verordnung errichteten Europäi-

schen Datenschutzausschuss.

Artikel 95

Verhältnis zur Richtlinie 2002/58/Erwägungsgrund

[Erwägungsgrund 173]

Diese Verordnung erlegt natürlichen oder juristischen 

Personen in Bezug auf die Verarbeitung in Verbindung mit 

der Bereitstellung öffentlich zugänglicher elektronischer 

Kommunikationsdienste in öffentlichen Kommunikations-

netzen in der Union keine zusätzlichen Pfl ichten auf, soweit 

sie besonderen in der Richtlinie 2002/58/Erwägungs-

grund festgelegten Pfl ichten unterliegen, die dasselbe Ziel 

verfolgen.

Artikel 96

Verhältnis zu bereits geschlossenen Übereinkünften

Internationale Übereinkünfte, die die Übermittlung perso-

nenbezogener Daten an Drittländer oder internationale 

Organisationen mit sich bringen, die von den Mitglied-

staaten vor dem 24. Mai 2016 abgeschlossen wurden 

und die im Einklang mit dem vor diesem Tag geltenden 

Unionsrecht stehen, bleiben in Kraft, bis sie geändert, 

ersetzt oder gekündigt werden.

Artikel 97

Berichte der Kommission

(1) Bis zum 25. Mai 2020 und danach alle vier Jahre 

legt die Kommission dem Europäischen Parlament 

und dem Rat einen Bericht über die Bewertung und 

Überprüfung dieser Verordnung vor. Die Berichte 

werden öffentlich gemacht.

(2) Im Rahmen der Bewertungen und Überprüfungen 

nach Absatz 1 prüft die Kommission insbesondere 

die Anwendung und die Wirkungsweise

a) des Kapitels V über die Übermittlung perso-

nenbezogener Daten an Drittländer oder an 

internationale Organisationen insbesondere im 

Hinblick auf die gemäß Artikel 45 Absatz 3 der 

vorliegenden Verordnung erlassenen Beschlüsse 

sowie die gemäß Artikel 25 Absatz 6 der 

Richtlinie 95/46/Erwägungsgrund erlassenen 

Feststellungen,

b) des Kapitels VII über Zusammenarbeit und 

Kohärenz.

(3) Für den in Absatz 1 genannten Zweck kann die 

Kommission Informationen von den Mitgliedstaaten 

und den Aufsichtsbehörden anfordern.

(4) Bei den in den Absätzen 1 und 2 genannten 

Bewertungen und Überprüfungen berücksichtigt die 

Kommission die Standpunkte und Feststellungen des 

Europäischen Parlaments, des Rates und anderer 

einschlägiger Stellen oder Quellen.

(5) Die Kommission legt erforderlichenfalls geeignete 

Vorschläge zur Änderung dieser Verordnung vor 

und berücksichtigt dabei insbesondere die Entwick-

lungen in der Informationstechnologie und die Fort-

schritte in der Informationsgesellschaft.

Artikel 98

Überprüfung anderer Rechtsakte der Union zum 
Datenschutz

Die Kommission legt gegebenenfalls Gesetzgebungs-

vorschläge zur Änderung anderer Rechtsakte der Union 

zum Schutz personenbezogener Daten vor, damit ein 

einheitlicher und kohärenter Schutz natürlicher Personen 

bei der Verarbeitung sichergestellt wird. Dies betrifft 

insbesondere die Vorschriften zum Schutz natürlicher 

Personen bei der Verarbeitung solcher Daten durch die 

Organe, Einrichtungen, Ämter und Agenturen der Union 

und zum freien Verkehr solcher Daten.

Artikel 99

Inkrafttreten und Anwendung

[Erwägungsgrund 171]

(1) Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach 

ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäi-

schen Union in Kraft.

(2) Sie gilt ab dem 25. Mai 2018.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und 

gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

Geschehen zu Brüssel am 27. April 2016.

Im Namen des  Im Namen des

Europäischen Parlaments  Rates 

Der Präsident Die Präsidentin

M. SCHULZ J.A. HENNIS-PLASSCHAERT

 aus ArbeitnehmerInnen-Sicht
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Arbeitswelt 4.1 Aspekte der Digitalisierung 

Worauf BetriebsrätInnen achten sollen und wie sie die 

innerbetriebliche Digitalisierung mitgestalten können. 

Wien: Mai 2018. Broschüre der GPA-djp.

Digitale Selbstbestimmung
Hintergründe und Tipps zum Umgang mit Daten im Netz. 

Wien: Jänner 2019. Broschüre der GPA-djp.

Datenschutz ohne Kontrolle ist wie Suppe essen mit der Gabel 

Praxis-Tipps und Infos zum ArbeitnehmerInnen-Datenschutz. 

Wien: Jänner 2015. Broschüre der GPA-djp.
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unter www.oegb.at/datenschutz) zur Kenntnis genommen zu haben. 

......................................................................................

Datum/Unterschrift

1030 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1, Service-Hotline: +43 (0)5 0301-301,
eMail: service@gpa-djp.at, ZVR 576439352, CID: AT48ZZZ00000006541 WerberIn-Mitgliedsnummer: ..........................................................
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Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. In 

dieser Datenschutzinformation informieren wir Sie über die wichtigsten 

Aspekte der Datenverarbeitung im Rahmen der Mitgliederverwaltung. 

Eine umfassende Information, wie der Österreichische Gewerkschafts-

bund (ÖGB)/Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, 

Papier (GPA-djp) mit Ihren personenbezogenen Daten umgeht, fi nden 

Sie unter www.oegb.at/datenschutz.

Verantwortlicher für die Verarbeitung Ihrer Daten ist der Österreichische 

Gewerkschaftsbund. Wir verarbeiten die umseits von Ihnen angege-

benen Daten mit hoher Vertraulichkeit, nur für Zwecke der Mitglieder-

verwaltung der Gewerkschaft und für die Dauer Ihrer Mitgliedschaft 

bzw. solange noch Ansprüche aus der Mitgliedschaft bestehen können. 

Rechtliche Basis der Datenverarbeitung ist Ihre Mitgliedschaft im ÖGB/

GPA-djp; soweit Sie dem Betriebsabzug zugestimmt haben, Ihre Ein-

willigung zur Verarbeitung der dafür zusätzlich erforderlichen Daten.

Die Datenverarbeitung erfolgt durch den ÖGB/GPA-djp selbst oder 

durch von diesem vertraglich beauftragte und kontrollierte Auftragsver-

arbeiter. Eine sonstige Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nicht 

oder nur mit Ihrer ausdrücklichen Zustimmung. Die Datenverarbeitung 

erfolgt ausschließlich im EU-Inland.

Ihnen stehen gegenüber dem ÖGB/GPA-djp in Bezug auf die Verar-

beitung Ihrer personenbezogenen Daten die Rechte auf Auskunft, 

Berichtigung, Löschung und Einschränkung der Verarbeitung zu. 

Gegen eine Ihrer Ansicht nach unzulässige Verarbeitung Ihrer Daten 

können Sie jederzeit eine Beschwerde an die österreichische Daten-

schutzbehörde (www.dsb.gv.at) als Aufsichtsstelle erheben.

Sie erreichen uns über folgende Kontaktdaten:

GPA-djp
1030 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1
Tel.: +43 (0)5 0301-301

E-Mail: service@gpa-djp.at

Österreichischer Gewerkschaftsbund
1020 Wien, Johann-Böhm-Platz 1 

Tel.: +43 (0)1 534 44-0

E-Mail: oegb@oegb.at 

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter: 

datenschutzbeauftragter@oegb.at.

DATENSCHUTZINFORMATION (online unter: www.oegb.at/datenschutz)

Ich möchte mich in folgende Interessengemeinschaften eintragen:

 IG PROFESSIONAL  IG FLEX  IG SOCIAL  IG EDUCATION  IG MIGRATION

 IG EXTERNAL  IG IT  IG POINT-OF-SALE

Dieses Service ist für mich kostenlos und kann 
jederzeit von mir widerrufen werden.

 Frau  Herr Titel .............................................................  

Familienname ..................................................................................  Vorname .......................................................................................

Straße/Haus-Nr. ..............................................................................  PLZ/Wohnort .................................................................................

Berufsbezeichnung. ..........................................................................  Betrieb ..........................................................................................

Telefonisch erreichbar .......................................................................  eMail ............................................................................................

......................................................................................................
Datum/Unterschrift

MITMACHEN – MITREDEN – MITBESTIMMEN

Interessengemeinschaften der GPA-djp bringen Menschen mit ähn-

lichen Berufs  merkmalen zusammen. Zum Aus tau schen von Erfahrungen 

und Wissen, zum Diskutieren von Problemen, zum Suchen kompetenter 

Lösungen, zum Durchsetzen gemeinsamer berufl icher Interessen. 

Mit Ihrer persönlichen Eintragung in eine oder mehrere 
berufl iche Inter es sen   ge mein schaften

>> erhalten Sie mittels Newsletter (elektronisch oder briefl ich) regel-

mäßig Infor mationen über Anliegen, Aktivitäten und Einladungen für 

Ihre Berufsgruppe; 

>> können Sie Ihre berufl ichen Interessen auf direktem Weg in die 

Kollektivver trags    ver hand lungen Ihres Branchen bereichs einbringen;

>> erschließen Sie sich Mitwirkungs möglich keiten an Projekten, Bildungs-

ver an stal tungen, Kampagnen, Internet-Foren und anderen für Ihre Berufs-

gruppe maßgeschneiderten Veran stal tungen, auch auf regionaler Ebene;

>> nehmen Sie von der Inter es sen   ge mein schaft entwickelte berufs-

spezifi sche Dienstleis tungen und Produkte in An spruch (Fachberatung 

auf regionaler Ebene, Bücher, Broschüren und andere Materialien);

>> beteiligen Sie sich an demokratischen Direkt wahlen Ihrer berufl ichen 

Vertre tung auf Bundesebene sowie regionaler Ebene und nehmen 

dadurch Einfl uss auf die gewerkschaftliche Meinungsbildung und 

Entschei dung.

Nähere Infos dazu unter: www.gpa-djp.at/interesse
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GPA-djp - GANZ IN IHRER NÄHE

Ihre AnsprechpartnerInnen in ganz Österreich

Service-Hotline: +43 (0)5 0301-301
GPA-djp Service-Center
1030 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1

Fax: +43 (0)5 0301-300, eMail: service@gpa-djp.at

Regionalgeschäftsstelle Wien
1030 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1

Regionalgeschäftsstelle Niederösterreich
3100 St. Pölten, Gewerkschaftsplatz 1

Regionalgeschäftsstelle Burgenland
7000 Eisenstadt, Wiener Straße 7

Regionalgeschäftsstelle Steiermark
8020 Graz, Karl-Morre-Straße 32

Regionalgeschäftsstelle Kärnten
9020 Klagenfurt, Bahnhofstraße 44/4

Regionalgeschäftsstelle Oberösterreich
4020 Linz, Volksgartenstraße 40

Regionalgeschäftsstelle Salzburg
5020 Salzburg, Markus-Sittikus-Straße 10

Regionalgeschäftsstelle Tirol
6020 Innsbruck, Südtiroler Platz 14-16

Regionalgeschäftsstelle Vorarlberg
6900 Bregenz, Reutegasse 11

www.gpa-djp.at
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Für alle,
die mehr wollen!

1030 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1 - Service-Hotline: +43 (0)5 0301-301, service@gpa-djp.at - www.gpa-djp.at
DVR 0046655, ZVR 576439352
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